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Stephan Höpfinger, dem großen Förderer der  
Historischen Tage herzlich zugeeignet.

I n der Mitte des 11. Jahrhunderts soll der König von 
Dalmatien dem Papst einen Papagei geschenkt ha-
ben, der ohne große Anleitung die Worte sprechen 
konnte: „Ich gehe zum Papst.“ So vermerkt es je-

denfalls eine Lebensbeschreibung Papst Leos IX. Weiter 
heißt es: „Wenn der verehrungswürdige Hirte, ermüdet 
von der Erledigung äußerer Angelegenheiten, sich ir-
gendwann einmal in sein Privatgemach zurückzog, oder 
vielleicht eine Niedergeschlagenheit sein von allzu vie-
len Aufregungen belastetes Herz bedrängte, war die-
ser Papagei oftmals als Helfer gegen jenen Kummer 
zugegen, ließ sein gefälliges knappes ‚Papa Leo‘ ertönen 
und entfachte damit in ihm innere Kraft.“ (Vita Leonis,  
MGH SS rer. Germ. [70], S. 193).

Annäherungen 

Die Geschichte erscheint im Zusammenhang der Bemer-
kungen, dass sich der Ruf Leos IX. bei allen Völkern aus-
breitete. Entsprechend hatte der König von Dalmatien, 
auch um eine Audienz zu erhalten, diesen wunderbaren 
Vogel als Geschenk entsandt.

Braucht Kirchenreform einen Papagei? Auffällig ist jeden-
falls: Papst Leo IX. stammte nicht aus Rom, sondern aus Lo-
thringen. Und obwohl die Vita im Milieu der Herkunft Papst 
Leos, im lothringischen Toul, verortet ist, nennt sie Dalmatien, 
blickt nach Osten und erschließt damit entferntere Welten. 
Nicht nur der Papagei als Zeichen war also neu. Traditions-
gebundenes Handeln oder Neuanfänge ist der papstgeschicht-
liche Beitrag zu den Historischen Tagen überschrieben. Die 
Antwort auf diese Frage kann kaum eindeutig ausfallen. Das 
Ringen um Reform lässt sich an vielen Aspekten festmachen. 

Kirchenreform  
und Investiturstreit

Einen Epochenbruch beleuchteten unsere  
Historischen Tage, bei denen es vom 22. bis 
zum 24. Februar 2023 um Kirchenreform  
und den Investiturstreit im 11. und frühen 
12. Jahrhundert ging. Waren bis zur Mitte  
des 11. Jahrhunderts geistliche und weltliche 
Macht in Europa – vor allem, aber nicht nur, 
Papst und Kaiser - sehr eng aufeinander bezo-
gen, zerbrach diese Einheit durch die damali- 
gen Entwicklungen und die Zusammenarbeit  

wurde auf andere Beine gestellt. Das hat bis 
heute spürbare Folgen für das Kirche-Staat- 
Verhältnis. Die kirchenpolitischen Grundlagen 
und die Ergebnisse des Konflikts können  
Sie in den Texten im Printteil nachlesen. Die  
Chronologie der Ereignisse und spezielle  
Themen wie der Einfluss von Mönchen und 
Klerikern, die Herrschaftsauffassung der Könige 
und die detaillierte Erläuterung des Begriffs 
Investitur ergänzen das Dossier im Online-Teil.

Die Historischen Tage beschäftigten sich mit  
dem Verhältnis von geistlicher und weltlicher Macht

Das Papsttum von Leo IX. bis Gregor VII. (1049–1085) zwischen urbs und orbis 
von Klaus Herbers

Traditionsgebundenes  
Handeln oder Neuanfänge? 
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Zu Reform gehört bis heute oft Konflikt. Schaut man nur 
auf die Listen des Annuario pontificio mit den rechtmäßigen 
Päpsten, so fällt auf, dass mit den sogenannten Gegenpäpsten 
(Benedikt X., Honorius II. und Clemens III.), die lange Zeit 
mit den – nachträglich als rechtmäßig geltenden – Amtsinha-
bern konkurrierten, auch im Papstamt alles andere als ruhiges 
Fahrwasser in der fraglichen Zeit festzustellen ist. 

Leo IX. war nicht der erste Papst, den man als Reformpapst 
bezeichnet, aber er war in diesem Reigen sicher besonders 
wichtig. Was bedeutete es, wenn eine Institution, die lange Zeit 
auf die Stadt Rom, auf die urbs, fixiert war, zunehmend von 
Klerikern aus anderen Regionen geleitet wurde? Förderte dies 
Reformvorstellungen und brachte neue Ideen nach Rom? Wie 
neu war das, und wie lassen sich neue Qualitäten der Reform 
erkennen? Wie wurden diese Vorstellungen verankert, heute 
würde man sagen: Bestanden sie den Nachhaltigkeitstest? 
Wurden sie aus der Not geboren? Förderten sie den Blick auf 
Regionen außerhalb Roms? Zu diesen und weiteren Fragen 
sind in den letzten Jahren zahlreiche Studien erschienen, die 
aber meist das 11. und 12. Jahrhundert zusammen behandeln. 
Hier geht es nur um einige Schlaglichter zur Frühzeit der Kir- 
chenreform, die durch weitere Beiträge zu ergänzen sind. 

Themen und Protagonisten 

Die Neuauflage des Jaffé, eines Verzeichnisses zu den über-
lieferten papstgeschichtlichen Quellen – Urkunden, Briefe 
und weitere Notizen –, dokumentiert im 2020 erschienenen 
vierten Band zum Zeitraum von 1024 bis 1073 einen Grund-
befund: Von Nr. 8834 bis Nr. 11338, also von 2504 Regesten-
nummern, entfallen 2116 auf die Pontifikate Leos IX., Viktors 
II., Stephans IX., Nikolaus’ II. und Alexanders II. Die Doku-
mentation nimmt also in dieser Zeit sprunghaft zu. Musste 
aber die beginnende massenhafte Überlieferung zwingend 
ein Mehr an Reform bedeuten? Schauen wir kurz auf The-
men und Protagonisten.

Das Zeitalter der Kirchenreform – das zuweilen verkürzt 
mit dem Etikett „Investiturstreit“ charakterisiert wird – las-

sen nicht alle Dar-
stellungen mit den 
Ereignissen von 1046, 
dem Eingreifen Hein-
richs III. in römische 
Verhältnisse oder mit 
dem Pontifikat Leos 
IX., 1049, beginnen, 
sondern zuweilen 
auch mit 1054 (Bruch 
mit Byzanz) oder 
1073 mit dem zent-
ralen Pontifikat Gre-
gors VII. Will man die 
Zeit bis zum Beginn 
des Schismas im Jahre 
1130 aus papstge-
schichtlicher Perspek-
tive charakterisieren, 
so entwickelte sich 
eine veränderte Stel-
lung des Papsttums in 

der mittelalterlichen Welt. Die neue Position betraf aber nicht 
nur Deutschland und das Kaisertum, sondern auch die sich 
formierenden Monarchien, die zunehmend in Verbänden zu-
sammengeschlossenen monastischen Gemeinschaften sowie 
– besonders während der Kreuzzüge – weitere „Staaten“ und 
Gruppen, vor allem im östlichen 
Mittelmeerraum. Die Frage, in 
welchem Maße die begleiten-
den Umgestaltungen in Rom, 
die mit Schlagworten wie Ins-
titutionalisierung, Rationalisie-
rung und Professionalisierung 
gekennzeichnet werden kön-
nen, Voraussetzungen, Folgen 
oder Begleiterscheinungen auf 
dem Weg zur neuen Stellung des 
Papsttums waren, verlangt nach 
differenzierten Erklärungen, die 
hier nur für die Anfänge in den 
Blick genommen werden. 

Die Veränderungen der 
Rahmenbedingungen waren 
vielfältig: im Osten der zuneh-
mende Druck der Seldschuken, 
in Süditalien die wichtiger werdenden Normannen sowie in 
den Reichen des Westens und Mitteleuropas vor allem grund-
legende Umgestaltungen. Die neue Positionierung Roms und 
der Streit zwischen regnum und sacerdotium, zwischen welt-
licher und geistlicher Herrschaft, gehören in den großen Zu-
sammenhang dieser Umstrukturierungen, die geistige wie 
soziale und wirtschaftliche Aspekte gleichermaßen betrafen. 
Neue Lebensformen der Stadt prägten die mittelalterliche Ge-
sellschaft zunehmend, die Verchristlichung des Kriegshand-
werks, die Beteiligung der Laien am kulturellen Leben, die 
Weiterentwicklung von Schulen, die später zur Errichtung 
von Universitäten führten, sind einige Stichworte.

Blickt man auf die prägenden Päpste dieser Zeit, so ste-
chen mehrere, inzwischen auch als Personen besser erkenn-
bare Charaktere hervor, von denen Gregor VII. (1073–1085) 
am markantesten ist. Will man ihn als eine Art Angelpunkt 
dieser zuweilen nach ihm bezeichneten Epoche ansehen, so 
lassen sich vor ihm die sogenannten deutschen Päpste sowie 
Vertreter verschiedener Reformströmungen benennen; nach 
Gregor VII. waren einige Päpste besonders den neuen religi-
ösen Bewegungen verpflichtet. Von der Gruppe der vor Gre-
gor VII. erhobenen Päpste dürften Leo IX. (1049–1054), der 
aus dem lothringischen Reformmilieu stammte, Nikolaus II. 
(1059–1061), der in Burgund beheimatet war und sich gegen 
Benedikt X. durchsetzen musste, sowie Alexander II. (1061–
1073), der in der Mailänder Domschule ausgebildet worden 
war und dann Bischof von Lucca wurde, besonders hervor-
zuheben sein. 

Nach dem nur wenige Tage währenden Pontifikat Dama-
sus’ II. (1047–1048), der als Bischof von Brixen zwar schon 
im Dezember 1047 von Heinrich III. erhoben worden war, 
sich aber die Herrschaft in Rom mit Hilfe des Herrschers er-
kämpfen musste, erscheint Leo IX. (1048/49–1054) als wichti-
ger Reformpapst mit einem sehr eigenständigen Profil. Schon 
nach seiner Benennung durch Heinrich III. im November/
Dezember 1048 erklärte er, sein Amt nur antreten zu wollen, 

Die Veränderungen der 
Rahmenbedingungen 
waren vielfältig: im Osten 
der zunehmende Druck 
der Seldschuken, in 
Süditalien die wichtiger 
werdenden Normannen 
sowie in den Reichen des 
Westens und Mitteleuro- 
pas vor allem grundle-
gende Umgestaltungen.

Prof. Dr. Klaus Herbers, Senior-Professor 
für Mittelalterliche Geschichte an der Univer-
sität Erlangen-Nürnberg
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wenn er auch von den Römern einstimmig gewählt werde, 
was im Februar 1049 erfolgte. Königlicher Rückhalt reichte 
ihm nicht. Seine Namenswahl verweist auf ein Programm, 
denn schon Leo I. (440–461) hatte mit großem Nachdruck 
Primatsvorstellungen formuliert.

Der im Umfeld der lothringischen Reform geprägte ehema-
lige Bischof von Toul versuchte, die Gefahr der Isolation, die 
seine beiden Vorgänger in Rom erfahren mussten, durch den 
Import von Mitstreitern zu reduzieren. Diese Personen bilde-
ten die Grundlage für eine neu ausgerichtete Kurie und das 
entstehende Kardinalskolleg. Befreundet war Leo mit Hum-
bert von Moyenmoutier, der 1050 Kardinalbischof von Silva 
Candida wurde. Neben Humbert avancierten Friedrich, der 
Sohn des Herzogs von Lothringen und Archidiakon von Lüt-
tich, sowie Hugo Candidus aus dem Vogesenkloster Remire-
mont, der später als päpstlicher Legat und Kardinalpriester 
fungierte, zu weiteren päpstlichen Helfern. Dieser Import von 
Personen erleichterte es Leo IX., in Rom neue Strukturen zu 
schaffen. In Imitation der römisch-deutschen Herrscher do-
kumentierte er seine Ansprüche durch größere Reisen. Nach 
Leos Tod 1054 griff Kaiser Heinrich III. nochmals in Rom ein 
und designierte seinen Kanzler, Bischof Gebhard von Eich-
stätt, der am 13. April 1055 in Rom als Papst Viktor II. erho-
ben wurde. Sein bis zum 23. Juni 1057 währender Pontifikat 
zeichnete sich zwar durch einen fortgesetzten Reformkurs aus; 
insgesamt war seine Amtszeit jedoch zu kurz, um größere Ak-
zente zu setzen. Für die römische Entwicklung wichtiger wur-
den die beiden Nachfolger Viktors, die aus der Familie der 
Tuszier stammten; dabei kam es während der Minderjährigkeit 
König Heinrichs IV. zu einer gewissen Entfremdung zwischen   
den römischen Reformkreisen und dem Königshof. 

Stephan IX., der erstmals wieder ohne Befragung des kö-
niglichen Hofes erhoben wurde und nur etwa ein halbes Jahr 
Papst war, verfolgte ähnliche Ziele wie Leo IX., unter dem 
er schon Aufgaben als Bibliothekar und als Kanzler der rö-
mischen Kirche übernommen hatte. An der folgenreichen 
Gesandtschaft nach Byzanz im Jahr 1054 hatte er teilgenom-
men. Unter ihm erstarkte die Eremitenbewegung in Rom, 

unter anderem weil nun 
ein wichtiger Vertreter, der 
bereits genannte Petrus 
Damiani, zum Kardinal-
bischof von Ostia erhoben 
wurde (1057).

Der nach Stephans Tod 
tumultartig in Rom pro-
movierte Benedikt (X.) 
erhielt schon bald einen 
von Reformkreisen aus Si-
ena favorisierten Gegen-
spieler, den aus Burgund 
stammenden Florentiner 
Bischof Gerhard, der es 
schaffte, Benedikt im Ja-
nuar 1059 in Sutri abset-

zen zu lassen. Anschließend zog er in Rom ein, wo er am 24. 
Januar 1059 geweiht wurde und den – vielleicht programma-
tischen – Namen Nikolaus II. annahm. Seine Erhebung deu-
tet an, in welche Dynamik das Papstamt geraten war, denn er 
wurde gegen die römischen Kräfte außerhalb Roms von fünf 

Kardinalbischöfen erhoben. Auch Hildebrand, der spätere 
Gregor VII., hatte dies gefördert, wie der Spruch, Hildebrand 
füttere seinen Nikolaus wie einen Esel im Stall, belegt. Nicht 
nur um die eigene Position zu legitimieren, sondern auch um 
künftige Wahlen von Vorwürfen weltlicher Beteiligung und 
simonistischen Umtrieben frei zu halten, wurde die römische 
Synode (1059) wegweisend. Ein Schisma nach dem Tod von 
Nikolaus II. verdeutlicht neue Konstellationen.

Die Römer schickten eine Delegation zu König Heinrich 
IV. Während eine Reformgruppe unter Leitung von Hilde-
brand (dem späteren Gregor VII.) den Reformer Anselm von 
Lucca als Alexander II. erhob, favorisierten der deutsche Kö-
nigshof, Kaiserin Agnes und lombardische Bischöfe Cadalus 
von Parma, der als Honorius (II.) zum Papst gewählt wurde. 
Ähnlich wie schon Nikolaus II. konnte Alexander mit der 
Hilfe Herzog Gottfrieds von Lothringen schließlich 1063 in 
Rom einziehen; das Papstschisma endete 1064 mit der Abset-
zung, endgültig mit dem Tode des Honorius 1072.

Schon diese knappe Skizze macht einiges deutlich: Neben 
den wichtigen Impulsen unter den sogenannten deutschen 
Päpsten, zu denen auch Leo IX. zählte, traten mit Nikolaus II. 
und Alexander II. Personen ins Blickfeld, die sich mit Kon-
kurrenten auseinandersetzen mussten. Der Bischofssitz von 
Rom war zunehmend begehrt und umstritten. 

Motu proprio – Über die Reichweiten päpstlichen 
Handelns im orbis christianus

Was war aber nun neu? Die für diese Zeit treffende Bezeich-
nung „Papstgeschichtliche Wende“ hat Rudolf Schieffer 2002 
gleichzeitig mit dem Stichwort „motu proprio“ versehen. Er 
meinte damit Folgendes: Seit 1046 entwickelte sich das Papst-
tum zunehmend von einer Institution, die reagierte – auf An-
fragen, Beschwerden, Bitten –, zu einer Kraft, die auch aus 
eigenem Antrieb, eben motu proprio, Entscheidungen traf. 
Dabei änderte sich vielleicht nicht so sehr das Bewusstsein, 
für die gesamte Kirche zu sprechen – denn diese Ansprüche 
hatten römische Bischöfe schon seit der Antike immer wieder 
vertreten – sondern es änderte sich die praktische Handha-
bung. Hierzu einige Beispiele.

Reisen 
Leo IX. reiste mehr als seine Vorgänger. In Imitation der rö-
misch-deutschen Herrscher brachte er seine Ansprüche als 
Papst durch größere Reisen zur Anschauung, die ihn vor al-
lem nach Süditalien, nach Frankreich und nach Deutschland 
führten. Er sah sich offensichtlich nicht nur als Bischof von 
Rom, sondern auch als Papst aller Christen. Mit den neuen 
Herrschaftsmitteln konnten Reformideen und -vorstellun-
gen besser verbreitet oder konkret umgesetzt werden, zumal 
wenn der Papst außerhalb Roms Synoden präsidierte; so zum 
Beispiel im Oktober 1049 in Reims, wo apostolischen An-
sprüchen Santiago de Compostelas entgegengetreten wurde, 
wenn es kritisch hieß, nur dem Papst sei der Titel universalis 
ecclesiae primas et apostolicus vorbehalten.

Die Reisen Leos dienten dazu, an verschiedenen Stel-
len des orbis christianus nach dem Rechten zu sehen, Miss-
stände abzustellen, Reformideen zu verbreiten. Dies geschah 
aber ohne direkte Aufforderung, was den Unterschied zu 
früheren Papstreisen ausmachte, die eher anlassbezogen in 

Die Reisen Leos dienten 
dazu, an verschiedenen 
Stellen des orbis christia-
nus nach dem Rechten zu 
sehen, Missstände abzustel-
len, Reformideen zu verbrei-
ten. Dies geschah aber ohne 
direkte Aufforderung, was 
den Unterschied zu früheren 
Papstreisen ausmachte.
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Konfliktsituationen statt-
fanden, denkt man nur 
an die Frankreichreise Jo-
hannes’ VIII. 878 oder die 
Deutschlandreise Had-
rians III. 885, bei denen 
die Päpste gleichsam aus 
Rom flohen. Reisen blieb 
langfristig wichtig; selbst 
Gregor VII. praktizierte 
dies, Urban II. hat diese 
Form nach 1095 auch des-
halb genutzt, weil er im 
Schisma die Unterstützung 
in Frankreich suchte. Die 
Neuanfänge des Reisens 
standen mithin in Traditi-
onen, die jedoch gleichzei-
tig überwunden wurden.

Legaten
Dies gilt allgemein, selbst 
wenn man bedenkt, dass 
der persönlichen Präsenz 
des Papstes im orbis christi-
anus Grenzen gesetzt waren. Hier griffen die Päpste zum Mit-
tel der Legaten, päpstlichen Stellvertretern, die zwar ebenso 
schon früher entsandt worden waren, allerdings vor allem 
nach Byzanz und ins karolingische Reich beziehungsweise 
dessen Nachfolgestaaten. Auch hier fand eine Intensivierung 
und Ausdehnung statt. Denkt man zum Beispiel an die Rei-
che des christlichen Spanien im 11. Jahrhundert, so hat zwi-
schen 1065 und 1073 der schon genannte Hugo Candidus, 
der mit Leo IX. nach Rom gekommen war, versucht römische 
Kirchenvorstellungen in den lange relativ isolierten Reichen 
Spaniens gegenüber den sogenannten mozarabischen Tradi-
tionen durchzusetzen. Diese Intensivierung päpstlichen Ein-
flusses durch Legaten, aber auch durch delegierte Richter und 
Schriftgut, sollte sich später weiter intensivieren.

Normannen
Welche Rolle spielten aber die Päpste bei der Entwicklung der 
christlichen Monarchien? Die iberischen Reiche haben später 
häufiger den päpstlichen Schutz gesucht, um ihre Herrschaft 
zu stabilisieren, ohne dass man von Lehnsverhältnissen spre-
chen kann. Dies geschah jedoch im Blick auf die Norman-
nen, die sich im Süden Italiens niedergelassen hatten. Seit 
etwa 1015/16 standen Normannen aus Nordwestfrankreich 
im Dienst langobardischer Fürsten, um gegen Byzantiner und 
Sarazenen zu kämpfen; von salischen Herrschern wurden sie 
schließlich sogar belehnt.

Einer ihrer profiliertesten Anführer, Robert Guiscard († 
1085), unterwarf seit 1046/47 Kalabrien. Ihm stellte sich Leo 
IX. seit 1053 entgegen, weil die Normannen eine Durchset-
zung seiner Kirchenpolitik zu verhindern schienen. Nachdem 
er selbst mit einem Heer in die Schlacht gezogen war, musste 
er am 18. Juni bei Civitate eine empfindliche Niederlage ein-
stecken, wurde gefangen gesetzt, blieb im Beneventanischen 
und kam erst Anfang April 1054 wieder nach Rom; wenige 
Tage nach seiner Rückkehr starb er. Hermann von Reiche-

nau berichtet über die Normannen und Leos Beteiligung an 
den Kämpfen durchaus kritisch: „Nach Ostern hielt der Herr 
Papst zu Rom noch eine Synode und marschierte dann mit 
seinem Heer, wie er geplant hatte, gegen die Normannen. Da 
baten die Normannen um Frieden und versprachen ihm, sich 
zu unterwerfen und ihm zu dienen. Sie erbaten seine Erlaub-
nis, ihre früher ungerechten und gewaltsamen Eroberungen 
aus seiner Gnade behalten zu dürfen. Aber der Papst schlug 
diese Bitten ab und forderte die Besitzungen des heiligen Pe-
trus zurück […]. Aber die Normannen waren an Zahl überle-
gen. […] Vielleicht sollte ein so hochgestellter Priester, anstatt 
mit Waffengewalt um Vergängliches zu kämpfen, sich auf die 
Waffen des Geistes beschränken […]. Sie belagerten den 
Herrn Papst in einer Burg, und als sie schon fast die Festungs-
wälle erstürmt hatten, hob er der Not gehorchend die Strafe 
des Kirchenbannes, die er früher über sie verhängt hatte, auf. 
So nahmen sie ihn gefangen, brachten ihn aber in allen Ehren 
nach Benevent und hielten ihn dort eine Zeitlang fest, ohne 
ihm die Rückkehr zu erlauben […].“

Wichtiger wurde langfristig ein zweiter Schritt, denn der 
Nachfolger Nikolaus’ II. belehnte 1059 zwei normannische 
Herrscher: den Grafen Richard von Aversa und Herzog Ro-
bert Guiscard. Mit dieser neuen päpstlichen Politik wurde 
eine päpstliche Oberhoheit über Süditalien beansprucht und 
durchgesetzt. Die Normannen verpflichteten sich als neue 
Lehnsleute zur Unterstützung des Papstes beziehungsweise, 
im Falle einer umstrittenen Papstwahl, der „besseren Kar-
dinäle“. Damit waren zugleich Reichsrechte in Süditalien 
infrage gestellt. Das neue Verhältnis schloss ein, Norman-
nen im Konfliktfall sogar zu militärischer Hilfeleistung, not-
falls gegen die Kaiser, zu verpflichten. Auch in Süditalien 
könnte sich – zumal mit dem Feldherrn Leo IX. – das Bild 
des Papstes als Kriegs- und Lehnsherr weiterentwickelt ha-
ben, denn an Robert Guiscards Bruder Roger übersandte   
der Papst eine Petersfahne.

Links: Papst Leo IX. erklärte nach seiner Benennung durch Heinrich III., dass er das Amt nur antrete, wenn er einstimmig von 
der Bevölkerung Roms gewählt werde. Seine Primatsansprüche verdeutlicht nicht nur die Namenswahl, sondern wird auch 
durch seine vermehrte Reisetätigkeit deutlich. Rechts: Papst Stephan IX. wurde erstmals wieder ohne Befragung des königli-
chen Hofes zum Papst erhoben. Unter ihm erstarkte die Eremitenbewegung in Rom. Hier ist ein Kupferstich von ihm zu sehen 
aus dem Buch Pontificum Romanorum effigies von Giovanni Battista Cavalieri aus dem Jahr 1580. 
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Byzanz
Eine gewisse Stärkung der rö-
mischen Positionen resultierte 
weiterhin aus der Auseinanderset-
zung mit Byzanz, die am Ende des 
Pontifikates Leos IX. zum Bruch 
zwischen Ost- und Westkirche 
führte. Die Themen waren nicht 
neu, Fragen der Bilderverehrung 
oder des filioque im Credo wur-
den mindestens seit karolingi-
scher Zeit wiederholt diskutiert; 
das Zweikaiserproblem und die 
Streitigkeiten in Süditalien ver-
schärften die schwelenden Aus-
einandersetzungen. Das Ringen 
um Süditalien trug unter Leo IX. 
zu besonderen Spannungen bei, 
denn die Päpste stießen mit ihrer 
Normannenpolitik zugleich auf 
Interessen von Byzanz. Versuche, 
den Konflikt beizulegen, führten 
nicht zum gewünschten Erfolg. 
Ursprünglich suchte der Papst so-
gar ein Bündnis mit dem Osten. 
Eine Legation unter der Leitung 
Humberts von Silva Candida, der 
als Humbert von Moyenmoutier mit Leo nach Rom gekom-
men war, sollte in Byzanz eine politische und kirchliche Eini-
gung erzielen, jedoch erwuchs daraus ein Konflikt mit dem 
Patriarchen Michael Kerularios (1043–1058). 

Dabei führten offiziell nicht die konkurrierenden Interes-
sen in Süditalien, sondern Differenzen über die Verwendung 
ungesäuerten Brotes (Azymen), über das Samstagsfasten und 
über das filioque zum Bruch. Dennoch standen hinter den 
theologischen Fragen auch politische Interessen. Ob Hum-
bert die päpstliche Bannbulle am 16. Juli 1054 in der Hagia 
Sophia gegen den Patriarchen nur als Person oder als Ver-
treter des Papstes niederlegte, ist umstritten. Humbert hat 
dann in verschiedenen Schriften zu den Streitfragen Stellung 
bezogen. Zwar verfestigte sich das Schisma erst später, aber 
vielleicht führte die Spaltung von 1054 auch dazu, die neue 
Reformpolitik im Westen wesentlich stärker zu konturieren. 
Die Verdrängung griechischen Einflusses in Süditalien und 
der neue Pakt mit den Normannen könnten dies eindrück-
lich unterstreichen.

Krieg
Ob die Politik zu Normannen und Byzanz auch Auswirkun-
gen auf die späteren Kreuzzüge hatte, ist ebenso in den Blick 
zu nehmen, denn die päpstliche Einstellung zum Kriegs-
handwerk wurde schon hier neu formuliert. Ein Blick auf 
die Iberische Halbinsel kann dies zusätzlich unterstreichen. 
Alexanders II. Erfolge in Spanien basierten unter anderem 
auf der Tätigkeit des rührigen Legaten Hugo Candidus, der 
gegen die mozarabische Liturgie und für römisch-kanoni-
sche Rechtsvorstellungen eintrat. Die in dieser Zeit verstärk-
ten Kämpfe der „Reconquista“ unterstützte der Papst mit 
einem Aufruf zur Eroberung von Barbastro 1064. Amatus 
von Montecassino hat den Eindruck der Zeitgenossen von 

dieser Unternehmung folgender-
maßen beschrieben: 

„Damit die christlichen Glau-
benspflichten erfüllt und der ver-
ruchte Wahnsinn der Sarazenen 
vernichtet würde, vereinigten sich 
durch Eingebung Gottes die Kö-
nige, Grafen und Fürsten in ei-
nem Willen und einem Plan. So 
wurde eine große Truppenmenge 
versammelt, ein starkes Ritterheer 
von Franzosen, Burgundern und 
anderen, und mit ihnen waren die 
tapferen Normannen. Sie zogen 
nach Spanien. Und sie riefen die 
Hilfe Gottes an, darum war Gott 
gegenwärtig zur Unterstützung 
derer, die ihn gebeten hatten [...].“

Die Beteiligung von „Auslän-
dern“ wird deutlich angesprochen, 
außerdem die religiöse Motiva-
tion. Der damals regierende Papst 
Alexander II. hat diese kriegeri-
sche Aktion zudem durch ein Ver-
sprechen zum Bußstrafenerlass 
unterstützt, wie aus einem Brief-
fragment hervorgeht. Man hat 

dies vielfach als ersten Beleg zu später üblicher werdenden 
Kreuzzugsablässen interpretiert. Obwohl lokale Interessen 
dominierten, waren die Kämpfe nun zumindest ansatzweise 
in einen europäischen Kontext geraten, in dem auch die 
Päpste ihre Position einbrachten. Oder anders: Zumindest 
interpretierten manche Zeitgenossen die Kämpfe nun in die-
ser neuen Perspektive.

Reisen, Legaten, Konflikt mit Normannen und Byzanz, 
Kriegsführung waren somit zwar keine völlig neuen Themen, 
wurden aber offensichtlich – traut man der Überlieferung – 
nun in einer anderen Weise behandelt, was Institutionalisie-
rung und Unabhängigkeit des Papsttums bestärkte. 

Funktionsweisen und Verfahren – Die Papstwahl

Diese äußere Neuorientierung mit teilweise alten Mitteln fand 
seine Entsprechung in inneren Diskussionen, die zum Pries-
terbild, zur Metropolitanstruktur, zu priesterlichen und mo-
nastischen Lebensformen geführt wurden. Zentral für eine 
neu ausgerichtete unabhängige Institution waren Verfah-
rensweisen, die wir in der Kurie, im Kardinalskolleg, in der 
Kanzlei und in anderen Bereichen nachzeichnen könnten. 
Ich beschränke mich auf die Erhebung der jeweiligen Päpste, 
die traditionell, wie bei Bischöfen, durch Klerus und Volk der 
Stadt Rom erfolgte, zugleich aber einer Bestätigung durch 
die weltliche Macht – im Frühmittelalter durch Byzanz, seit 
817/824 durch die Karolinger und Ottonen – bedurfte. In den 
Anfängen der Reformzeit war Heinrich III. noch wichtig, aber 
wie unangefochten waren die jeweiligen Vertreter? Der tu-
multartig in Rom promovierte Benedikt (X.) musste, wie ge-
sagt, schon bald seinem erfolgreichen Gegenspieler, Nikolaus 
II. weichen. Nicht nur um die eigene Position zu legitimieren, 
sondern auch um künftige Papsterhebungen von Vorwürfen 

Alexander II. führte auf der Iberischen Halbinsel Krieg  
gegen die dortigen muslimischen Reiche. Er versprach 
sogar einen Erlass von Bußstrafen für Unterstützer der 
Kriegszüge, ein erster Ansatz für die späteren Kreuz- 
zugsablässe. Hier ist er auf einem Kupferstich zu sehen  
(ebenfalls aus dem Buch Pontificum Romanorum effigies 
von Giovanni Battista Cavalieri,1580). 
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weltlicher Beteiligung und simonistischen Umtrieben frei zu 
halten, wurde die wenig später von Nikolaus II. einberufene 
römische Synode (1059) wegweisend. Nicht mehr der Kle-
rus und das Volk Roms samt kaiserlicher Bestätigung sollten 
die Papstwahl bestimmen, sondern die Kardinäle. Dahinter 
stand auch der Gedanke, dass der römische Bischof keinen 
Metropoliten über sich haben könne. Das Papstwahldekret, 
das konzeptionell auf Petrus Damiani zurückging, begrün-
dete diese zukunftsweisende Entwicklung, denn es schrieb 
die entscheidende Rolle der Kardinäle bei der Papstwahl fest: 

„Deswegen haben wir uns durch das Vorbild unserer 
Vorgänger und anderer heiliger Väter belehren lassen und 
entscheiden durch unsere Anordnung, dass beim Tod des 
Bischofs dieser universalen römischen Kirche zunächst die 
Kardinalbischöfe mit höchst sorgfältiger Überlegung beraten 
sollen, dass sie dann möglichst bald die Kardinalkleriker zu 
sich heranziehen sollen und dass der übrige Klerus und das 
Volk erst anschließend zum Konsens der neuen Wahl her-
beikommen sollen; damit sich nicht die Krankheit der Käuf-
lichkeit bei irgendeiner Gelegenheit einschleicht, bestimmen 
wir also, dass gottesfürchtige Männer bei der Wahl des nun 
zu erhebenden Papstes den Vortritt haben, die übrigen aber 
folgen sollen […]. Weil aber der apostolische Sitz allen Kir-
chen auf dem Erdkreis vorangestellt ist und demzufolge über 
sich keinen Metropoliten haben kann, fungieren zweifelsohne 
die Kardinalbischöfe anstelle eines Metropoliten, sie sind es 
nämlich, die den gewählten Bischof in die Spitzenstellung des 
apostolischen Amtes befördern. Sie sollen aber jemanden aus 
dem Schoß derselben Kirche wählen, wenn eine geeignete 
Person ausfindig zu machen ist, oder man soll jemanden aus 
einer anderen Kirche annehmen, wenn aus der (römischen) 
selbst keine geeignete Person gefunden wird, und hierbei 
bleibe unbeschadet die schuldige Ehre und Ehrerbietung ge-
genüber unserem geliebten Sohn Heinrich […].

Wenn aber die Verworfenheit der schändlichen und un-
gerechten Menschen so stark geworden sein sollte, dass eine 
reine, echte und unentgeltliche Wahl in der Stadt (Rom) nicht 
stattfinden kann, dann sollen die Kardinalbischöfe zusam-
men mit den gottesfürchtigen Klerikern und katholischen 
Laien – auch wenn es nur wenige sein sollten – die rechtli-
che Vollmacht besitzen, den Bischof des apostolischen Sitzes 
dort zu wählen, wo es ihnen nach ihrer Meinung angemesse-
ner erscheint […].“

Das Papstwahldekret von 1059 ersetzte die Wahl des römi-
schen Bischofs durch Klerus und Volk durch ein Wahlrecht 
der Kardinalbischöfe, das später auf alle Kardinalsordines 
ausgeweitet wurde. Wie entscheidend dieses Papstwahlde-
kret war, ist unter anderem daran erkennbar, dass es schon 
wenig später verfälscht wurde. Der Text von 1059 ist deshalb 
umstritten, weil schon bald eine päpstliche und eine kaiser-
liche Fassung zirkulierten, die sich im Wesentlichen durch 
einen sogenannten Königsparagraphen unterscheiden. Die 
verfälschte Fassung entstand vielleicht 1076 bei oberitalischen 
Anhängern Heinrichs IV. oder 1084 im Kreise der von Gregor 
abgefallenen Kardinäle. Als Schriftstück hatte das Dekret – 
so jedenfalls der Befund der handschriftlichen Überlieferung 
– zwar relativ wenig Erfolg, jedoch setzten sich die Bestim-
mungen, die in einer spezifischen Situation entstanden waren, 
langfristig durch. Damit war die Papstwahl nicht nur forma-
lisiert und verfahrensmäßig geregelt, sondern auch deutlich 

von den Traditionen einer Bischofswahl abgehoben, und be-
rücksichtigte kaiserliche Rechte nicht mehr. 

Allerdings war mit dem Papstwahldekret von 1059 das 
Problem langfristig noch nicht gelöst, denn seit dem Ende des 
Pontifikates Gregors VII. begann nach langen Streitigkeiten 
eine Phase, die auch durch Konkurrenz charakterisiert war. In 
der offiziellen römischen Aufstellung gibt es von Alexander 
II., der als 150. Papst gilt, bis zu Alexander III., der mit der 
Zahl 164 fungiert, nicht weniger als 13 sogenannte „Gegen-
päpste“. Die neuen Verfahren bestanden zunächst den Nach-
haltigkeitstest nicht. Erst nach den beiden großen Schismen 
im 12. Jahrhundert, die von 1130 bis 1138 und von 1159 bis 
1177 dauerten, erfolgte mit der Präzisierung der Zweidrittel-
mehrheit für Papstwahlen 1179 ein weiterer entscheidender 
Schritt. Der Lernprozess bis zu dieser Regelung hatte ein gutes 
Jahrhundert gedauert – aber der Erfolg war durchschlagend: 
Bis 1378 gab es keine Gegenpäpste mehr. Einige Konsequen-
zen lassen sich aber schon für die Frühzeit ableiten: 

1. Die Herrschaft in der Stadt Rom war für den Erfolg ei-
nes Papstes nicht mehr allein ausschlaggebend, sondern der 
Rückhalt im gesamten orbis christianus. Dies führte zugleich 
zu Zentralisierungseffekten.

2. Die Bedeutung der Kardinäle wuchs. Bis heute besit-
zen Kardinalserhebungen Relevanz für die Wahl eines künf-
tigen Papstes. 

3. Die Rolle des Kaisers wurde in den Hintergrund ge-
drängt, weil die Päpste sich zunehmend auch auf andere Mo-
narchien oder religiöse Gemeinschaften stützen konnten. 

Schriftlichkeit und Überlieferung

Wenn wir nur auf die wenigen genannten Beispiele zurück-
schauen, dann fällt auf, dass ich nur wenig von den inhalt-
lichen Reformideen vorgestellt habe, sondern eher von den 
Möglichkeiten, diese Ideen zu verbreiten. Für eine Beurteilung 
ist aber noch einmal auf die sprunghafte Zunahme der Schrift-
lichkeit, die anfangs mit den Zahlen aus dem Jaffé unterlegt 
wurde, zurückzukom-
men. Die neue Schrift-
lichkeit betraf nicht nur 
das Papsttum selbst, bei-
spielsweise, wenn nun 
die Urkunden in der ka-
rolingischen Minuskel 
und nicht mehr in der 
schwer lesbaren Kuriale 
geschrieben oder statt 
auf vergänglichem Pa-
pyrus auf haltbarerem 
Pergament festgehalten 
wurden.

Sie betraf außerdem 
die Aufbewahrung – von 
Gregor VII. ist das erste 
Register im Original er-
halten, das uns nicht nur 
den bekannten Dictatus Papae überliefert, sondern auch die 
zahlreichen Kontakte in die verschiedenen Reiche Europas 
eindrücklich dokumentiert. Wäre dieses Register nicht erhal-
ten, wüssten wir von Gregors Vorstellungen und politischen 

Dabei führten offiziell nicht 
die konkurrierenden Interes-
sen in Süditalien, sondern 
Differenzen über die Verwen-
dung ungesäuerten Brotes 
(Azymen), über das Samstags-
fasten und über das filioque 
zum Bruch zwischen Rom und 
Byzanz. Dennoch standen hin-
ter den theologischen Fragen 
auch politische Interessen.
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Zielen deutlich weniger. Der frühe Kreuzzugsablass Alexan-
ders II. ist in einer Sammlung von Rechtstexten, der Collectio 
Britannica, überliefert. Damit ist ein wichtiger Bereich ange-
sprochen, denn das Sammeln von Briefen und Rechtstexten 
ermöglichte eine neue Systematik. Zunehmend wurden nun 
auch in Rom Rechtssammlungen erstellt, die sich unter ande-
rem auf frühere päpstliche Verlautbarungen bezogen, nach-
dem zuvor beispielsweise Sammlungen wie diejenige Reginos 
von Prüm oder Burchards von Worms prägend waren.

Dies kann hier nicht im Einzelnen entfaltet werden, aber 
zum Beispiel finden wir in diesen Sammlungen Streitigkeiten 
dokumentiert, wie die Auseinandersetzung zwischen Rom 
und Konstantinopel im 9. Jahrhundert. Die jeweiligen Texte 
waren schon vorher vorhanden – aber sie wurden nun neu 
genutzt. Anordnung, Verbreitung und die Anwendung mach-
ten das Neue dieser Wende in Recht und Schriftlichkeit aus. 

Aufgegriffen wurden die Re-
formthemen in zahlreichen 
Streitschriften, die mit diesem 
Rechtsmaterial aktuelle The-
men wie Simonie, Zölibat oder 
später auch Fragen der Inves-
titur thematisierten. Von den 
frühen Autoren seien erneut 
zumindest Petrus Damiani 
und Humbert von Moyenmou-
tier, später Kardinalbischöfe 
von Ostia und von Silva Can-
dida, genannt. Die zahlreichen 
Traktate führten zu einer Streit-
kultur, die langfristig auch in 
akademische Bahnen des 12. 
Jahrhunderts führten. Die ver-

vielfachte und sehr divers entstehende Schriftlichkeit und 
Überlieferung selbst war aber eine Form von Neuansatz und 
Reform, weil man sich stärker als früher der Herkunft und 
Prinzipien des eigenen Selbstverständnisses versicherte. 

Resümee und Ausblick

Schauen wir kurz zurück. Tradition war in den Reformpro-
zessen stets präsent, denkt man nur daran, welch wichtige 
Bedeutung die Rückkehr zu den Formen der Ur-
kirche, beispielsweise der vita apostolica – wenn 
man sie überhaupt genau kannte – als Argumen-
tationsfigur in vielen Schriften einnahm. Wich-
tige Vertreter der von mir vorgestellten Phase der 
Papstgeschichte stammten aus Reformmilieus, 
wo dies diskutiert wurde: Leo IX. aus Lothrin-
gen, Nikolaus II. aus Burgund, Alexander II. aus 
Mittelitalien, ganz zu schweigen von dem noch 
eigens hier vorgestellten Gregor VII. Alle waren 
mit Reformdiskussionen vertraut, die aber fast 
immer traditionsgebunden waren. Tradition war 
allgegenwärtig, es kam darauf an, was man dar-
aus machte. 

Die verschiedenen Aspekte der Papstge-
schichtlichen Wende, die ich nur exemplarisch 
vorstellen konnte, waren ebenso traditionsgebun-
den, erhielten aber eine neue Ausrichtung. Au-

ßerdem griffen mehrere Aspekte 
ineinander, wie Reisen und Lega-
tionen – auch nach Byzanz. Die 
stärksten Entwicklungen griffen 
aber wohl dort, wo zunächst Reak-
tion gefragt war: bei den Norman-
nen. Dass dies zu einer neuen Form 
der Lehnsabhängigkeit führte, wurde erst im zweiten Schritt 
ein Neuanfang, ebenso wie die päpstliche Haltung zum Krieg. 
Die Reformer im Umfeld der Päpste wie Petrus Damiani oder 
Humbert von Moyenmoutier wurden Kardinalbischöfe, wich-
tige Personen, wie das Papstwahldekret zeigt. 

Blickt man auf die Zeit bis 1073, so ergibt sich keine ein-
heitliche Idee der Reformvorstellungen, die in ihrer Vielfalt 
am ehesten unter dem Begriff der libertas ecclesiae (Freiheit 
der Kirche) zusammengefasst werden können und in der 
Rückbesinnung auf die Urkirche und auf apostolische Zeiten 
ihre Orientierungspunkte besaßen. Während Kloster- und 
Kirchenreform sich mit langem Vorlauf in gegenseitiger Be-
fruchtung entfalteten, bündelten sich die verschiedenen Re-
formansätze in Rom in größerem Maße seit dem Pontifikat 
Leos IX. Die Bildung einer papstnahen Umgebung, eines „Ho-
fes“ in Anlehnung an das Reich, führte dazu, dass die Reform 
nun mit mehreren Köpfen auch gegen lokale Adelsinteressen 
geführt werden konnte. Bis zum Pontifikat Alexanders II. lös-
ten sich die Reformansätze zunehmend aus den Bindungen an 
die römisch-deutschen Herrscher und gewannen eine eigene 
Dynamik. Simonie und Priesterehe waren die wichtigsten Dis-
kussionspunkte, während die Investiturfrage zunächst noch 
nicht aufgegriffen wurde. Schon deshalb kann die bisher skiz-
zierte Frühphase der Kirchenreform auf keinen Fall mit dem 
Etikett „Investiturstreit“ versehen werden. Gregor VII. setzte 
sicher weitere eigene Akzente, aber er konnte bereits Entwick-
lungen der frühen Reformphase nutzen. Dieses Urteil beruht 
jedoch auf einer anschwellenden Überlieferung, die selbst zum 
Zeugnis für Reform und Neuanfang wird. 

Und was ist mit dem Papagei aus Dalmatien? Er kam an 
Leos Hof aus einer Gegend an den Grenzen zum byzantini-
schen Reich. Der orbis christianus des Westens reicht bis heute 
dorthin, wo das katholische Kroatien an das orthodoxe Ser-
bien grenzt. Papageien sagen also vielleicht auch etwas über 
die Reichweite päpstlichen Handelns.  

Die Expertise auf dem Podium (v. l.n.r.): Prof Dr. Gerd Althoff, Prof. Dr. Gerhard Lubich,  
Dr. Katharina Weigand, Prof. Dr. Thomas Kohl und Prof. Dr. Jochen Johrendt

Bis zum Pontifikat Alexan-
ders II. lösten sich die 
Reformansätze zuneh-
mend aus den Bindungen 
an die römisch-deutschen 
Herrscher und gewan-
nen eine eigene Dynamik. 
Simonie und Priesterehe 
waren die wichtigsten 
Diskussionspunkte.

Zu Quellen und Litera-
tur vgl. Klaus Herbers, 
Geschichte des Papst-
tums im Mittelalter. 
Darmstadt, 2012.  
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V oll Bewunderung schauen 
wir auf die Großtaten, die 
manche Menschen voll-
brachten, und doch nur 

durch die Gunst, Hilfe und Mitarbeit 
vieler anderer vollbrachten. Ich denke 
etwa an Völkerbeherrscher, die als Er-
ben und Nachfolger im Reich ihrer 
Väter ihre Herrschaft mit den Waffen 
untergebener Völkerschaften ausgebrei-
tet haben, wie Alexander, Julius, Augus-
tus, Karl und manche andere, die mit 
ihren Taten den Geschichtsschreibern 
vergangener Zeiten reichen Stoff dar-
geboten haben“ (übers. Kallfelz, c. 1).

I.

So leitet Balderich von Trier seine zwi-
schen 1131 und 1157 entstandenen Ge-
sta Alberonis archiepiscopi Trevirensis 
ein, die das Leben und die Taten des zwi-
schen 1132 und 1152 als Erzbischof von 
Trier wirkenden Albero beschreiben. 
Um das Wirken seines Protagonisten 
angemessen darstellen zu können, holt 
Balderich somit weit aus, stellt klar, dass 
selbst Alexander der Große, Julius Cä-
sar, Augustus und Karl der Große letzt-
lich nur durch die Mitwirkung anderer 
ihre Reiche erschaffen konnten. Das ist 
die Hintergrundfolie, vor der er Albero 
selbst in seiner Epoche wirken lässt, die 
er so beschreibt: „Es war in jener Sturm-
zeit, als Königtum und Priestertum in 
schwersten Streit miteinander lagen, je-
nem Streit, der in den Tagen Papst Gre-
gors VII., der zuvor Hildebrand hieß, 
und Kaiser Heinrichs III. begonnen 
hatte, unter den Päpsten Urban und Pa-
schalis anhielt und bis in die Zeit Papst 
Calixts dauerte“ (ebd.). Balderich skiz-
ziert somit in etwa das, was auch der Ge-
genstand der bisherigen Beiträge war. Er 
bietet dann jedoch eine recht eigenwil-
lige Deutung des Investiturstreits, in-
dem er ausführt, dass die Ursache des 
Konflikts darin liege, dass Heinrich IV. 
(1053–1106) Bischofskirchen verkauft 

habe – dadurch, und nicht durch die 
Investitur, die seit den Tagen Karls des 
Großen von den römisch-deutschen 
Königen „mit Erlaubnis der römischen 
Oberhirten“ ausgeübt worden sei, sei es 
zu einem Konflikt zwischen Papst und 
König gekommen.

So individuell diese Deutung des In-
vestiturstreits auch sein mag, so kann 
es keinen Zweifel geben, dass er in der 
Wahrnehmung Balderichs ein grundle-
gender Umbruch war, den er mit Blick 
auf die Taten seines Protagonisten Al-
bero von Trier in den Rahmen der Ent-
stehung von Weltreichen einsortiert. 
Er charakterisiert ihn als einen funda-
mentalen Konflikt für die weitere Ent-
wicklung der christianitas und darüber 
hinaus. Gleichwohl ist zu bemerken: So 
groß der Horizont Balderichs bei der 
Einordung des Investiturstreits in die 
Weltgeschichte zu sein scheint, so be-
engt ist seine Perspektive auf den Kon-
flikt selbst. Hält man sich an die in den 
gängigen Nachschlagewerken bis heute 
gültige Definition des Investiturstreits 
nach Gerd Tellenbach als ein „grundle-

gendes Ringen weltlicher und geistlicher 
Gewalt um die rechte Ordnung“, so ist 
klar, dass dieses grundlegende Ringen 
nicht allein im Reich stattfand, wenn 
auch in diesem besonders heftig.

Begreift man ihn als das besagte 
„Ringen um die rechte Ordnung“, so 
ist er ein europäisches Phänomen. 
Der Investiturstreit war nicht auf das 
Reich nördlich und südlich der Al-
pen beschränkt und veränderte im la-
teinischen Europa das Verhältnis der 
geistlichen und weltlichen Gewalt. In 
der generellen Perspektive Tellenbachs 
ist die zentrale Frucht des Investitur-
streits eine gedankliche Trennung von 
geistlicher und weltlicher Sphäre, wie 
sie für die lateinische Christenheit prä-
gend wurde. Das war nicht wenig und 
wurde die Grundlage der weiteren Ent-
wicklung zwischen regnum und sacer-
dotium in der gesamten Vormoderne. 
Dabei handelt es sich nicht um eine ge-
nerelle und scharfe Trennung zwischen 
weltlicher und geistlicher Gewalt in der 
Lebenswirklichkeit der Zeitgenossen, 
sowohl der Kleriker als auch der Laien. 
Beide waren auch nach dem Investi-
turstreit eng mit einander verwoben 
– und geistliche und weltliche Protago-
nisten befürworten diese Verbindung 
auch im Grundsatz. Sie bleibt prägend 
für die gesamte Vormoderne. Die zen-
trale Frucht war mithin nicht die reale 
Trennung der beiden Sphären, sondern 
ihre gedanklich schärfere Fassung und 
Abgrenzung von einander.

Die reale Verquickung beider war 
an keiner anderen Stelle auch für die 
Aufrechterhaltung und Funktions-
fähigkeit der Amtskirche so klar zu 
fassen wie bei der materiellen Aus-
stattung der kirchlichen Ämter. Fast 
jedes kirchliche Amt, jedes officium, 
war mit einer wirtschaftlichen Aus-
stattung verbunden. Der Amtsinhaber, 
beispielsweise ein Priester, erhielt zu-
sammen mit dem Amt auch eine öko-
nomische Versorgung. Die Idee hinter 

Der Investiturstreit als 
grundlegender Umbruch
Ergebnisse und Folgen für Kirche und Reich 
von Jochen Johrendt

Prof. Dr. Jochen Johrendt,  
Professor für Mittelalterliche Geschichte an 
der Universität Wuppertal
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dieser Verkoppelung war, dass sich der 
Priester ungehindert seinen Aufgaben 
als Seelsorger widmen können sollte – 
weshalb er durch Besitz (possessiones) 
der Kirche ernährt werden sollte.

Die Grundherren, die auf ihrem 
Grund Kirchen errichtet und diese mit 
weiteren Besitzungen ausgestattet hatten, 
hatten sich aufgrund dieser materiellen 
Ausstattung immer ein mehr oder min-
der deutlich ausgeprägtes Mitsprache-
recht an der Besetzung des priesterlichen 
Amtes ausbedungen. Der Besitz der Kir-
che war in der sozialen Praxis der Epo-
che an den Amtsinhaber gekoppelt. Es 
erfolgte stets die Einsetzung in beides zu-
gleich, ins geistliche Amt und in den da-
mit verbundenen weltlichen Besitz. Die 
gedankliche Trennung beider – des offi-
cium und der possessiones – führte dazu, 
dass man ab dem ausgehenden 11. Jahr-
hundert gedanklich dann auch mit Blick 
auf die Einsetzung zwischen dem offi-
cium und den possessiones differenzierte. 
Die eine Einsetzung war theoretisch eine 
rein kirchliche Angelegenheit, die andere 
theoretisch eine rein weltliche.

Die konkrete Ausgestaltung der Ein-
setzung eines Priesters in eine Pfar-
rei und die damit verbundene Pfründe 
blieb von dieser gedanklichen Trennung 
jedoch in weiten Teilen unberührt. Aber 
sie bereitete eine noch grundsätzlichere 
Trennung vor, die dann um 1097 der 
Kanonist Ivo von Chartres vollzog, die 
Trennung in temporalia und spiritualia, 

in geistliche und weltliche Dinge. Es war 
eine generelle Trennung, die für die ge-
samte christianitas galt.

Für das Reich, und auf dieses kon-
zentriert sich der Beitrag trotz der 
europäischen Dimension des Investi-
turstreits, endet er mit dem Wormser 
Konkordat vom 23. September 1122. 
Es regelte die Bedingungen für die Be-

setzung der Bischofsstühle so-
wie die Erhebung von Äbten. 
Die Begriffe temporalia und 
spiritualia kommen in die-
sem Vertrag zwar nicht vor, 
doch ist die davon abhängige 
gedankliche Trennung der 
beiden Bereiche klar zu er-
kennen. Das gilt umso mehr, 
als nun auch die Symbole der 
Einsetzung, der so genannten 
Investitur, getrennt werden: 
Bischöfe und Äbte wurden 
im römisch-deutschen Reich 
nach Beendigung des Inves-
titurstreits mit Hilfe eines 
Szepters in die temporalia in-
vestieren, die kirchliche Seite 
nutze hingegen weiter die tra-
ditionellen Symbole Ring und 
Stab, um in die spiritualia zu 
investieren. Die Gedankliche 
Trennung von officium und 
possessiones war damit auch im 
Reich umgesetzt und in neuen Symbo- 
len zum Ausdruck gebracht worden.

II.

Doch was genau regelte das Wormser 
Konkordat, das zwischen Kaiser Hein-
rich V. (1106–1125) und Papst Calixt 
II. (1119–1124) geschlossen worden 
war? Der Begriff lässt zunächst ein um-
fassendes Regelwerk erwarten. Aber 
diese Bezeichnung ist keine Selbstdeu-
tung der Vereinbarung zwischen Kaiser 
und Papst, sondern ein Forschungsbe-
griff, der etwas in die Irre führt. Denn 
es gehört zu den Eigenheiten hochmit-
telalterlicher Verträge, dass es sich dabei 
nicht um ein gemeinsam ausgefertigtes 
Vertragswerk handelt, das beide Par-
teien unterschrieben und ihm damit 
Gültigkeit verliehen. Nein, jede Partei 
ließ eine eigene Urkunde ausfertigen: 
Heinrich V. stellte ein Privileg aus, dass 
wir nach dem Aussteller als Heinricia-
num bezeichnen, und das heute noch 
im Apostolischen Archiv in Rom erhal-
ten ist. Und auch Calixt II., der päpstli-
che Vertragspartner Heinrichs V., stellte 
eine Urkunde aus, die jedoch nur in Ab-
schriften erhalten ist und die als Calix-
tinum bezeichnet wird. Die Tatsache, 
dass die päpstliche Urkunde nicht im 
Original erhalten ist, macht etwas stut-
zig, wenn man bedenkt, dass durch das 
Wormser Konkordat nach allgemeiner 
Auffassung ein jahrzehntelanger Streit, 

ein grundlegendes Ringen zumindest 
für das Reich beendet wurde.

Das Verwundern über die Form des 
Vertragsschlusses steigert sich noch, 
wenn man die äußere Form des Hein-
ricianums betrachtet. Auch für alle 
Studierenden der Mittelalterlichen Ge-
schichte ist es immer wieder erstaun-
lich, wie unspektakulär das Dokument 
gestaltet ist, durch das der Investitur-
streit im römisch-deutschen Reich be-
endet wurde. Es handelt sich um ein fast 
quadratisches Stück, auf dem elf Zeilen 
in gleichmäßigem Abstand geschrieben 
sind. Jeder sonst übliche Schmuck einer 
Königsurkunde fehlt.

Nach den Regeln der königlichen 
Kanzlei beginnt jede Königs- und Kai-
serurkunde mit einem so genannten 
Chrismon, einem verzierten C, das sym-
bolisch als Beginn des in der Urkunde 
zu fassenden herrscherlichen Han-
delns die Anrufung Christi ausdrücken 
soll. Und auch sonst fehlt dem Heinri-
cianum jede Form von feierlicher oder 
sogar nur bewusster Gestaltung, abge-
sehen von dem etwas größeren Zeilen-
abstand. Der Name des Herrschers ist 
nicht hervorgehoben. Die sonst auf Ur-
kunden aufwendig gestalteten Rekogni-
tionszeichen oder das Monogramm des 
Herrschers fehlen, Elemente, die die Ur-
kunden auf den ersten Blick von einfa-
chen Schriftstücken unterschieden und 
nicht zuletzt auch als Absicherung ge-
gen Fälschungen dienten.

Es ist sehr erstaunlich, wie unspek-
takulär das Heinricianum gestaltet  
ist, durch das der Investiturstreit 
im römisch-deutschen Reich been-
det wurde. Es handelt sich um 
ein fast quadratisches Stück, auf 
dem elf Zeilen in gleichmäßigem 
Abstand geschrieben sind.

Bei dieser Urkunde, dem Heinricianum, in der wir für die 
Reichsgeschichte entscheidend wichtige Aussagen finden, fällt 
die sehr schlichte Form auf. Sie unterscheidet sich deutlich von 
anderen Kaiserurkunden, die aufwändig verziert sind. 
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Und spätestens 1339 ging auch das 
Siegel des Heinricianums, das nach ei-
nem Bericht des Liber Pontificalis, des 
päpstlichen Buches über das Leben und 
die Taten der jeweiligen Päpste, sogar 
ein Goldsiegel gewesen sein soll, verlo-
ren. Kurzum: Alle Elemente, durch die 
der König sich und seine Herrschaft in 
einer Königsurkunde normalerweise 
geradezu inszenierte, fehlt beim Hein-
ricianum. Mit anderen Worten: Dem 
Heinricianum sieht man in keiner 
Weise an, dass es das Dokument sein 
soll, das einen jahrzehntelangen Streit 
beendet haben soll.

Dass es sich beim Heinricianum tat-
sächlich um eine Urkunde handelt, ist 
letztlich allein an der Unterfertigung des 
Stückes an seinem Ende durch den Köl-
ner Erzbischof und Erzkanzler Friedrich 
zu erkennen. Warum man von kaiser-
licher Seite so wenig Wert auf die Ge-
staltung dieses Dokuments legte, ist bis 
heute unklar. Aus der Perspektive des 
Vertrags von Ponte Mammolo vom 11. 
April 1111, in dem der Salier Heinrich 
V. dem von ihm gefangen genommenen 
Papst Paschalis II. (1099–1118) erhebli-
che Zugeständnisse hinsichtlich der kö-
niglichen Investiturrechte abgepresst 
hatte, war die Lösung des Wormser Kon-
kordats eine deutliche Beschränkung der 
königlichen Rechte. Wollte man diesen 
Gesichtsverlust nicht noch durch eine 
formschöne Gestalt aufwerten?

Generell legte die weltliche 
Seite bei Verträgen im Hoch-
mittelalter weniger Wert auf 
eine schriftliche Fixierung als 
vielmehr die mündliche Ver-
kündigung – war das Schrift-
stück daher gar nicht so wichtig 
für die kaiserliche Seite? Oder 
kam es der kaiserlichen und 
der päpstlichen Seite auf das 
konkrete Schriftstück gar nicht 
so an, sondern lagen die Inte-
ressen in einem ganz anderen 
Punkt? Darauf wird noch zu-
rückzukommen sein. 

Zunächst möchte ich sehr 
knapp auf den Inhalt des Worm-
ser Konkordats eingehen. Seine 
Regelungen sollten nicht allein 
für Kaiser Heinrich V. und Papst 
Calixt II. gelten, sondern über 
deren Amtszeiten hinaus auch 
für ihre Nachfolger. Gemäß der 
Differenzierung zwischen tem-
poralia und spiritualia verzich-

tete Heinrich V. auf die Einsetzung der 
Bischöfe und Äbte mit Ring und Stab. 
Das ist der erste Punkt des Heinricia-
nums überhaupt, und das beinhaltet 
nicht nur eine zeremonielle Regelung, 
sondern ist von großem Gewicht. Denn 
damit verzichtete der Salier auf die 
Nutzung eines kirchlichen Investitur-
symbols. Dies sollte ausschließlich der 
geistlichen Seite vorbehalten sein.

Übertragen bedeutete das, dass sich 
der König an der Investitur in ein geist-
liches Amt nicht mehr beteiligte. Die 
Einsetzung eines Hirten in sein Amt 
war damit zu einer rein kirchlichen An-
gelegenheit geworden. Diesem Anliegen 
dient auch der zweite Punkt, die Zusi-
cherung der kanonischen Wahl. Dies 
bedeutete in der Regel, dass die Wahl 
gemäß einer alten Formel clero ac po-
pulo, durch Klerus und Volk einer Diö-
zese, erfolgen sollte. Doch was das ganz 
konkret bedeutete, wer genau mit Kle-
rus und Volk gemeint war, das war im 
Einzelfall sehr unterschiedlich. Erst am 
Ende des 12. Jahrhunderts ist die Wahl 
des Bischofs im römisch-deutschen 
Reich tatsächlich standardisiert und 
faktisch nur noch beim Domkapitel an-
gesiedelt. Bis dahin gab es jedoch sehr 
unterschiedliche Spielformen.

Am Ende des Investiturstreits war 
mit der freien und kanonischen Wahl 
jedoch vor allem eine Wahl ohne den 
maßgeblichen Einfluss der Laien ge-

meint, ohne Zwang von außen. Und 
abschließend sicherte der Kaiser zu, 
sich dem Papst gegenüber für die Wie-
dergewinnung der Regalia sancti Pe-
tri einzusetzen, verkürzt könnte man 
sagen für die Besitzungen des Heili-
gen Petrus, aus denen sich dann unter 
Papst Innozenz III. (1198–1216) der 
Kirchenstaat entwickelte. 

Das Calixtinum, das im Original 
nicht überliefert ist, beinhaltet die Zu-
geständnisse des Papstes als Leiter der 
Universalkirche an den Kaiser. Er ge-
stand Heinrich V. zu, dass die Wahl 
eines Bischofs oder Abtes in presentia 
regis zu erfolgen habe, in Gegenwart 
des Königs. Ferner habe der König das 
Recht, bei einer zwiespältigen Wahl 
auf den Rat des Metropoliten und der 
Suffragane hin zu entscheiden. Die 
Formulierung lautet saniori parti as-
sensum et auxilium praebeas, er möge 
dem besseren Teil seine Zustimmung 
und Hilfe gewähren. Das ließ dem Kö-
nig einen erheblichen Handlungsspiel-
raum, nicht zuletzt, da er entscheiden 
konnte, was eine zwiespältige Wahl war 
und wer die sanior pars.

Der letzte Punkt war die Investitur 
mit den Regalien, den königlichen Be-
sitzungen, die spätestens seit der ot-
tonischen Epoche einen erheblichen 
Teil der wirtschaftlichen Grundlagen 
der Reichsbistümer und Reichsabteien 
ausmachte. Die Investitur in die Rega-
lien sollten wie schon erwähnt durch 
das Symbol des Szepters erfolgen, in 
Deutschland vor der Weihe des Elekten, 
in Italien und Burgund spätestens sechs 
Monate nach der Weihe. Nördlich der 
Alpen hatte die Investitur in die Rega-
lien also vor der Weihe zu erfolgen, süd-
lich war sie eine Folge der Weihe. 

III.

Auf den ersten Blick möchte man mei-
nen, dass dem König damit im Grunde 
jede Einflussnahme auf die Besetzung 

Die Investitur in die Regalien  
sollte wie durch das Symbol des 
Szepters erfolgen, in Deutschland 
vor der Weihe des Elekten, in  
Italien und Burgund spätestens 
sechs Monate nach der Weihe.

Diese Urkunde ist von der Gestaltung her das genaue 
 Gegenteil des schlichten Heinricianums. Kaiser Heinrich 
V. hatte dieses Schriftstück im Jahr 1112 für Bischof Otto 
von Bamberg ausgestellt. Sie ist in München im Bayeri-
schen Hauptstaatsarchiv zu finden (Kaiserselekt 440 a). 
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der kirchlichen Ämter genommen wor-
den war. Doch dem war nicht so. Häu-
fig genug war sich das Wahlkollegium 
nicht einig und rief den Herrscher an, 
der dann eine Entscheidung fällen 
konnte. Und auch die Investitur in die 
Regalien bot dem Herrscher ein erheb-
liches Drohpotenzial.

Denn diese war keine abstrakte Re-
gelung, sondern hatten ganz konkrete 
Folgen, was ich beispielhaft verdeut-
lichen will: So setzte Friedrich Barba-
rossa (1153–1190) dieses Druckmittel 
in den Auseinandersetzungen mit Papst 
Alexander III. (1159–1181) ein. In Rom 
war 1159 ein Papstschisma ausgebro-
chen und beide Kandidaten, Viktor 
IV. und Alexander III., versuchten eine 
möglichst breite Anerkennung zu er-
halten. Barbarossa hatte sich rasch für 
Viktor IV. entschieden und wollte die 
Anerkennung Alexanders III. im Reich 
verhindern. Daher verweigerte er den 
Bischöfen der Kirchenprovinz Salzburg, 
die fast geschlossen auf der Seite des von 
Barbarossa nicht anerkannten Papstes 
Alexander III. standen, die Einsetzung 
in die Regalia. Diese ließ er vielmehr 
durch kaiserliche Beauftragte verwalten, 
was zu einer schmerzlichen Reduktion 
der wirtschaftlichen Handlungsmög-
lichkeiten dieser Bischöfe führte.

Und auch die Wahl der Bischöfe 
konnte vom König nach wie vor beein-
flusst werden, was etwa an der Erhebung 
der Kölner Erzbischöfe aus der Familie 
der Grafen von Berg deutlich wird. An 
diesem Beispiel lässt sich gut erkennen, 
dass die Definition der freien und kano-
nischen Wahl nicht einfach war, und die 
Einflussmöglichkeiten des Königs nach 
wie vor erheblich, wenn sich die Wähler 
nicht einig waren. In Köln standen sich 
Ende des Jahres 1131, fast zehn Jahre 
nach dem Wormser Konkordat, zwei 
Kandidaten und ihre Familienverbände 
gegenüber: Auf der einen Seite Bruno 
aus der Familie der Grafen von Berg, auf 
der anderen Seite der Xantener Propst 
Gottfried von Cuyk, den die Familie der 
Grafen von Are unterstützte.

Der Konflikt ging bereits damit los, 
dass unklar war, wer den Erzbischof 
wählen konnte. Dieses Recht übte bis-
her das Kölner Priorenkolleg aus, ein 
Zusammenschluss der Kölner Priorate 
unter denen sich auch Sankt Cassius in 
Bonn befand. Die Rolle des Klerus bei 
der Wahl durch Klerus und Volk hatte 
in Köln mithin das Priorenkolleg wahr-

genommen – in den meisten Bischofs-
kirchen des Reiches nördlich der Alpen 
waren es hingegen die Domkapitel, die 
als Wahlgremium wirkten. Das Prioren-
kolleg hatte Ende 1131 schließlich Gott-
fried von Cuyk gewählt und er rechnete 
im Dezember 1131, als König Lothar III. 
(1125–1137) nach Köln kam, mit der 
Einsetzung in die Regalien, wie es das 
Wormser Konkordat vorsah.

Doch die Partei Brunos von Berg 
hatte sich noch nicht geschlagen gege-
ben. Sie verkündete vielmehr, die Wahl 
sei nicht unanimiter erfolgt, also nicht 
einmütig, was das Ideal jeder mittelal-
terlichen Wahl war. Im Umkehrschluss 
konnte man auch sagen, dass es sich um 
eine zwiespältige Wahl handelte, denn 
eine kleine Gruppe, die sich selbst als 
die sanior pars betrachtete, erklärte, der 

Wahl Gottfrieds nicht zustimmen zu 
können. Lothar III. nutzte die Gelegen-
heit – und griff in die Wahl ein. Formal 
konnte er dafür zwei Gründe anführen, 
die so im Wormser Konkordat festge-
legt worden waren: Die Wahl war nicht 
in Gegenwart des Königs erfolgt, was 
dem Calixtinum widersprach, und es 
schien eine zwiespältige Wahl zu sein, 
da ein Teil des Priorenkollegs Gottfried, 
ein anderer sowie das Domkapitel hin-
gegen Bruno von Berg unterstützten.

Lothar entschied sich schließlich 
für Bruno (1131–1137), der dann am 
25. Dezember 1131 in Gegenwart des 
Königs unanimiter zum Erzbischof ge-
wählt, anschließend in die Regalia ein-
gesetzt und am 18. März 1132 von 
Kardinalbischof Wilhelm von Palestrina 
geweiht wurde. Das Wormser Konkor-
dat war also mitnichten das Ende des 

königlichen Einflusses auf die Beset-
zung der Bistümer und Abteien. Auf 
die Niederkirchen, einfache Pfarreien, 
blieb der Einfluss der Laien auch jenseits 
des Königtums bestehen, nicht zuletzt 
durch das rechtliche Instrument des Pa-
tronatsrechts, das beispielsweise Städte 
für Stellen an Kirchen in ihrem Stadt-
gebiet ausübten. Der Investiturstreit war 
daher mitnichten das Ende der Einfluss-
nahme der weltlichen Seite auf die Be-
setzung geistlicher Ämter. Er führte sie 
nur in klarere Bahnen und begrenzte sie 
in einigen Teilen auch. 

Die ältere Forschung hat immer wie-
der auch von einem Ende des Sakral-
königtums gesprochen, das mit dem 
Investiturstreit hereingebrochen sei. 
Doch wird diese Deutung wie das Sak-
ralkönigtum insgesamt in der jüngeren 
Forschung immer stärker hinterfragt. 
Die Bedingungen der Einflussausübung 
auf die Kirche waren durch den Investi-
turstreit sicherlich für den König nicht 
einfacher geworden. Doch gibt es keine 
Äußerungen der Könige selbst noch von 
anderen Personen, die eine De-Sakrali-
sierung ihres Amtes bemerken. Es ist 
dabei sicherlich wichtig, sich klar zu ma-
chen, wer dem König mit welchem Wil-
len eine sakrale Aura zuschrieb. Wenn 
der König als der Beschützer der Kirche 
beschrieben wird, so kann sich zwar die 
Vorstellung von einem König, der über 
die Kirche herrschen soll, verbergen, 
doch viel wahrscheinlicher ist es, dass 
Kirchenfürsten mit dieser Beschrei-
bung der königlichen Stellung den Kö-
nig zu etwas aufforderten: Sie baten den 
König um Schutz, indem sie den König 
im eigenen Interesse, etwa zur Abwehr 
der Begehrlichkeiten Adliger, zu ihrem 
Schutzherrn erklärten, ihn zu einem Teil 
der Kirche machen wollten.

In der Perspektive der Reformer 
stellte der Bußgang Heinrichs IV. nach 
in Canossa daher auch keine Wende dar. 
Die Deutung, dass in Canossa das König-
tum vom Papsttum gedemütigt wurde, 
stammt nicht aus dem 11. Jahrhundert 
und ist eher eine romantische Idee und 
dann vor allem ein im Kulturkampf des 
19. Jahrhunderts aufgegriffenes Motiv, 
als sich das protestantische Preußen mit 
Papst Leo XIII. auseinandersetzte. Doch 
das ist eine spätere Überwölbung der Er-
eignisse von Canossa. Canossa bewirkte 
keine Wende im grundsätzlichen Den-
ken über den König und seine Kom-
petenzen. In dieser Hinsicht war der 

Die Bedingungen der  
Einflussausübung auf die 
Kirche waren durch den 
Investiturstreit sicherlich 
für den König nicht einfa-
cher geworden. Doch gibt 
es keine Äußerungen der 
Könige selbst noch von 
anderen Personen, die eine 
De-Sakralisierung ihres 
Amtes bemerken.
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Investiturstreit wohl eher kein grundle-
gender Umbruch – nur die Darstellung 
königlicher Herrschaft und diese selbst 
veränderte sich.

Die von Enttäuschung ja geradezu 
Hass gekennzeichneten Ausführungen 
Gregors VII. (1073–1085) über die kö-
nigliche Gewalt, die er in seinem be-
rühmten Schreiben VIII/21 an Bischof 
Hermann von Metz nach der zweiten 
Exkommunikation und Absetzung Kö-
nig Heinrichs IV. am 15. März 1081 nie-
derschrieb, ließen dem Königtum keine 
sakrale Komponente. Alle weltliche Ge-
walt sei nach Gregor vielmehr verwerf-
lich und die Könige trachteten nicht 
nach einem guten Zusammenleben 
und der Erfüllung der Christlichen Ge-
bote, sondern sie seien ein Teil des teuf-
lischen Körpers (illi vero diaboli corpus 
sunt). Das schrieb der Papst, der Hein-
rich IV. das zweite Mal exkommuniziert 
hatte, der sich aber vor allem in immer 
stärkerem Maße radikalisiert hatte und 
mit dem fünf Jahre später, nach seiner 
Vertreibung aus Rom, niemand mehr 
etwas zu tun haben wollte. Zu radikal 
waren seine Vorstellungen geworden – 
mit diesem religiösen Eiferer wollte man 
nichts mehr zu tun haben.

Und dennoch sollten seine realitäts-
fremden Ergüsse über die weltliche Ge-
walt wirkmächtig geblieben sein? Davon 
ist nicht auszugehen. Zudem muss man 
sich fragen, ob es überhaupt ein sak-
rales Königtum gab, das durch den In-
vestiturstreit de-sakralisiert werden 
konnte. Ist es vorstellbar, dass der Vater 
Heinrichs III. (1039–1056), Konrad II. 
(1024–1039), als vollsaftiger Laie wahr-
genommen wurde, der in den Quellen 
nicht als sakraler Herrscher auftaucht, 
und sein Sohn dann plötzlich der Inn-
begriff des Sakralkönigtums ist? Oder 
sind das nicht nur die Vorstellungen 
einiger Geistlicher, die Heinrich III. 
gerne so gesehen hätten? Ich spitze be-
wusst zu, um zu verdeutlichen, dass man 
die Dinge durchaus auch anders sehen 
kann, dass der Umbruch durch den In-
vestiturstreit dann jedoch auch nicht so 
groß ist, wie es die ältere Literatur bis-
weilen beschrieben hat.

IV.

Wenn wir nach den Ergebnissen und 
Folgen des Investiturstreits für Kirche 
und Reich fragen, so wurde die schein-
bare Sakralität des Herrschers davon 
wohl eher nicht berührt. Gleichwohl 
birgt sein Ende doch einen erheblichen 
Umbruch für die Ausrichtung der kö-
niglichen Herrschaft, was am Wormser 
Konkordat selbst abzulesen ist. Kommen 
wir dazu nochmals zu der ausgespro-
chen schlichten Form des Heinricia-
nums zurück und zur Frage, wieso das 
Dokument, das einen jahrzehntelan-
gen Streit beendete, so auffällig unauf-
fällig ist. Unwichtig war das Wormser 
Konkordat nicht – die Zeitgenossen im 
Reich und darüber hinaus kannten den 
Inhalt, der auch ein breites historiogra-
phisches Echo hinterlassen hat.

Doch betrachtet man die Quellen, die 
über das Zustandekommen des Worm-
ser Konkordates berichten, so werden 
die genauen Inhalte des Heinricianums 
und Calixtinums kaum wiedergege-
ben. Das, was betont und eindringlich 
ausgemalt wird, ist vielmehr, dass der 
jahrzehntelange Streit nun ein Ende ge-
funden hatte, dass es wieder eine Zu-
sammenarbeit zwischen Papsttum und 
Kaisertum gab, eine Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Universalgewalten. 
Dies war für die Zeitgenossen offenbar 
deutlich wichtiger als die genauen Rege-
lungen der Investitur, die dem Herrscher 

trotz der Trennung von geistlicher und 
weltlicher Sphäre wie gesehen genügend 
Eingriffsmöglichkeiten ließen.

Nicht die Frage der Investitur war 
für die Zeitgenossen der Hauptgegen-
stand der Übereinkunft von Worms, 

sondern die Vereinbarung der beiden 
Universalgewalten, von nun an wieder 
zusammenzuarbeiten. Das war für Bi-
schöfe, Äbte, Kleriker, Herzöge, Grafen 
und andere Laien das entscheidende 
gewesen. Die Zeit des grundsätzlichen 
Ringens um die rechte Ordnung war – 
zumindest in der gekannt heftigen und 
grundsätzlichen Ausformung – vorbei. 
Man hatte sich auf eine neue Arbeits-
grundlage geeinigt. 

Das könnte auch erklären, wieso das 
Heinricianum diese schlichte Form er-
halten hat, die eher wie die Nieder-
schrift einer mündlichen Vereinbarung 
wirkt und weniger wie ein prunkvol-
les Herrscherdiplom. Dafür, dass man 
diese Sichtweise auch am päpstlichen 
Hof teilte, könnten auch die Ausma-
lungen des Lateranpalastes sprechen, in 
dem der Papst bis zum Beginn der Avig-
nonesischen Epoche durch die Abreise 
Papst Clemens’ V. (1305–1314) nach 
Südfrankreich im Jahr 1309 residierte. 
Nicht im Vatikan, der erst von Innozenz 
III. am Beginn des 13. Jahrhunderts zu 
einer wirklichen Papstresidenz ausge-
baut wurde, residierten die mittelalterli-
chen Päpste, sondern am Lateran – und 
bis heute ist S. Giovanni in Laterano die 
Bischofskirche des Bischofs von Rom.

Von dem damaligen Lateranpalast 
ist praktisch nichts mehr übriggeblie-
ben. Er soll schon im ausgehenden 14. 
Jahrhundert verfallen gewesen sein. 
Doch es haben sich Zeichnungen von 
den Wandmalereien der Beratungs-
räume Calixts II. aus der Feder des 
1568 gestorbenen Onofrio Panvinio er-
halten. Es handelt sich also um neuzeit-
liche Skizzen dessen, was Panvinio von 
den verfallenen Räumlichkeiten Papst 
Calixts II., der das Wormser Konkordat 

Ein Porträt des Papstes Calixt II: Es stammt 
aus dem Liber ad honorem Augusti des Petrus 
von Ebulo aus dem Jahr 1196 und zeigt den 
Pontifex, dem es gelingt, mit dem Salierkaiser 
einen Kompromiss in der Frage der Bischofs- 
ernennungen zu finden. Er saß von 1119 bis 
1124 auf dem Stuhl Petri. 

Die Zeit des grundsätzlichen 
Ringens um die rechte  
Ordnung war vorbei. Man  
hatte sich auf eine neue 
Arbeitsgrundlage geeinigt.
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geschlossen hatte, noch sehen konnte. 
Die Ausmalungen sind immer wieder 
als die Apotheose des Reformpapst-
tums bezeichnet worden – ein reiner 
Forschungsbegriff, der weder den Bil-
dern selbst noch zeitgenössischen Be-
richten über sie entnommen ist.

Was sieht man? Jeweils auf einem 
Thron sitzen Päpste. Man sieht in der 
chronologischen Reihenfolge ihrer Pon-
tifikate zunächst Papst Alexander II. 
(1061–1073) und unter seinem Thron 
als Schemel dargestellt ein Gegenpapst, 
Honorius (II.), der vormalige Bischof 
Cadalus von Parma. Die Darstellung 
spielt auf Psalm 110,1 an, in dem es heißt: 
„So spricht der HERR zu meinem Herrn: 
Setze dich zu meiner Rechten und ich 
lege deine Feinde als Schemel unter 
deine Füße.“ So sind Päpste und Gegen-
päpste dargestellt. Auf Alexander II. folgt 
in chronologischer Reihenfolge Gregor 
VII., als Schemel unter seinem Thron 
Clemens (III.) – erneut ein Gegenpapst. 
Und diese Erzählung in 
Form von über Gegenpäps-
ten in Form von Schemeln 
thronenden Päpsten wird 
über Paschalis II. bis zu Ca-
lixt II. fortgesetzt, zu dessen 
Füßen Gregor (VIII.) zu se-
hen ist, der 1118 von Kaiser 
Heinrich V. zum Gegenpapst 
erhoben worden war.

Die mit Cadalus-Hono-
rius (II.) begonnene Reihe 
der von Königen unterstütz-
ten Gegenpäpsten setzte sich 
damit bis in die Lebzeiten 

Calixts II. fort, der diese Ausmalungen 
anfertigen ließ. Calixt hat seinen Gegner 
überwunden, hat sich und seine mit an-
deren Gegenpäpsten ringende Vorgän-
ger in einer Reihe darstellen lassen. Die 
gesamte Ausmalung zeigt immer wieder 
einen Papst, der einen anderen Papst 
überwunden hat. Den Betrachterinnen 
und Betrachtern wird ein Schisma ge-
zeigt, eine Kirchenspaltung – in der die 
eine Seite den einen Papst für den recht-
mäßigen Papst hielt, die andere Seite den 
anderen Papst. Erst in der Rückschau 
wurde der eine der beiden Prätenden-
ten, der unterlag, zum Gegenpapst, und 
derjenige, der obsiegte, zum in der Reihe 
der Päpste rechtmäßigen Papst. 

Doch was hat diese Reihe von Päps-
ten, die einen Gegenpapst überwanden, 
mit der Zusammenarbeit von Papst und 
Kaiser zu tun? Die Antwort ist nur durch 
einen genaueren Blick auf die Gründe 
für diese Schismen zu finden: Alle in 
den Ausmalungen des Lateranpalas-
tes zu findenden unterlegenen Päpste, 
die in der Rückschau zu Gegenpäpsten 
wurden, waren von den römisch-deut-
schen Königen unterstützt worden. Mit 
anderen Worten: Diese Schismen hatte 
es nur gegeben, weil der König den 
später unterlegenen Gegenkandidaten  
unterstützt hatte.

Dass die Kaiser hierbei eine in den 
Augen Calixts II. entscheidende Rolle 
gespielt hatten, wird an der letzten dar-
gestellten Person in der Reihe von Päps-
ten und verschemelten Gegenpäpsten 
deutlich. Denn diese letzte dargestellte 
Person ist kein Papst, sondern Kaiser 
Heinrich V. Gleichsam als Zusage, dass 
diese lange Reihe von Päpsten und vom 
Kaiser unterstützten Gegenpäpsten nun 
zu einem Ende gekommen und die bei-
den Universalgewalten wieder einträch-
tig zusammenarbeiten werden, halten 

Calixt II. und Heinrich V. das Wormser 
Konkordat in Händen. Die Darstellung 
des Stückes entspricht in ihren Dimensi-
onen nicht dem noch heute im Aposto-
lischen Archiv des Vatikans erhaltenen 
Original des Heinricianums, doch da-
rauf kam es den Zeitgenossen offenbar 
nicht an. Das Entscheidende war die in 
die Zukunft gerichtete Aussage dieser 
Ausmalungen: Die Zeit der Schismen 
war vorbei und die Universalgewalten 
arbeiteten wieder zusammen.

Das Bildprogramm, an dessen Ende 
das von Papst und Kaiser gehaltene 
Wormser Konkordat steht, zeigt somit 
keine Investiturproblematiken, sondern 
allein das Resultat eines Streits zwischen 
Kaiser und Papst – die Entstehung von 
Schismen. Das war auch in der päpstli-
chen Perspektive das Entscheidende des 
Wormser Konkordates: Die Beendigung 
des Streits und die zukünftige Zusam-
menarbeit der Universalgewalten. in den 
Augen der Zeitgenossen war das ein fun-
damentaler Umbruch, der es der Kirche – 
deutlich über das Reich hinaus – erst wie-
der ermöglichen sollte, ihrer eigentlichen 
Bestimmung, der Vermittlung göttlichen 
Heils, gerecht werden zu können.

Denn diese Kernregelung des Worm-
ser Konkordats, das zwischen Reich und 
Kurie geschlossen worden war, hatte 
Auswirkungen auf die Gesamtkirche, 
da die römische Kirche durch ihre Uni-
versalisierung, die sich ab der Mitte des 
11. Jahrhunderts vollzogen hatte, immer 
mehr Gesamtkirche wurde. Die ecclesia 
Romana war die ecclesia universalis ge-
worden – die vom salischen Königtum 
beförderten Papstschismen hatte daher 
auf die gesamte Kirche Auswirkungen. In 
gewisser Weise bedeutete das Wormser 
Konkordat für die Kirche nicht weniger 
als den Beginn einer Epoche des Frie- 
dens – so zumindest war der Plan.  

  Kirchenreform und Investiturstreit im Online-Teil
Im Online-Teil wird die Dokumentation der 
Veranstaltung vertieft. Zuerst erzählen wir 
chronologisch die Geschichte der Auseinan-
dersetzung zwischen geistlicher und weltli-
cher Macht. Die erste Phase ab 1075 stellt 
Matthias Schrör auf den Seiten 69–75 dar. 
Die Darstellung der Zeit von 1077 bis 1080 
mit einem Schwerpunkt auf dem Wirken der 
Gegenkönige auf den Seiten 76–81 stammt 
ebenfalls von Matthias Schrör. Und Hein- 
richs IV. Kampf um die Macht von 1080 bis 

1098 ist auf den Seiten 82–88 das Thema 
von Gerd Althoff. Dann haben wir noch spe-
zielle Aspekte für Sie: Auf den Seiten 89–95 
dokumentieren wir das Referat von Gert Mel-
ville zum Beitrag von Mönchen, Klerikern und 
Eremiten zur Kirchenreform. Dirk Jäckels Text 
zur Kirchenpolitik und dem Herrschaftskon-
zept Heinrichs III finden Sie auf den Seiten 
96–104. Den dritten Text, von Thomas Kohl zur 
Begriffserklärung von Investitur, haben wir für 
Sie auf den Seiten 105–110 dokumentiert.  

Akademiestudienleiter Stephan Höpfinger, der Mitte des 
Jahres in den Ruhestand ging, hat die Historischen Tage 
2006 aus der Taufe gehoben und sie bis 2023 mit seinem 
letzten Thema Investiturstreit konzipiert und organisiert.
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D er Investiturstreit (investitura, lat. „Einklei-
dung“) gehört seit dem frühen 19. Jahrhundert 
zum Themenkanon der deutschen Geschichts-
wissenschaft. Von ca. 1075 bis 1122 hielt das 

Ringen zwischen Papst und König um die Einsetzung 
kirchlicher Würdenträger, insbesondere der Bischöfe, die 
Zeitgenossen in Atem. Mit dem Aufkommen kirchlicher Re-
formforderungen zu Beginn des 11. Jahrhunderts geriet das 
königliche Besetzungspräzept zunehmend in die Kritik, da 
es nach päpstlicher Ansicht dem Ämterkauf Vorschub leis-
tete und unwürdige Männer in geistliche Leitungsfunktio-
nen brachte – mit allen damit verbundenen Privilegien und 
Einkünften, Aufgaben und Pflichten. 

Der Investiturstreit erfasste weite Teile Europas, wurde 
aber nirgendwo so erbittert geführt wie im regnum Teuto-
nicum. Seine Bischöfe verfügten einerseits über wichtige 
geistlich-sakramentale Kompetenzen, andererseits über-
nahmen sie mit dem geistlichen Amt zugleich weltliche 
Herrschaftsrechte, die sie in ein komplexes Beziehungs-
geflecht zum König und seiner Umgebung, zu ihrem 
reichsweiten Kollegenkreis und zu den mächtigsten welt-
lichen Fürsten setzten. Die gewohnheitsrechtliche Inves-
titur der Bischöfe, die zum Königs- und Kriegsdienst, zur 

Gastungspflicht und 
zur Beratung he - 
rangezogen wurden, 
war eine wesentliche 
Grundlage der mit-
telalterlichen „Kö-
nigsherrschaft ohne 
Staat“ (G. Althoff). 

Vor allem Papst 
Gregor VII. (1073–
1085), von einem Zeit-
genossen als „Heiliger 
Satan“ und „Zuchtrute 
Gottes“ bezeichnet, 
bekämpfte mit bis 
dahin nicht gekann-
ter Entschlossenheit   
die jahrhundertelange 
Einflussnahme welt-
licher Herrscher auf 
kirchliche Belange. 
Heinrich IV. (1050–

1106), der dritte Salier auf dem römisch-deutschen Königs-
thron, erregte besonderen Unmut, weil er mehrfach Bistümer 
nördlich und südlich der Alpen vergab, ohne die – zumindest 
theoretisch – vom Kirchenrecht geforderte kanonische Wahl 
durch Klerus und Volk (electio canonica) zu beachten. Auch 
die eigentliche Amtseinsetzung der Bischöfe durch den König, 
manifestiert durch die Übergabe von Ring und Stab, erfolgte 

häufig erst nach Zahlung einer „Bearbeitungsgebühr“. Damit 
machten sich der Herrscher und der Investierte nach Ansicht 
der Kirchenreformer des Tatbestands der Simonie schuldig, 
abgeleitet von der Gestalt des Zauberers Simon Magus in  
Apg 8,5–24, der von den Aposteln die Fähigkeit zur Weiter-
gabe des Heiligen Geistes erkaufen wollte. 

Ein Konflikt spitzt sich zu

Der Streit um die königliche Besetzungspraxis eskalierte, 
nachdem Heinrich IV. 1073 das Erzbistum Mailand eigen-
mächtig und unter Übergehung eines päpstlichen Kandida-
ten an einen Gefolgsmann vergeben hatte. Papst Alexander 
II. (1061–1073) belegte daraufhin die Berater des Königs 
mit dem Bann. Der Salier musste dies als Drohung verste-
hen: Nur eine grundlegende Revision seiner Berufungspra-
xis könne ihn vor der Exkommunikation bewahren. Der 
Tod Alexanders II. am 21. April 1073 verhinderte den Aus-
bruch eines offenen Konflikts. Ihm folgte mit Gregor VII. 
ein Mann, der im Kampf gegen kirchliche Missstände keine 
Kompromisse einging. Doch anfänglich setzte Gregor VII. 
noch große Hoffnungen in 
Heinrich und erwartete, dass 
sich der Salierkönig vom ver-
derblichen Einfluss seiner 
Berater befreien würde. 

Als im Frühjahr 1074 
päpstliche Gesandte in 
Nürnberg erschienen, um die 
Umstände der mutmaßlich 
simonistischen Besetzung 
des Bamberger Bistums zu 
untersuchen, weigerten sich 
die Erzbischöfe von Mainz 
und Hamburg-Bremen, den 
Legaten den Vorsitz einer ge-
meinsamen Synode zu über-
lassen. Dies widersprach den 

Die Ereignisse von Worms, Rom und Trebur 
von Matthias Schrör

Heinrich IV. und Gregor VII.

Kirchenreform  
und Investiturstreit

Vertiefung des Themas von Seite 52–64

Die gewohnheitsrecht-
liche Investitur der 
Bischöfe, die zum Königs- 
und Kriegsdienst, zur 
Gastungspflicht und zur 
Beratung herangezogen 
wurden, war eine wesent-
liche Grundlage der mit-
telalterlichen „Königs-
herrschaft ohne Staat“.

Dr. Matthias Schrör, Historiker, Direktor der 
Emilie und Hans Stratmans-Stiftung Geldern
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üblichen Gepflogenheiten und war ein Affront. Gregor VII. 
reagierte darauf mit der Vorladung führender Vertreter des 
nordalpinen Episkopats zur römischen Fastensynode 1075. 
In einem Brief ermahnte er den König, für das rechtzeitige 
Erscheinen der Bischöfe zu sorgen, offenbarte ihm aber zu-
gleich den geheimen Plan eines päpstlich geführten Ost-
zugs, für den er „Rat und Hilfe“ (consilium et auxilium) des 

Herrschers erbat, der die rö-
mische Kirche während Gre-
gors Abwesenheit „wie eine 
heilige Mutter beschützen 
und ihre Ehre (honor) vertei-
digen“ sollte. Doch der Kö-
nig schlug sich auf die Seite 
des Reichsepiskopats, der 
sich gegen die sich häufen-
den Vorladungen nach Rom 
– oft aufgrund haltloser De-
nunziationen – zu wehren 
begann. Kein deutscher Bi-
schof folgte der Vorladung 
zur Fastensynode. Der Papst 
suspendierte daraufhin die 

ferngebliebenen Bischöfe und belegte fünf Berater Hein-
richs wegen simonistischer Umtriebe mit dem Kirchenbann. 
Doch erreichten die von Heinrich zum Papst entsandten Bo-
ten schon bald die Revision der Urteile.

Streit um das Mailänder Erzbistum

Im Sommer 1075 zeigte sich Gregor VII. erfreut über den 
scheinbaren Sinneswandel des Königs, dem er für die Be-
kämpfung von Simonie und Nikolaitismus dankte und zum 
Sieg über die aufständischen Sachsen gratulierte. Als sich 
Heinrich IV. jedoch entschloss, erneut in die Wirren um 
den Mailänder Erzbischofsstuhl einzugreifen, nahm das 
Verhängnis seinen Lauf. Der Salier ließ seinen bisherigen 
Kandidaten fallen und investierte den Hofkapellan Tedald 
mit dem lombardischen Erzbistum. Etwa gleichzeitig muss 
Heinrich eigenmächtig neue Bischöfe in Fermo und Spo-
leto ernannt haben. Dies war insofern anstößig, da die klei-
nen Bistümer der terra Petri zum Metropolitanverband des 
Papstes zählten, dem nach kanonischem Recht die Prüfung 
der Kandidaten oblag. Zudem erfolgte die Einsetzung der 
vermutlich aus Deutschland stammenden Bischöfe unter 
Missachtung der electio canonica, deren Einhaltung seit den 
1050er Jahren verstärkt eingefordert worden war. 

Am Neujahrstag 1076 überbrachten Boten Heinrich ein 
päpstliches Mahnschreiben, in dem die unrechtmäßige Be-
setzung der italienischen Bistümer verurteilt wurde, sowie 
die mündliche Nachricht der von Gregor VII. angedrohten 
Exkommunikation. Das Schreiben offenbart Gregors Ver-
stimmung: „Bischof Gregor, Knecht der Knechte Gottes, 
entbietet König Heinrich Gruß und apostolischen Segen, 
jedoch nur, wenn er dem apostolischen Stuhl gehorcht, wie 
es sich für einen christlichen König geziemt“. Außerdem ta-
delte der Papst Heinrichs „wissentliche Gemeinschaft mit 
Exkommunizierten“ und mangelnden Gehorsam gegenüber 
dem Apostelfürsten. Besonders erzürnte den Papst die Be-
setzung der Bistümer Fermo und Spoleto: 

„Und nun, um Wunde auf Wunde zuzufügen, hast Du 
gegen die Vorschriften des apostolischen Stuhls die Kir-
chen von Fermo und Spoleto, wenn überhaupt von einem 
Menschen eine Kirche geschenkt werden kann, an Perso-
nen übertragen, die uns noch unbekannt sind und denen die 
Hand vorschriftsgemäß aufzulegen nicht erlaubt ist, wenn 
sie nicht bewährt und vorher wohlbekannt sind“. Trotz allem 
hielt der Papst eine Umkehr Heinrichs noch für möglich: 
„Wir ermahnen Dich in väterlicher Liebe, die Herrschaft 
Christi über Dich anzuerkennen und zu bedenken, wie ge-
fährlich es ist, Deine Ehre seiner Ehre voranzustellen; auch 
solltest Du die Freiheit der Kirche, die er als Braut sich in 
himmlischer Gemeinschaft zu verbinden geruhte, nicht 
[…] behindern, sondern [der Kirche] Deine tüchtige Hilfe 
in treuer Ergebenheit zu erweisen beginnen“.

Die Wormser Gehorsamsaufkündigung

Der hier auszugsweise wiedergegebene Brief war für Hein-
rich IV. Anlass genug, den Bruch mit dem Papst zu vollzie-
hen. Die St. Galler Annalen berichten: „Der Papst griff den 
so mächtigen König nicht nur mit feindseligen Worten an, 
sondern begünstigte die Seite des Feindes, indem er ihm 
drohte, ihn seines Reiches zu berauben und ihn an Leib und 
Seele zu töten, wenn er sich nicht bald von den noch nicht 
einmal bewiesenen Anschuldigungen befreie. Darüber war 
der König sehr und mehr als zu Recht erzürnt und versam-
melte eine große Zahl 
von Bischöfen und Äb-
ten“. Diese Versammlung 
fand Ende Januar 1076 in 
Worms statt. 26 Reichs-
bischöfe fassten dort 
den folgenschweren Be-
schluss, dem Papst den 
Gehorsam aufzukündi-
gen. Von den weltlichen 
Großen war lediglich 
Herzog Gottfried der 
Bucklige von Niederloth-
ringen anwesend, im-
merhin der mächtigste 
Gefolgsmann Heinrichs 
IV. Außerdem hatte sich 
Hugo Candidus, Kardi-
nalpriester von San Cle-
mente, eingefunden, der 
zu den gehässigsten in-
nerkirchlichen Gegnern 
Gregors VII. zählte.

Als Begründung für 
den Gehorsamsverzicht 
diente vor allem der an-
geblich unrechtmäßige 
Amtsantritt des Papstes: 
„Gleich nachdem Du die 
Leitung der Kirche un-
rechtmäßig übernom-
men hattest, wurde uns 
[…] bekannt, wie un-

„Bischof Gregor, Knecht 
der Knechte Gottes,  
entbietet König Heinrich  
Gruß und apostolischen 
Segen, jedoch nur, wenn 
er dem apostolischen 
Stuhl gehorcht, wie es 
sich für einen christlichen 
König geziemt“.

Papst Gregor VII., hier in einer Darstel-
lung aus der Vita Gregorii VII von Paul von 
Bernried, führte in seinem Pontifikat um-
fassende Kirchenreformen durch, die vor 
allem auf eine Stärkung der päpstlichen 
Stellung zielten. Von ihm stammt u. a. der 
bekannte Dictatus Papae. Darin fasste er  
die für ihn zentralen Regelungen zusammen.
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erlaubt und unverschämt die Angelegenheit war, die Du 
gegen das Recht und das göttliche Gebot in gewohnter An-
maßung betrieben hattest […]. Zur Zeit des Kaisers Hein-
rich seligen Angedenkens hast Du Dich selbst durch einen 
persönlichen Eid verpflichtet, weder zu Lebzeiten des Kai-
sers selbst noch seines Sohnes […] die Papstwürde selbst 
anzunehmen. […] Erinnere Dich auch daran, wie Du […] 
Dich eidlich verpflichtetest, niemals nach dem Papsttum zu 
greifen […]. Außerdem wurde auf einer Synode […] festge-
legt und bestimmt, dass niemals jemand Papst werden solle 
außer durch die Wahl der Kardinäle, das Einverständnis des 
Volkes und die Zustimmung und Bestätigung von Seiten des 
Königs. Und Du selbst hast deren Ratschluss und das Dekret 
als Verfasser, Berater und Unterzeichner veranlasst“. 

Mit dem ebenfalls erhobenen Vorwurf des unmora-
lischen Lebenswandels griff der deutsche Episkopat eine 
kirchenrechtliche Frage auf, die Gregor VII. selbst als 
Rechtsgrundlage für zahlreiche Strafmaßnahmen gegen 
Bischöfe herangezogen hatte. Darüber hinaus wurde Gre-
gor VII. vorgeworfen, er habe Bischöfe 
entmachtet, Kirchengut dem einfa-
chen Volk überlassen und sich wi-
derrechtlich die alleinige Binde- und 
Lösegewalt angemaßt. Die Vorwürfe 
gipfelten in der Gehorsamsaufkün-
digung: „Weil also Dein Amtsantritt 
wegen solcher Meineide unrechtmä-
ßig war und die Kirche durch Deine 
missbräuchlichen Neuerungen von 
so schweren Stürmen bedroht wird 
und Du Dein Leben und Deinen Le-
benswandel durch so viele Schmach 
entehrt hast, erklären wir öffentlich, 
dass wir den Gehorsam, den wir Dir 
nie versprochen haben, auch in Zu-
kunft nicht halten werden, [...] und dass Du von nun an 
von keinem von uns als Papst angesehen werden sollst“. 
Jeder Bischof bekräftigte den Beschluss durch seine eigen-
händige Unterschrift. Mindestens drei zweifelnde Bischöfe 
mussten offenbar zur Unterschrift gedrängt werden. Kö-
nig und Episkopat waren sich in ihrer Ablehnung Gregors 
VII. grundsätzlich einig, wenn auch aus unterschiedlichen 
Gründen. Der bischöfliche Widerstand richtete sich gegen 
den neuartigen päpstlichen Zentralismus, der als Gänge-
lung und Entwürdigung empfunden wurde: Willkürliche 
Anklagen, Suspendierungen und Absetzungen, römische 
Gerichtssynoden, rigorose Gehorsamsforderungen und au-
toritär auftretende Legaten führten zu einer Kampfansage 
an den „gefährlichen Mann“ (periculosus homo) auf dem 
Papstthron. Heinrich wiederum sah durch das päpstliche 
Vorgehen seine königliche Autorität und althergebrachte 
Herrschaftsrechte wie die Investitur bedroht.

Die Wormser Versammlung hatte eine „explosive Mi-
schung“ (H. Beumann) von sprachlicher und politischer 
Radikalität hervorgebracht, die aber ihre argumentati-
ven Schwächen nicht verbergen konnte. So musste wegen 
der päpstlichen Nichtjudizierbarkeit jeder Anschein eines 
förmlichen Gerichtsverfahrens vermieden werden, außer-
dem war der Angeklagte abwesend und wurde nicht ange-
hört. Man behalf sich mit der Erklärung, dass Gregor VII. 

nie rechtmäßig Papst gewesen sei, allerdings mit dem Ma-
kel, die Legalität seines Pontifikats zuvor fast drei Jahre lang 
vorbehaltlos anerkannt zu haben. Hinzu kamen realpoliti-
sche Probleme: Die Forderungen konnten in absentia nicht 
durchgesetzt werden, man musste notgedrungen das Heft 
des Handelns in die Hände anderer legen. Das waren zum 
einen die Stadtrömer, die Gregor vertreiben sollten, zum 
anderen der Papst, der sich gewissermaßen selbst absetzen 
sollte. Auf die Unterstützung der Bevölkerung Roms zu set-
zen, gehört zu den großen Fehleinschätzungen Heinrichs 
IV.; Gregor VII. blieb Papst und konnte seine Stellung in der 
Ewigen Stadt sogar noch festigen. 

Dem Schreiben der deutschen Bischöfe ließ der Salier 
ein eigenes beifügen, das Gregor VII. – konsequent mit 
seinem „Geburtsnamen“ Hildebrand angesprochen – die 
Eintracht von Herrscher und Episkopat vor Augen führen 
sollte: „Ich habe mit allen Fürsten des Reiches auf ihre ei-
gene Bitte hin einen allgemeinen Hoftag abgehalten, [...] da 
wurde auf Grund der wahrheitsgemäßen Aussagen dieser 

Fürsten öffentlich bekannt, dass Du 
auf keinen Fall mehr auf dem apostoli-
schen Stuhl verbleiben kannst. Da ihr 
Spruch vor Gott und den Menschen 
gerecht und anerkennenswert schien, 
so habe auch ich ihm zugestimmt 
und spreche Dir jedes Recht ab, das 
Du bisher auf dem Papsttum zu haben 
schienst“. Diesem Brief folgte Ende 
März 1076 eine überarbeitete Fas-
sung: „Heinrich, nicht durch wider-
rechtliche Aneignung, sondern durch 
Gottes rechtmäßige Anordnung Kö-
nig, an Hildebrand, nicht mehr Papst, 
sondern den falschen Mönch“. Das 
Schreiben endet mit der berühmten 

Forderung: „Steig herab, steige herab, Du auf ewig Ver-
dammter!“ Die verbal zugespitzte zweite Fassung wurde 
im Reich verbreitet und sollte die öffentliche Meinung zu-
gunsten des Saliers beeinflussen.

Die römische Fastensynode 1076

Es spielte Gregor VII. in die Hände, dass die aus Worms 
versandten Briefe kurz vor der anberaumten Fastensynode 
in Rom eintrafen. Dieses gesamtkirchliche Forum nutzte 
Gregor VII. geschickt für die Inszenierung eines Gegen-
schlags, den man als einen der größten Wendepunkte in 
der Geschichte des Mittelalters bezeichnet hat: Der Papst 
exkommunizierte den König und enthob ihn seines Am-
tes. Der mit der Exkommunikation verbundene Ausschluss 
von den Sakramenten, von gottesdienstlichen Handlungen 
und vom Umgang mit anderen Christen wurde von Gregor 
nicht als irreversibel, sondern als Beugestrafe verstanden, 
die durch Wiedergutmachung aufgehoben werden konnte. 
Absetzung und Bann schlugen damals hohe Wellen, und 
noch 70 Jahre später urteilte der Chronist Otto von Frei-
sing († 1158): „Wieder und wieder lese ich die Geschichte 
der römischen Könige und Kaiser, aber ich finde vor Hein-
rich keinen unter ihnen, der vom römischen Bischof ex-
kommuniziert oder abgesetzt worden wäre“.

Gregor VII. wurde vorge- 
worfen, er habe Bischöfe 
entmachtet, Kirchengut 
dem einfachen Volk über-
lassen und sich widerrecht-
lich die alleinige Binde- und 
Lösegewalt angemaßt. Die 
Vorwürfe gipfelten in der 
Gehorsamsaufkündigung.
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Die Exkommunikation Heinrichs verkündete der Papst 
symbolträchtig in Form eines Gebetes an den Apostel Pe-
trus. Die Vorwürfe gegen den König wogen schwer: Auf-
grund von unerhörtem Hochmut, mangelndem Gehorsam, 
Umgang mit verbannten Ratgebern und mangelnder Ein-
sicht habe sich Heinrich gleichsam gegen den Apostel-
fürsten und seine Kirche gestellt. Gregor VII. sprach dem 
Salier die Regierungsgewalt in Deutschland und Italien ab, 
entband seine Untertanen von Treueid und Königsdienst. 
Heinrich IV. und seine Umgebung konnten zu diesem Zeit-
punkt nicht wissen, dass Gregor VII. bereits im März 1075 
das Recht zur „Absetzung des Kaisers“ im Dictatus Papae 
hatte festschreiben lassen. Diese 27 Leitsätze bezeichnen das 
persönliche Regierungsprogramm Gregors VII. und wurden 
in das päpstliche Briefregister eingetragen, blieben der Öf-
fentlichkeit aber unbekannt. 

Von den in Worms anwesenden Bischöfen wurde nur 
Siegfried von Mainz suspendiert und exkommuniziert: „Die 
übrigen aber, die […] aus eigenem Antrieb zustimmten und 
unterschrieben und in diesem Unrecht verbleiben wollen, 
suspendieren wir […] von jeder bi-
schöflichen Amtshandlung“. Denje-
nigen Bischöfen, die ihre Unterschrift 
nur unter Zwang geleistet hätten, „ge-
währen wir Aufschub bis zum Fest des 
heiligen Petrus, allerdings unter dem 
Vorbehalt, dass sie, falls sie innerhalb 
dieses Zeitraums uns nicht persön-
lich oder durch ihre Boten geeignete 
Abbitte leisten, danach ihres bischöf-
lichen Amtes entsetzt werden“. So-
mit konnte jeder Geistliche, der sich 
auf einen Notstand berief oder Ab-
bitte leistete, im Amt bleiben. Schon 
bald erwiesen sich Gregors abgestufte 
Sanktionen gegen den deutschen 
Episkopat als geschickter Schachzug, 
weil sie schwankenden Bischöfen 
die Möglichkeit zur Umkehr gaben. 
Der Papst öffnete reuigen Kirchenmännern eine Hinter-
tür, durch die sie gesichtswahrend gehen konnten, so dass 
Heinrichs Rückhalt im Episkopat im Laufe des Jahres 1076 
sukzessive schwand.

Nach Ansicht vieler Zeitgenossen widersprach die von 
Gregor VII. verfügte Aufhebung der Untertaneneide der 
herrschaftstheologischen Legitimation königlicher Auto-
rität. Konnte der Papst Eide, die unter Berufung auf Gott 
geleistet worden waren, überhaupt für ungültig erklären? 
Wenn eine eidlich bekräftigte Vereinbarung von dritter Seite 
annulliert werden konnte, welche politischen Garantien, ja 
welche gesellschaftliche Ordnung galt dann noch?

Heinrichs Rückhalt schwindet

Kurz vor Ostern 1076 wurden dem König in Utrecht die Er-
eignisse aus Rom bekannt. Der Chronist Hugo von Flavigny 
berichtet, dass daraufhin mit Zustimmung der am Hof an-
wesenden Bischöfe die Exkommunikation Gregors VII. be-
schlossen wurde. Die Verkündigung der Bannformel oblag 
Bischof Pibo von Toul. Dieser war einst zu Unrecht der Si-

monie und des Konkubinats beschuldigt worden, woraufhin 
ihn der Papst noch vor Beginn einer förmlichen Untersu-
chung als exepiscopus und lupus bezeichnet hatte. Pibo, der 
die Wormser Erklärung mitgetragen hatte, entzog sich der 
heiklen Aufgabe durch nächtliche Flucht, angeblich mit der 
Begründung, er wolle zwar dem König treu dienen, ihm 
aber nicht in einer Sache folgen, die den kanonischen Vor-
schriften widerspreche. Immerhin fand sich mit Wilhelm 
von Utrecht doch noch ein Reichsbischof, der den Papst 
exkommunizierte.

Heinrich IV. setzte im Frühjahr 1076 auch auf die Un-
terstützung der oberitalienischen Bischöfe. Diese hatten 
sich eigentlich Anfang Februar 1076 in Piacenza versam-
melt, um die Weihe Tedalds zum Erzbischof von Mailand 
vorzunehmen, beschlossen dann aber spontan, einen eige-
nen Gehorsamsverzicht auszusprechen, den sie sogar eidlich 
bekräftigten und an dem sie – anders als ihre nordalpinen 
Amtsbrüder – lange Zeit eisern festhielten.

Kurz vor Pfingsten lud Heinrich den Reichsepiskopat 
und die Laienfürsten erneut nach Worms ein, um das wei-

tere Vorgehen gegen Gregor VII. ab-
zustimmen. Der Geschichtsschreiber 
Berthold von Reichenau vermerkt 
zu den Plänen Heinrichs: „Die Ver-
sammlung [...] wurde mit der Ab-
sicht einberufen, dass der Papst dort 
von den drei dienstältesten Bischöfen 
quasi kanonisch verurteilt und wegen 
der ihm zur Last gelegten Verbrechen 
gebannt werden sollte, um ihn so vom 
apostolischen Stuhl zu vertreiben, da-
mit bald ein anderer, der nach ihrem 
Geschmack untertänig und gehorsam 
sein sollte, an seine Stelle trete“.

Doch dazu kam es nicht. Denn 
auch die mächtigen süddeutschen 
Herzöge von Schwaben, Bayern und 
Kärnten hatten von der Exkommuni-
kation des Herrschers erfahren und 

mieden seinen Umgang. Zudem missbilligten sie Heinrichs 
unnachgiebige Haltung gegenüber den inhaftierten sächsi-
schen Adligen. 

Nach dem Scheitern der Wormser Pfingstversammlung 
berief Heinrich einen neuen Hoftag ein. Dieser sollte am 29. 
Juni 1076, dem Hochfest Peter und Paul, in Mainz stattfin-
den. Die süddeutschen Herzöge hatten inzwischen Kontakt 
mit der päpstlichen Seite aufgenommen und blieben auch 
dem Mainzer Treffen fern. Dort erklärte die Anhängerschaft 
des Saliers – trotz wachsender Verunsicherung – dessen Ab-
setzung für ungültig und erneuerte die Exkommunikation 
des Papstes. 

Doch innerhalb weniger Monate verschlechterten sich 
die Dinge für Heinrich IV. in atemberaubendem Tempo. Be-
sonders schwer traf ihn der Tod Gottfrieds des Buckligen. 
Der Herzog von Niederlothringen war im Februar 1076 er-
mordet worden, womit der Salier seinen mächtigsten Ver-
bündeten und militärischen Rückhalt verlor. Neben der 
Erosion des bischöflichen Rückhalts kam es zu einer An-
näherung zwischen den sächsischen Großen und den süd-
deutschen Fürsten, dann zwischen dem Papsttum und der 

Heinrich IV. und seine 
Umgebung konnten zu die-
sem Zeitpunkt nicht wissen, 
dass Gregor VII. bereits im 
März 1075 das Recht zur 
„Absetzung des Kaisers“ im 
Dictatus Papae hatte fest-
schreiben lassen. Diese 27 
Leitsätze bezeichnen das 
persönliche Regierungspro-
gramm Gregors VII.
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deutschen Fürstenopposition. Damit war der Weg Heinrichs 
nach Canossa geebnet. Neben der maßvollen Behandlung 
der deutschen Bischöfe durch den Papst waren es vor al-
lem die fehlenden militärischen Mittel Heinrichs IV., die den 
Wendepunkt des Jahres 1076 markierten.

Trebur/Oppenheim

Nach einem ersten Treffen der süddeutschen Fürstenop-
position mit den aufständischen Sachsen im Spätsommer 
1076 sollte im Oktober eine von einem großen Truppen-
kontingent geschützte Versammlung bei Trebur über das 
weitere Vorgehen gegen Heinrich IV. entscheiden. Im 
rechtsrheinischen Trebur lag eine Königspfalz, die schon 
im 9. Jahrhundert Schauplatz wichtiger politischer Ereig-
nisse war. Hier musste Karl der Dicke 887 seinen Verzicht 
auf die Krone hinnehmen, hier erfolgte 1053 die Wahl und 
Anerkennung Heinrichs IV. zum König, der die Reichs-
fürsten nur unter der bis dahin beispiellosen Bedingung 
zustimmten, dass er ein gerechter Herrscher sein werde (si 
rector iustus futurus esse). 

Hier also wollten die Reichsfürsten über den Verbleib 
Heinrichs im Amt entscheiden, wobei sich die Waagschale 
zugunsten einer Neuwahl neigte. Zusätzlich alarmiert durch 
die Ankunft der päpstlichen Legaten, eilte Heinrich IV. mit 
einem Heer an den Rhein. Wollte er sein Königtum retten, 
musste ein Zusammengehen der Reichsfürsten mit dem 
Papsttum unbedingt verhindert und die Wormser Erklärung 
schnellstens rückgängig gemacht werden. Heinrichs Heer 
lagerte auf der anderen Rheinseite bei Oppenheim, und es 
herrschte bei den Fürsten eine Zeitlang Unklarheit, ob der 
König zum Kampf oder zu Verhandlungen gekommen war. 

Der radikalere Teil der Opposition setzte auf die Wahl 
eines neuen Königs, für die sich der Papst ein Bestätigungs-
recht vorbehielt. Allerdings versuchte Gregor VII. mit einem 
langen Schreiben vom 3. September 1076 „an die deutschen 
Bischöfe, Herzöge, Grafen und alle Verteidiger des Glau-
bens“ einer übereilten Wahl entgegenzuwirken. Wie schon 
zuvor stellte der Papst die Absetzung Heinrichs als unmit-
telbare Folge der Exkommunikation dar. Neu war hingegen, 
dass Gregor VII. auch versöhnliche Töne anschlug. So sei 
eine Rehabilitierung Heinrichs möglich, wenn er die Kirche 
als seine Herrin anerkenne und nicht als seine Magd behan-
dele. Damit wird deutlich, dass Gregor den mit der Exkom-
munikation verbundenen Ausschluss von den Sakramenten, 
von gottesdienstlichen Handlungen und vom Umgang mit 

anderen Christen nicht als irreversibel, sondern als eine 
durch Wiedergutmachung aufhebbare Beugestrafe verstand. 

Nach zähen Verhandlungen und der Einschaltung gemä-
ßigter Vermittler erklärte sich Heinrich schließlich bereit, 
dem Papst schriftlich Gehorsam zu geloben und Genugtu-
ung zu leisten. Damit war eine Neuwahl vorerst abgewendet. 
Der Heinrich feindlich gesinnte Chronist Lampert notierte: 
„Der König, der kaum noch Hoffnung, kaum noch einen 
Ausweg sah, war außerordentlich froh, unter irgendeiner, 
wenn auch schmachvollen Bedingung dem drohenden Un-
heil für den Augenblick entronnen zu sein, und versprach 
dem Papst willig in allem Gehorsam“.

Heinrich IV. musste sich jedoch innerhalb eines Jahres – 
beginnend mit der Fastensynode 1076 – vom Papst absolvie-
ren lassen. Andernfalls wollten die Fürsten sein Königtum 
nicht mehr anerkennen. Um ihr Mitbestimmungsrecht zu 
wahren, luden sie Gregor und Heinrich zu einer Versamm-
lung nach Augsburg, die zunächst wohl auf den 6. Januar 
1077 festgelegt wurde. Dort sollte der Papst den Vorsitz 
führen und zusammen mit den Reichsfürsten über Hein-
rich zu Gericht sitzen. Dem versuchte der König zu entge-
hen, indem er Udo von Trier nach Rom schickte, der den als 
„Oppenheimer Promissio“ bekannten Brief und den münd-
lich vorgetragenen Wunsch Heinrichs IV. überbrachte, vom 
Papst in Rom die Absolution zu erhalten. Doch der Papst 
lehnte Heinrichs Bitte ab, um seine Anhänger im Reich nicht 
zu verärgern und seinen Anspruch auf die Rolle des Richters 
nicht leichtfertig zu verspielen. 

Wie die von Gregor VII. im Laufe des Jahres 1076 nach 
Deutschland gesandten Briefe zeigen, setzte dieser zu die-
sem Zeitpunkt keineswegs auf die Erhebung eines kö-
niglichen Gegenkandidaten, sondern vielmehr auf eine 
Bekehrung Heinrichs zum gerechten König. Heinrich IV. 
hingegen wollte den Augsburger Gerichtstag mit allen Mit-
teln verhindern, wie die Annalen Lamperts von Hersfeld 
berichten: „Der König wusste selbst nur zu gut, dass er 
sein eigenes Seelenheil nur wiedererlangen konnte, wenn 
er vor dem Jahrtag von der Exkommunikation losgespro-
chen wurde, und er hatte keineswegs die Absicht, die 
Ankunft des Papstes [in Augsburg] abzuwarten und die 
Untersuchung seiner Sache einem so feindlichen Richter, 
so hartnäckigen Anklägern zu überlassen, weshalb er es 
bei dem damaligen Stand seiner Sache für das Beste hielt, 
dem Papst auf seiner Reise [...] noch innerhalb Italiens 
zu begegnen und auf jede Weise die Lossprechung vom  
Bann zu erwirken“.

Da die süddeutschen Fürsten vorausschauend die auch 
im Winter passierbaren Alpenpässe gesperrt hatten, zog 
der Salier kurz vor Weihnachten 1076 von Speyer aus in 
die Westalpen, um den einzigen freien Pass am 2.000 Meter  

Nach zähen Verhandlungen und der Einschal-
tung gemäßigter Vermittler erklärte sich Heinrich 
schließlich bereit, dem Papst schriftlich Gehor-
sam zu geloben und Genugtuung zu leisten. 
Damit war eine Neuwahl vorerst abgewendet.

Mit dem Dictatus Papae formuliert Gregor VII. ein politisches Programm. In 
27 kurzen Sätzen, von denen die ersten fünf hier abgebildet sind, beschreibt 
er sein Verständnis vom Verhältnis von weltlicher und päpstlicher Macht: Der 
Papst steht über dem Kaiser und kann von niemandem gerichtet werden.
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hohen Mont Cenis zu nehmen. Noch einmal Lampert: „Die 
Kraft und Härte des Winters in diesem Jahr waren so lang 
und viel unwirtlicher als gewöhnlich, dass der Rhein, mit ei-
ner Eisschicht bedeckt, vom Martinstag bis zum ersten Ap-
ril für den Fußweg passierbar blieb, und an vielen Orten die 
Weinberge, nachdem die Wurzeln durch die Kälte abgestor-
ben waren, völlig verdorrten“. 

Als Gregor vom Nahen des Saliers erfuhr, zweifelte er an 
dessen friedlichen Absichten und verschanzte sich auf der 
südwestlich von Reggio Emilia gelegenen Höhenburg Ca-

nossa der Markgräfin Mat-
hilde von Tuszien, wo sich 
auch Abt Hugo von Cluny 
aufhielt, der 1051 Heinrichs 
Taufpate gewesen war.

Canossa

Der König erschien am 25. 
Januar, dem Tag der Bekeh-
rung des hl. Paulus, vor den 
Mauern der Burg, wo er in 
der Kälte ausharrte, „ohne 
alle königlichen Kleider 
und Insignien, barfuß und 
in einem wollenen Büßer-
hemd“. Unter Tränen der 
Reue flehte er um Gnade. 
Schließlich, nach dreitägi-
gen Verhandlungen über 

die Bedingungen der Rekonziliation, bei denen Mathilde 
und Abt Hugo für Heinrich eintraten, wurde der König 
zum Papst vorgelassen. Gregor VII. hatte dem Drängen des 
Saliers so lange widerstanden, dass seine Gefährten ihm, 
wie er selbst schrieb, „die Grausamkeit tyrannischer Wild-
heit“ vorwarfen. Doch nachdem der Exkommunizierte 
Gehorsam, Wiedergutmachung und Sicherheiten für die 
Zukunft versprochen hatte, konnte er den Bußakt nicht 
länger aufschieben und erteilte Heinrich die Gnade der 
Absolution und den päpstlichen Segen. 

So berichtet es der Papst in seinem unmittelbar nach 
den Ereignissen verfassten Brief an die deutschen Fürs-
ten. Darin wollte er zum Ausdruck bringen, dass er durch 
sein Handeln keineswegs die Vereinbarung über den 
Augsburger Schiedsspruch konterkarieren wollte. Dies er-
klärt den für Gregor VII. ungewöhnlich rechtfertigenden  
Ton des Schreibens. 

Tatsächlich blieb dem Papst in Canossa keine andere 
Wahl, da ein Priester den aufrichtig bereuenden Sün-
der nicht abweisen durfte. Im Rahmen der Buße musste 
sich Heinrich mit ausgestreckten Armen vor Gregor VII. 
kreuzförmig niederwerfen und seine hartnäckige Anma-
ßung bekennen. Anschließend erhielt er die Absolution 
und den päpstlichen Segen, womit seine Wiederauf-
nahme in die christliche Gemeinschaft vollzogen war. 
Anschließend führte der Papst den König in die Burgka-
pelle, sprach das vorgesehene Gebet, gab ihm den Frie-
denskuss und zelebrierte die Messe, an deren Ende der 
Empfang der Eucharistie stand. Berthold und Lampert 
berichten, Heinrich habe die Kommunion verweigert, 

was Gregor VII. als Beweis seiner Unaufrichtigkeit wer-
tete. Die Rekonziliation endete mit dem Friedensmahl 
(convivium), mit Ermahnungen und Danksagungen und 
der Entlassung in Frieden durch den Papst. Soweit der 
Ablauf, der im Wesentlichen dem Bericht Bertholds von 
Reichenau entnommen ist.

Das Verfahren stand, wie J. Laudage zeigen konnte, ganz 
in der Tradition der christlichen Herrscherbuße. Dem Buß-
ritual lag ein Formular aus dem römischen Pontifikale, dem 
päpstlichen Liturgiebuch, zugrunde: „Wenn ein Exkommu-
nizierter oder mit dem Bann Belegter, von Reue getrieben, 
um Verzeihung bittet und Besserung gelobt, so soll der Bi-
schof, der ihn exkommuniziert hat, vor die Tür einer Kirche 
treten [...]. Und dort soll nach göttlichem und menschlichem 
Gesetz der angerichtete Schaden wieder gutgemacht oder, 
wenn dies bereits geschehen ist, die Wiedergutmachung be-
zeugt werden. Und wenn der Betreffende, auf die Erde nie-
dergeworfen, um Verzeihung bittet, seine Schuld bekennt, 
um Buße bittet und für die Zukunft Sicherheit (cautela) ver-
spricht, soll der Bischof ihn bei der rechten Hand fassen, in 
die Kirche führen und ihm die Kommunion und die christ-
liche Gemeinschaft wiedergeben“.

Der Eid von Canossa trug nicht nur politischen Erwägun-
gen Rechnung, sondern war zugleich in eine liturgisch vor-
geschriebene Handlung eingebettet. Der Schaden, den der 
Exkommunizierte angerichtet hatte, sollte nach dem Zeug-
nis des römischen Pontifikale nach göttlichen und mensch-
lichen Gesetzen wieder gutgemacht werden. Den göttlichen 
Gesetzen wird durch die gegenüber dem Bischof gezeigte 
Reue, die Bitte um Vergebung und das Versprechen der 
Besserung Genüge getan. Mit seiner Buße in Canossa hatte 
Heinrich den Umgang mit seinen exkommunizierten Räten 
und den gegenüber der römischen Kirche an den Tag ge-
legten Hochmut (superbia) abgegolten. Die im päpstlichen 
Liturgiebuch ebenfalls erwähnten menschlichen Gesetze, 
nach denen ebenso Schadenersatz zu leisten war, dürften 
sich konkret auf den Konflikt Heinrichs mit den Reichsfürs-
ten beziehen. Auch ihnen gegenüber sollte der Salier künf-
tig für Frieden und Gerechtigkeit sorgen. Zu Recht hat man 
in den Vorgängen von Canossa einen „Separatfrieden“ (St. 
Weinfurter) zwischen König und Papst unter Ausschluss der 
deutschen Fürsten erkannt, während Johannes Fried vor ei-
nigen Jahren die 
Ansicht vertrat, es 
sei ein von langer 
Hand vorbereiteter 
Friedenspakt (samt 
mündlichen Zu-
satzpunkten) ge-
schlossen worden.

Die für die Zu-
kunft zu leistende 
cautela wurde in 
Canossa durch ei-
nen von Stell-
vertretern geleisteten Schwur im Namen des Königs (in 
anima regis) bekräftigt und schriftlich festgehalten: „Ich, 
König Heinrich, werde wegen des Aufruhrs und der Mei-
nungsverschiedenheit, die zur Zeit mir gegenüber bestehen 
bei Erzbischöfen und Bischöfen, Herzögen, Grafen und 

Mit seiner Buße in Canossa 
hatte Heinrich den Umgang 
mit seinen exkommunizier-
ten Räten und den gegen-
über der römischen Kirche 
an den Tag gelegten Hoch-
mut (superbia) abgegolten.

Im Rahmen der Buße 
musste sich Heinrich mit 
ausgestreckten Armen vor 
Gregor VII. kreuzförmig nie-
derwerfen und seine hart-
näckige Anmaßung beken-
nen. Anschließend erhielt 
er die Absolution und den 
päpstlichen Segen, womit 
seine Wiederaufnahme in 
die christliche Gemein-
schaft vollzogen war.
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weiteren Fürsten des Reiches der Deutschen sowie bei an-
deren, die ihnen wegen dieser Meinungsverschiedenheit 
folgen, innerhalb eines Zeitraumes, den der Herr Papst 
Gregor festgelegt haben wird, entweder Gerechtigkeit 
nach seinem Urteil oder Eintracht nach seinem Rat schaf-
fen, sofern nicht ein eindeutiges Hindernis mir oder ihm 
entgegensteht; wenn dies nicht mehr besteht, bin ich be-
reit, dasselbe durchzuführen. Ebenso, wenn der selbe Herr 
Papst Gregor über die Alpen oder in andere Regionen ge-
hen will, wird er sicher sein – durch meine Unterstützung 
oder derjenigen, die ich dazu zwingen kann – vor allen 
Beeinträchtigungen an Leben und Leib sowie vor der Ge-
fangennahme; dies gilt für ihn selbst, für sein Gefolge und 
seine Begleitung sowie für jene, die von ihm geschickt wer-
den oder aus welchem Land auch immer zu ihm kommen, 
und zwar auf dem Hinweg, bei dem dortigen Aufenthalt 
und auf dem Rückweg von dort. Darüber hinaus soll es für 
ihn keinerlei weiteres Hindernis aufgrund meiner Zustim-
mung geben, das gegen seinen Ehranspruch ist, und, wenn 
jemand ihm ein solches bereitet, werde ich [dem Papst] 
nach meinen Kräften in Aufrichtigkeit helfen“.

Man verständigte sich in Canossa folglich auf die 
Durchführung eines Gerichtsverfahrens zur Beilegung 
der Streitigkeiten zwischen König und Reichsfürsten, das 
nach päpstlichem Urteil oder auf päpstlichen Rat durch 
einen Vergleich (concordia) Gerechtigkeit schaffen sollte. 
Der König verbürgte sich für das freie Geleit und die kör-
perliche Unversehrtheit Gregors, falls dieser über die Al-

pen oder in andere Teile des salischen Reiches ziehen 
wollte, nachdem die von den Reichsfürsten zugesagten 
Geleittruppen nicht eingetroffen waren.

Die Quellen sind sich uneins darüber, ob mit der Re-
konziliation Heinrichs zugleich eine Wiedereinsetzung als 
König und die Rücknahme der Treueidlösung verbunden 
waren. Da Gregor VII. jedoch eine stellvertretende Eides-
leistung in anima regis zuließ, muss er Heinrich (wieder) als 
rechtmäßigen Herrscher anerkannt haben. 

Etwa sechs Tage nach dem Abzug aus Canossa begegne-
ten sich Papst und König erneut, diesmal auf Mathildes Burg 
Bianello nördlich von Canossa, vermutlich um über die Lage 
in Oberitalien zu verhandeln. Ein späteres Treffen in Man-
tua sollte vielleicht dazu dienen, den oberitalienischen Epis-
kopat auf die Ziele der Kirchenreform einzuschwören. Die 
Zusammenkunft von Papst, König und norditalienischen 
Bischöfen kam jedoch nicht zustande, angeblich weil Gre-
gor VII. eine Gefangennahme durch Heinrich oder den obe-
ritalienischen Episkopat befürchtete. 

Trotz aller Widrigkeiten hielt der Papst an seiner Absicht 
fest, so bald wie möglich nach Deutschland zu reisen. Dort 
sollten sich die Ereignisse nur wenige Wochen später über-
schlagen, als die oppositionellen Reichsfürsten mit Rudolf 
von Schwaben einen Gegenkönig erhoben. Der „Investitur-
streit“ hatte nun zwei sich bekämpfende Könige. Was Hein-
rich IV. in Trebur noch hatte abwenden können, war mit 
dem Gang nach Canossa Wirklichkeit geworden.  

Links: Heinrich IV. (klein dargestellt) auf den Knien vor einer seiner wichtigsten Gegnerinnen: Mathilde von Tuszien. Links wird Abt Hugo von 
Cluny gezeigt, der Taufpate Heinrichs. Die Abbildung stammt von circa 1115, zu finden ist das Dokument unter Cod. Vat. lat. 4922, fol. 49r. 
Rechts: Otto von Freising Weltchronik: Die Flucht Gregors VII. aus Rom 1084 (oben), Exil und Tod in Salerno (1085) (unten), 1177–1185, Jena, 
Thüringer Universitäts-Landesbibliothek: Ms. Bos. q. 6, fol. 79r.
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B ald zeigte sich, dass der spektakuläre Bußakt von 
Canossa keine endgültige Lösung darstellte. Schon 
der Brief Gregors von Canossa an die Reichsfürs-
ten kündigte das kommende Unheil an. Mit der 

Aufhebung des Banns hatte der Papst der anti-salischen 
Opposition das Instrument aus der Hand geschlagen, mit 
dem sie Heinrich IV. stürzen oder zumindest gefügig ma-
chen wollte. Die ohne Rücksprache erfolgte Lösung des Ban-
nes muss das Vertrauen der Gegner des Saliers, vor allem 
der Sachsen, in Gregor VII. nachhaltig erschüttert haben. 
Der Papst mochte in seinem Schreiben noch so oft betonen, 
dass er an dem bereits mehrfach verschobenen Augsburger 
Schiedsspruch unter seiner Leitung und unter Einbeziehung 
der Reichsfürsten festhalte, man fühlte sich durch die Ereig-
nisse in Canossa hintergangen. 

Die Wahl Rudolfs von Rheinfelden

Deshalb entschloss sich die süddeutsche Opposition im 
Februar 1077 in Ulm und unter Übergehung des Papstes 
zu einem radikalen Umsturz: Am 15. März wählte sie in 
Forchheim, wo vermutlich im November 911 Konrad I. als 
erster Nichtkarolinger des ostfränkisch-deutschen Reiches 
auf den Thron gesetzt worden war, mit dem schwäbischen 
Herzog Rudolf einen neuen König. Man hat die Wahl Ru-
dolfs als revolutionär bezeichnet (J. Laudage). Und in der 
Tat kann die Erhebung eines mit Heinrich IV. konkurrie-
renden Königs als grundlegende und dauerhafte, abrupte 
soziale Veränderung bezeichnet werden, um eine gängige 
Definition von „Revolution“ aufzugreifen. Nie zuvor in der 
ostfränkisch-deutschen Geschichte hatte sich ein erwach-
sener, seit mehr als zwanzig Jahren gekrönter Herrscher 
eines von den Reichsfürsten erhobenen Gegenkandidaten 
erwehren müssen. Darüber hinaus waren sowohl die Zu-

stimmung des Papstes als auch dynastische Gesichtspunkte 
außer Acht gelassen worden.

Auch Heinrich IV. hatte zu dieser neuen Entwicklung 
beigetragen, indem er dem Papst das vertraglich zugesagte 
Geleit verweigerte, um die Versammlung in Augsburg 
zu vereiteln. Dieser Schachzug muss die oppositionellen 
Reichsfürsten endgültig davon überzeugt haben, dass die 
von Heinrich in Canossa versprochene Besserung ein leeres 
Versprechen und ein Ausgleich mit dem König nicht mehr 
möglich war. Eine entschlossene Minderheit der deutschen 
Fürsten hatte deshalb unmittelbar nach Bekanntwerden 
von Heinrichs Bannspruch den Papst eingeladen, Mitte 
März nicht wie geplant in Augsburg, sondern in Forchheim 
an der Wahl eines neuen Königs teilzunehmen.

Da sich Heinrich IV. zu diesem Zeitpunkt noch in Ober-
italien aufhielt, drängte die antisalische Partei auf eine rasche 
Entscheidung. In seiner Antwort verteidigte sich Gregor VII. 
damit, dass die deutschen Fürsten ihm das zugesagte Geleit 
verweigert und dadurch den Bußgang Heinrichs nach Canossa 
überhaupt erst ermöglicht hätten. Er sei sich dennoch über die 
Aufrichtigkeit des Saliers unsicher und werde an seiner Stelle 
zwei Legaten nach Forchheim entsenden. Diese Gesandten, 
Kardinaldiakon Bernhard und Abt Bernhard von Saint-Victor 
in Marseille, sollten eine übereilte Königswahl möglichst ver-
hindern, zumindest aber hinauszögern. Beides misslang.

In Forchheim versammelten sich am 13. März 1077 in 
Anwesenheit der Legaten nur wenige Große, darunter die 
Herzöge Rudolf von 
Schwaben, Welf von 
Bayern, Berthold von 
Zähringen, auf säch-
sischer Seite Magnus 
Billung und Otto von 
Northeim, aus dem 
Episkopat Siegfried 
von Mainz, Gebhard 
von Salzburg, Wer-
ner von Magdeburg, 
Burchard von Hal-
berstadt, Altmann 
von Passau, Adal-
bert von Worms und 
Adalbero von Würz-
burg sowie mögli-
cherweise weitere 
Bischöfe. Das zwei-
fellos prominente 
Wahlgremium be-

Heinrich IV. gegen Rudolf von Rheinfelden und Hermann von Salm 
von Matthias Schrör

Der Kampf  
der Gegenkönige im Reich

Kirchenreform  
und Investiturstreit

Vertiefung des Themas von Seite 52–64

Dr. Matthias Schrör, Historiker, Direktor der 
Emilie und Hans Stratmans-Stiftung Geldern
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stand also aus kaum mehr als ei-
nem Dutzend Personen, die bereits 
bei den Verhandlungen in Trebur/
Oppenheim im Herbst 1076 in Er-
scheinung getreten waren. Hatte 
man sich damals noch von der Aus-
sicht auf eine Besserung Heinrichs 
von der Aufstellung eines Gegenkan-
didaten abhalten lassen, so wollte 
die antisalische Partei nun nicht  
länger warten.

Vor der eigentlichen Wahl erklärte 
die Forchheimer Versammlung die 
Absetzung Heinrichs IV. durch Gre-
gor VII. für unwiderruflich, um die 
Erhebung eines neuen Königs zu le-
gitimieren. Nur aufgrund persön-
licher Eignung und der Wahl der 
Fürsten, so wurde betont, erlangte 
Rudolf die Königswürde, für die er 
einige gravierende Zugeständnisse 
machen musste: Er verzichtete aus-
drücklich darauf, das Reich als sein 
Eigentum (proprium) zu betrachten 
und seinen Sohn als Nachfolger zu 
bestimmen (ius hereditarium), um 
dem Prinzip der freien Wahl auch 
in Zukunft Rechnung zu tragen. So-
mit war eine Hauptforderung der weltlichen Wählerschaft 
erfüllt, aber es ist bezeichnend, dass in den Quellen die 
Verwandtschaft Rudolfs mit den Saliern übergangen wird. 
Den Idealen der Kirchenreform hatte der König insofern 
zu entsprechen, als er die kanonische Bischofswahl und das 
Simonieverbot zu beachten hatte. 

Die Krönung Rudolfs

Nach der Königswahl zog der Tross der weltlichen und 
geistlichen Großen zur Krönung nach Mainz. Die Vor-
bereitung der Krönungszeremonie gestaltete sich jedoch 
schwieriger als erwartet, denn offenbar fehlte zunächst das 
für die Herrscherweihe unerlässliche Salböl – entgegen der 
kirchlichen Vorschrift wurde es erst am Tag der Krönung 
geweiht. Am Sonntag Laetare, dem 26. März 1077, salbte 
und krönte Siegfried von Mainz Rudolf von Rheinfelden 
zum König. Noch am selben Tag brach in der Heinrich 
IV. wohlgesinnten Mainzer Bürgerschaft ein Aufstand aus, 
der den soeben gekrönten Rudolf in die Flucht schlug. Als 
Heinrich von der Erhebung Rudolfs erfuhr, machte er sich 
von Italien aus auf den Weg in den nordalpinen Reichs-
teil. Auf seinem Weg nutzte er die Gelegenheit, in Kärn-
ten einen Gegenherzog zu installieren. Anfang Mai betrat 
der Salier bayerischen Boden. Der Papst zog weiterhin die 
oberitalienische Landschaft und den militärischen Schutz 
Mathildes von Tuszien vor – offenbar hatte er seine Reise-
pläne nach Norden wegen der anberaumten Versammlung 
in Forchheim zurückgestellt. 

Erst am 31. Mai reagierte der Papst auf die jüngsten 
Entwicklungen im Reich. Gregor beauftragte seine beiden 
Legaten, „die beiden Könige Heinrich und Rudolf “ (utrum-

que regem) um freies Geleit für seine 
Reise über die Alpen zu ersuchen. Da-
nach wolle er mit dem Rat aller Got-
tesfürchtigen herausfinden, welcher 
Seite das größere Recht auf die Herr-
schaft zustehe. Aus dem Augsbur-
ger Reichstag, der ursprünglich über 
Heinrichs Königtum entscheiden 
sollte, war nach Gregors Vorstellung 
– und einigem Warten – ein Schieds-
gericht über die beiden rivalisieren-
den Könige geworden. Es sollte nie 
stattfinden. Nach Canossa war Gre-
gors VII. Eingreifen weder von Hein-
richs noch von Rudolfs Partei gefragt. 
Niemand im Reich wollte den Papst 
mehr nördlich der Alpen sehen, kei-
ner ließ sich herab, ihm das ersehnte 
Geleit zu gewähren. Im Sommer 1077 
erkannte dies auch Gregor VII. und 
kehrte nach Rom zurück, das er noch 
im Januar mit großen Erwartungen in 
Richtung Norden verlassen hatte.

Der Ausbruch des Bürgerkriegs

Währenddessen nahmen die Ent-
wicklungen im regnum Teutonicum 

auch ohne päpstliche Einflussnahme ihren Lauf. Nachein-
ander exkommunizierten Siegfried von Mainz und Adal-
bero von Würzburg Heinrich IV. Aufschlussreich ist die 
Begründung, mit der Siegfried seine Handlungsfähigkeit 
unterstrich: „Dieser Mann [Heinrich IV.] stammt aus dem 
Mainzer Sprengel“, als Christ unterstehe er somit der Straf-
gewalt des Mainzer Erzbischofs. Die Bannsprüche blieben 
jedoch ohne größere Wirkung, auch Gregor VII. äußerte 
sich nicht dazu. Ohnehin 
war durch die Wahl Ru-
dolfs eine unheilvolle Ge-
mengelage entstanden, in 
der sich die Mehrheit der 
Großen abwartend verhielt, 
während die Anhänger der 
rivalisierenden Könige zu 
den Waffen griffen. Selbst 
nach dem Ausbruch eines 
Bürgerkrieges wahrte Gre-
gor VII. zunächst strikte 
Neutralität und hielt an 
dem zunehmend unrealis-
tischen Plan eines päpstli-
chen Schiedsgerichts fest. 
Erst als die Normannen mit 
der Eroberung Roms droh-
ten, änderte sich Gregors 
Haltung. Durch ein engeres 
Bündnis mit Heinrich IV. hoffte der Papst, sich den militä-
rischen Schutz des Saliers zu sichern. Heinrich wiederum 
erhoffte sich von einer Annäherung die Abspaltung Gre-
gors VII. von seinen Gegnern im Reich. 

Vor der eigentlichen  
Wahl erklärte die Forch-
heimer Versammlung  
die Absetzung Heinrichs 
IV. durch Gregor VII. für 
unwiderruflich, um die  
Erhebung eines neuen 
Königs zu legitimieren. 
Nur aufgrund persönlicher 
Eignung und der Wahl  
der Fürsten erlangte 
Rudolf die Königswürde.

Am 15. März 1077 wird Rudolf von Rheinfelden 
zum Gegenkönig gewählt. Hier ist seine Grab-
platte zu sehen, die im Merseburger Dom zu 
finden ist. Dabei handelt es sich um die älteste 
Bronzegrabplatte Mitteleuropas, einst war sie 
vergoldet und mit Edelsteinen ausgelegt. 
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Auf der Fastensynode 
1079 erschienen Boten 
beider Könige, wobei die 
Gesandten Heinrichs IV. 
lediglich auf das baldige 
Eintreffen eines höheren 
Bevollmächtigten verwie-
sen, während die Vertre-
ter Rudolfs die sofortige 
Bannung des Saliers for-
derten. Gregor VII. nahm 
den Boten Heinrichs 
schließlich den Eid ab, 
dass sich bis Christi Him-
melfahrt (2. Mai) Beauf-
tragte des Saliers bei ihm 
einfinden würden, um 
dann mit Gregors Lega-
ten ins Reich zu reisen. 
Diesen päpstlichen Ge-
sandten sollte Heinrich 
dann „in allem gehorsam 
sein“. Sie erschienen zwar 
auf zwei Fürstentagen in 
Fritzlar und Würzburg, 
um über die Frage der 
Doppelkönige zu verhan-
deln, doch erreichten die 
römischen Legaten dort 
nichts. Für Heinrich IV. 
war eine diplomatische 

Lösung nun keine Option mehr, er wandte sich mit Hee-
resmacht nach Sachsen. Seine militärische Überlegenheit 
hatte ihn in der Hoffnung bestärkt, sich der Opposition 
auch ohne päpstliche Unterstützung entledigen zu können, 
zumal der der Kirchenreform verbundene Rudolf nur eine 
Minderheit der Reichsfürsten hinter sich wusste. 

Die Schlacht von Mellrichstadt

Die erste große Schlacht zwischen den Ritterheeren bei-
der Könige fand am 7. August 1078 auf dem Grafenberg bei 
Mellrichstadt statt. Um einer Vereinigung schwäbischer und 
sächsischer Truppen unter Rudolfs Führung zuvorzukom-
men, war Heinrich IV. mit seinem Heer nach Unterfranken 
an den Fuß der Rhön gezogen. Dort trafen die Kontingente 
aufeinander. Hatte es der Salier im Sachsenkrieg vor allem 
mit Bauernheeren zu tun, so standen sich in Mellrichstadt 
gepanzerte Reiter gegenüber. Nach dem Zeugnis Bertholds 
von Reichenau suchten beide Kontrahenten die Entschei-
dung und griffen aktiv in die Kämpfe ein. Die Auseinander-
setzung der Ritterheere artete in ein grausames Hauen und 
Stechen aus, das vor allem den Truppen Heinrichs IV. große 
Verluste zufügte, wenngleich die bei Berthold genannte Zahl 
von 30 getöteten nobiles und etwa 5.000 minores sicherlich 
übertrieben ist. Brunos Buch über den Sachsenkrieg nennt 
als Gefallene auf Seiten Heinrichs IV. mehrere Grafen, da-
runter Diepold II. von Vohburg.

Die Todesumstände des Erzbischofs Werner von Mag-
deburg schildert ebenfalls Bruno: „Auf beiden Seiten 

wurde tapfer, ja unbarmherzig gekämpft. Auf beiden Sei-
ten wurde bald so, bald so gekämpft; die einen flohen, die 
anderen flohen; die Unsrigen wurden gefangen, aber wie-
der freigelassen; die Feinde wurden niedergemacht. Auf 
unserer Seite flohen zuerst die, die nie hätten mitkämpfen 
dürfen, nämlich die beiden Bischöfe, die zwar den Namen, 
nicht aber – wenn ich so sagen darf – das Schicksal teil-
ten. Beide hießen nämlich Werner. Denn der Magdebur-
ger wurde von den Bauern der Gegend aufgegriffen und 
jämmerlich ermordet, der Merseburger aber kehrte, wenn 
auch ausgeplündert und nackt in die Heimat zurück [...]. 
Da sie geistlich erzogen waren und besser Psalmen singen 
als bewaffnete Truppen im Krieg befehligen konnten, flo-
hen sie beim ersten Anblick der Kämpfenden, worauf ih-
nen eine so große Menge folgte, dass der König [Rudolf] 
schon meinte, das ganze Heer sei geflohen“.

Nicht nur der hohe Klerus, auch die beiden Könige 
suchten ihr Heil in der Flucht. Während Rudolf sich nach 
Sachsen zurückzog, floh Heinrich IV., verfolgt von Trup-
pen Ottos von Northeim, nach Würzburg. Obwohl Rudolf 
den Sieg für sich beanspruchte, brachte die Schlacht bei 
Mellrichstadt noch keine Entscheidung. 

Die Schlacht von Flarchheim

Heinrich IV. zog Ende 1079 plündernd und brandschat-
zend durch Schwaben, wandte sich aber bald seinem ei-
gentlichen Gegner zu und zog von Süddeutschland nach 
Sachsen. Rudolf stellte sich ihm entgegen, so dass es am 
27. Januar 1080 bei Flarchheim nahe Mühlhausen in Thü-
ringen zur zweiten großen Schlacht kam. Erneut stellten 
Panzerreiter das Gros beider Heere. Heinrich IV. hatte kurz-
fristig Verstärkung durch böhmische Truppen des Herzogs 
Vratislav erhalten. Der wichtigste Gewährsmann für den 
Verlauf der Schlacht ist wiederum der Reichenauer Mönch 
Berthold, ein Anhänger Rudolfs von Schwaben. Dieser 
habe den Kampf durch 
eine List zu seinen 
Gunsten entscheiden 
wollen und deshalb 
seine Truppen auf 
und hinter einem Hü-
gel postiert, an dessen 
Fuß sich ein schma-
ler, aber tiefer Bach 
befand. Sobald Hein-
richs Truppen den 
Bach überquert und 
den Hügel erklom-
men hätten, sollten die 
sächsischen Ritter un-
ter der Führung Ottos 
von Northeim blitzar-
tig von oben zuschla-
gen, um den Feind 
keine geordnete Stellung einnehmen zu lassen. Doch der 
Plan misslang. Heinrich IV. und seine Gefolgschaft er-
kannten die Gefahr, umgingen die Stelle und griffen Ottos 
Truppen in deren Rücken an. Während der Schlacht setzte 
ein heftiger Schneesturm ein, der ein geordnetes Vorgehen 

Die Auseinandersetzung 
der Ritterheere artete in 
ein grausames Hauen und 
Stechen aus, das vor allem 
den Truppen Heinrichs IV. 
große Verluste zufügte, 
wenngleich die bei Bert-
hold genannte Zahl von 
30 getöteten nobiles 
und etwa 5.000 minores 
sicherlich übertrieben ist.

Heinrich IV. musste sich mit zwei Gegenköni-
gen auseinandersetzen: Rudolf von Rheinfel-
den und Hermann von Salm. Diese Miniatur 
aus dem Evangeliar aus St. Emmeram zeigt 
den Salier, der seine Gegner überlebte und 
sich auch deshalb gegen die Opposition 
durchsetzen konnte.
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unmöglich machte und zu einem ähnlichen Gemetzel wie 
bei Mellrichstadt führte. Erst die einbrechende Dunkelheit 
beendete das Blutvergießen. 

Militärisch brachte auch die Schlacht von Flarchheim 
keine Entscheidung, obwohl Heinrichs Truppenverluste 
weitaus höher gewesen sein sollen. Der Salier selbst soll 
unmittelbar nach Beginn der Kämpfe mit kleinem Gefolge 
durch den Wald geflohen sein, da er durch die Plünderung 
seines Lagers der für einen Winterfeldzug notwendigen 
Vorräte beraubt worden war. Die Reste seines geschlagenen 
Heeres sammelten sich auf der Wartburg, wurden aber von 
den nachdrängenden sächsischen Reitern in die Flucht ge-
schlagen und ließen einen großen Teil ihrer „Habe, Pferde, 
Waffen, goldenes und silbernes Geschirr, Pfeffer und an-
dere Gewürze, Mäntel und kostbare Kleider“ zurück, da-
runter auch jene Dinge, die der Patriarch Heinrich von 
Aquileia und andere Fürsten bei sich 
trugen. Da Heinrich das Schlachtfeld 
vorzeitig verlassen hatte, konnte Ru-
dolf, der dort bis zuletzt geblieben 
war, den Sieg für sich beanspruchen.

Der böhmische Herzog erbeutete 
jedoch Rudolfs goldene Königslanze, 
die ihrem Besitzer den Status der Un-
besiegbarkeit und die Gunst Gottes 
sichern sollte. Außerdem hatten sich 
zwischenzeitlich mehrere sächsische 
Große auf die Seite Heinrichs IV. ge-
schlagen, so dass sich Rudolf nur mit 
Mühe in Sachsen halten konnte. Da 
der Salier aber auch aus dieser zwei-
ten kriegerischen Auseinandersetzung 
keine Vorteile ziehen konnte, nahm er Kontakt zu Gregor 
VII. auf, in der Hoffnung, eine päpstliche Erklärung zu sei-
nen Gunsten zu erhalten. In diesem Zusammenhang wur-
den Erzbischof Liemar von Hamburg-Bremen und Bischof 
Rupert von Bamberg als Boten nach Rom geschickt, um 
Gregor VII. auf der Fastensynode im März 1080 zu einer 
grundsätzlichen Stellungnahme zu bewegen. Bonizo von 
Sutri, dessen Zeugnis nicht über jeden Zweifel erhaben ist, 
berichtet, der König habe durch seine Gesandten mitteilen 
lassen, er werde dem Papst unter der Bedingung gehorchen, 
dass dieser im Gegenzug Rudolf ohne gerichtliche Untersu-
chung (absque iudicio) mit dem Bann belege. Andernfalls 
werde er einen neuen Papst an die Stelle Gregors setzen. 

Die erneute Exkommunikation Heinrichs IV.

Gregor VII. reagierte darauf ähnlich wie 1076: Er erneu-
erte nicht nur das Investiturverbot, sondern stellte dessen 
Übertretung unter die Strafe der Exkommunikation. Der 
Papst erklärte nun, Heinrich IV. sei in Canossa gar nicht 
wieder in sein Königsamt eingesetzt worden, sondern habe 
nur die Lösung vom Bann erhalten. In der Folgezeit habe 
der Salier aus „Hochmut, Ungehorsam und Falschheit“ 
und entgegen seiner eidlichen Verpflichtung die päpstli-
chen Bemühungen um einen Schiedsspruch vereitelt. Mit 
dieser Begründung verfügte Gregor VII. auf der Fasten-
synode 1080 die erneute Exkommunikation Heinrichs IV. 
und sprach ihm die Königswürde über Deutschland und 

Italien ab. Außerdem entband er sämtliche Untertanen 
vom Treueid. Dem „von den Deutschen erwählten König“ 
Rudolf hingegen bescheinigte der Papst Demut, Gehorsam 
und Aufrichtigkeit, erklärte ihn zum rechtmäßigen Herr-
scher des regnum Teutonicum – über einen Herrschafts-
anspruch auf Italien verlor er kein Wort – und sicherte 
Rudolfs Anhängern Nachlass aller Sünden zu.

Es mag sein, dass die Darstellung Bonizos zutrifft und 
Heinrich IV. dem Papst ein Ultimatum stellte; es mag 
sein, dass das Kräfteverhältnis, das nach den Schlachten 
von Mellrichstadt und Flarchheim für Rudolf zu sprechen 
schien, den Papst zu diesem Schritt veranlasste. Jedenfalls 
begab sich Gregor VII. in einen offenen Widerspruch, als 
er Heinrich IV. das Königtum aberkannte, das er 1077 in 
Canossa gar nicht wiederhergestellt haben wollte. Immer-
hin: Im Gegensatz zu 1076 war das Bekenntnis Gregors VII. 

diesmal eindeutig und ließ Heinrich 
IV. keinen Ausweg und keine Mög-
lichkeit der Rekonziliation. 

Gregor VII. hatte sich nach drei-
jährigem Zögern und Lavieren für 
den Thronanspruch Rudolfs von 
Rheinfelden ausgesprochen und 
Heinrich mit dem Bann belegt. 
Freilich hatte der Papst damit seine 
gebetsmühlenartig formulierte Ab-
sicht, ein Schiedsgericht zu leiten, 
über Bord geworfen und seinen 
„Anspruch auf uneingeschränkte 
Verfügungsmacht über alle irdi-
schen Würden und Reichtümer“, der 
schon „die Zeitgenossen am wenigs-

ten von allen Postulaten Gregors überzeugt“ (R. Schieffer) 
hat. Die das Reich erschütternde Rivalität der beiden Kö-
nige mit ihren je eigenen Anhängern ließ den anonymen 
Augsburger Annalisten 1079 ausrufen: „O jämmerlicher 
Zustand des Reiches! Wie es bei einem Komödiendichter 
heißt: ,Wir sind alle verdoppelt‘, es gibt doppelte Päpste, 
doppelte Bischöfe, doppelte Könige, doppelte Herzöge!“

Die Lösung der Treueide

Der in der Publizistik aufkommende Meinungsstreit zeigt, 
dass Gregors autokratisches Amtsverständnis selbst eini-
gen seiner Anhänger zu weit ging. Auch die mit Heinrichs 
Bann verbundene Eidlösung rief, wie schon 1076, massive 
Bedenken hervor: So argumentierten aufmerksame Be-
obachter, dass Gregor VII. mit der Aufhebung der Eide 
seine Moral- und Gehorsamsvorstellungen über das von 
Gott verliehene und durch den Treueid bekräftigte Recht 
des Königs gestellt habe. Aus dem Alten und Neuen Tes-
tament gehe dagegen klar hervor, dass ein Eid auch ge-
genüber bösen und gottlosen Menschen zu halten sei. 
Ein Eidbrecher handle daher trotz päpstlicher Approba-
tion sündhaft. Der Leiter der Trierer Domschule Wenrich, 
der im Auftrag des Bischofs von Verdun schrieb, formu-
lierte es in einem Brief an den Papst so: „Ob wir wollen 
oder nicht, wir werden [vom Eid] gelöst. Die Lösung wird 
nicht erbeten, sondern angeboten; sie wird abgelehnt und 
wider Willen aufgezwungen. Aber jeder gewissenhafte  

Mit dieser Begründung ver-
fügte Gregor VII. auf der Fas-
tensynode 1080 die erneute 
Exkommunikation Hein-
richs IV. und sprach ihm die 
Königswürde über Deutsch-
land und Italien ab. Außer-
dem entband er sämtliche 
Untertanen vom Treueid.
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Beobachter weiß, dass das, wovon man so leicht befreit 
wird, von geringem Wert ist“.

Wie man sieht, stieß Gregor VII. auf wohlbegründeten 
Widerstand. Zu allem Überfluss versah der Papst den am 
Ostersonntag am Petrusgrab erneuerten Bann gegen Hein-
rich IV. mit dem Zusatz, dass spätestens am 1. August 1080, 
dem Fest Petri Kettenfeier, Heinrich entweder tot oder ab-
gesetzt sein werde. Sollte diese Prophezeiung nicht eintre-
ten, wolle er nicht mehr Papst sein. 

Die Synode von Brixen 1080

Sollte Gregor VII. gehofft haben, mit diesem gewagten 
Schritt die politische Pattsituation zwischen den beiden 
Königen aufbrechen zu können, so hatte er sich getäuscht. 
Die zweite Bannung Heinrichs blieb in ihrer Wirkung weit 
hinter der ersten zurück. Letztlich dürfte sie weder An-
hänger noch Gegner des Saliers überrascht haben. Hein-
rich gelang es, die Mehrheit des nordalpinen Episkopats zu 
einer erneuten Gehorsamsaufkündigung gegenüber dem 
Papst zu bewegen, der eine gemeinsame Absageerklärung 
mit den oberitalienischen Bischöfen folgen sollte. Zu die-
sem Zweck versammelten sich am 25. 
Juni 1080 in Anwesenheit Heinrichs 
IV. 30 Bischöfe, bereichert durch 
die Anwesenheit des unvermeidli-
chen Papstgegners Hugo Candidus, 
im südlichsten Teil Bayerns zu einer 
Synode in Brixen, deren Beschlüsse 
noch drastischer ausfielen als vier 
Jahre zuvor in Worms.

Zwar wurde dem Papst die Mög-
lichkeit eines freiwilligen Verzichts 
auf die cathedra Petri eingeräumt, 
doch sollte er sich weigern, würde 
man ihn notfalls mit militärischen 
Mitteln dazu zwingen. In Brixen 
wurde ebenfalls ein alternativer, „bes-
serer“ Papst gewählt. Diese Entschei-
dung wurde jedoch nicht öffentlich 
bekannt gegeben, lediglich eine auf 
den 26. Juni 1080 datierte Urkunde Heinrichs IV. für die 
Kirche von Ravenna bezeichnet den dortigen Erzbischof 
Wibert als erwählten apostolicus summae sedis. Wibert hat 
diesen Titel selbst nie geführt und erst 1084 anlässlich sei-
ner Inthronisation in Rom den Papstnamen Clemens III. 
angenommen.

Der Tod Rudolfs von Schwaben

Nach seiner Rückkehr aus Brixen suchte Heinrich IV. die 
endgültige Entscheidung im Kampf gegen Rudolf von 
Schwaben. Dieser hatte zwar weiterhin die Unterstützung 
der süddeutschen Herzöge, doch blieb sein Machtbereich 
begrenzt. Nur in Mittel- und Ostsachsen scheint er sich 
1080 frei bewegt zu haben. Heinrich IV. hingegen wurde 
von der Mehrheit der deutschen Bischöfe unterstützt und 
beherrschte weite Teile des nordalpinen Reichs. Dass er –  
anders als von Gregor VII. im Überschwang postuliert  
– auch nach dem 1. August im Vollbesitz seiner Kräfte 

war, stärkte seine Autorität zusätzlich. Heinrich wollte 
sich zunächst Rudolf zuwenden, um nach einem Erfolg 
über seinen nun von Gregor anerkannten Rivalen die Ver-
hältnisse in Italien zu ordnen, d. h. Gregor VII. aus dem 
Amt zu vertreiben und Wibert von Ravenna zum neuen 
Papst zu erheben. Während Heinrich mit seinem Heer 
nach Sachsen zog, blieben die oberitalienischen Bischöfe 
nicht untätig. Um den geplanten Romzug des Saliers vor-
zubereiten, überfielen lombardische Verbände die Trup-
pen der Markgräfin Mathilde von Tuszien, die sich – wie 
schon in den Jahren zuvor – als militärischer Schutzschild  
Gregors VII. verstand. 

Diesmal trafen die Heere Heinrichs und Rudolfs am 15. 
Oktober 1080 bei Hohenmölsen unweit der Weißen Els-
ter aufeinander. In der Hoffnung auf göttlichen Beistand 
hatte der Salier am Vortag der Speyerer Domkirche eine 
Schenkung zukommen lassen, die jedoch zunächst ihre 
Wirkung verfehlte. Obwohl Heinrichs Truppen auf dem 
Schlachtfeld geschlagen wurden, verwandelte sich die Nie-
derlage in einen Sieg, als Rudolf von Rheinfelden einen 
Tag später an den Folgen einer im Gefecht erlittenen Ver-
wundung starb. Die rechte Hand, mit der er Heinrich IV. 

einst Treue geschworen hatte, war 
ihm im Kampf abgeschlagen wor-
den. Der Chronist Frutolf von Mi-
chelsberg berichtet: „Es wird aber 
gesagt, dass er [König Rudolf], auf 
dem Sterbebett liegend und auf seine 
abgeschlagene rechte Hand blickend, 
mit einem tiefen Seufzer zu den zu-
fällig anwesenden Bischöfen sprach: 
„Seht, das ist die Hand, mit der ich 
meinem Herrn Heinrich die Treue 
geschworen habe; seht, ich scheide 
nun aus seinem Reich und aus diesem 
Leben; seht, ihr, die ihr mich auf sei-
nen Thron gesetzt habt, ob ihr mich, 
eurem Rat folgend, auf den rechten  
Weg geführt habt“.

Man braucht nicht viel Phantasie, 
um sich vorzustellen, wie die Anhän-

gerschaft Heinrichs IV. diese Todesumstände ausschlach-
tete und welch demoralisierende Wirkung sie auf dessen 
Gegner im Reich und Gregor VII. ausübten. Kein militä-
rischer Erfolg, kein päpstlicher Schiedsspruch, sondern 
der unerwartete Tod Rudolfs beendete also die dreijährige 
Auseinandersetzung der Könige im Reich.

Der zweite Gegenkönig Hermann von Salm

Von diesem Schicksalsschlag erholte sich die Fürstenop-
position nur langsam. Erst am 6. August 1081 wurde mit 
Hermann von Salm in Ochsenfurt ein neuer Gegenkönig 
gewählt, den Siegfried von Mainz am 26. Dezember in 
Goslar krönte und salbte. Hermann wurde als „Zwerg auf 
den Schultern eines toten Riesen“, als „Galeonsfigur“ oder 
„Marionette“ (J. Laudage) in den Händen der Feinde Hein-
richs IV. bezeichnet. Und vielleicht wird man in ihm tat-
sächlich einen Verlegenheitskandidaten und den kleinsten 
gemeinsamen Nenner sehen müssen, auf den sich die Geg-

Obwohl Heinrichs Trup-
pen auf dem Schlachtfeld 
geschlagen wurden, verwan- 
delte sich die Niederlage  
in einen Sieg, als Rudolf  
von Rheinfelden einen Tag  
später an den Folgen einer  
im Gefecht erlittenen Ver-
wundung starb. Die rechte  
Hand war ihm im Kampf 
abgeschlagen worden.
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ner Heinrichs IV. einigen konnten. Vor allem schwäbische 
und sächsische Adlige unter der Führung von Welf IV. und 
Otto von Northeim stützten Hermanns Königtum. Obwohl 
der neue König dem ebenso einflussreichen wie vermö-
genden Haus der Luxemburger entstammte und die meiste 
Zeit in Goslar residierte, der Lieblingspfalz Heinrichs III. 
und Heinrichs IV., scheint der aus dynastischen Gründen 
erhobene Hermann kaum je wirklich regiert zu haben: Nur 
zwei von ihm ausgestellte Urkunden sind erhalten.

Hermanns Tod und das Ende der fürstlichen 
Opposition

Wie seinem Vorgänger Rudolf gelang es auch Hermann, 
beachtliche militärische Erfolge zu erzielen und das Heer 
Heinrichs IV. 1081 bei Höchstädt und 1086 auf dem Pleich-
feld bei Würzburg in die Flucht zu schlagen. Die Kräf-
teverhältnisse verschoben sich jedoch immer mehr zu 
Heinrichs Gunsten. Bis 1085 hatte der am Ostersonntag 
1084 zum Kaiser gekrönte Salier den größten Teil des Rei-
ches zurückerobert, darunter Kärnten, Nordschwaben und 
schließlich fast ganz Sachsen, dessen Große nun mehrheit-
lich auf seine Seite wechselten. 

Hermann suchte Zuflucht am dänischen Hof, kehrte 
aber 1088 ins Reich zurück, vielleicht nachdem er seinen 
Verzicht auf die Königswürde erklärt hatte. Er starb am 28. 
September 1088 in der Nähe von Cochem an der Mosel. 
Die Vita Heinrici IV. schildert die Umstände seines Todes 
mit gehässigem Unterton: „Das einfache Volk […] setzte 
Hermann als seinen neuen König ein, der ebenfalls [wie 
Rudolf] auf merkwürdige Art ums Leben kam […]. Eines 
Tages kam ihm unterwegs die alberne Idee, eine Burg, zu 
der sie unterwegs waren, scheinbar in feindlicher Absicht 
zu berennen, um herauszufinden, wie kühn und tapfer die 
Verteidiger wären […]. Sie fanden das Tor unverschlossen 
und unbewacht vor und stürmten hinein. Einige der Besat-
zung ergriffen die Waffen und stellten sich ihnen mannhaft 
entgegen, andere verkrochen sich feige in die Ecken; eine 
Frau aber – nur dem Geschlecht, jedoch nicht dem Mut 

nach eine Frau –, die sich auf einen Turm zurückgezogen 
hatte, warf dem König einen Mühlstein auf den Kopf, und 
so kam dieser durch die Hand einer Frau ums Leben, damit 
sein Tod umso schmächlicher sei. Um aber diese Schande 
zu verdecken, machten sie in ihrer Erzählung aus der Frau 
einen Mann“.

Hermanns Tod bedeutete auch das Ende der Fürstenop-
position. Hatte sie Heinrich IV. nach 1077 noch an den 
Rand der Niederlage gebracht und zur – allerdings zu spä-
ten – päpstlichen Approbation Rudolfs von Rheinfelden 
beigetragen, so war davon 1088 nichts mehr übrig. Ein-
zig der revolutionäre Bruch mit dem dynastischen Erbfol-
geprinzip sollte nachhaltig wirken und den Reichsfürsten 
künftig entscheidende Mitspracherechte und einen An-
spruch auf Interessenausgleich verschaffen. Tagespolitisch 
hatte die Fürstenopposition 
Heinrichs Herrschaftsan-
spruch allerdings nur die 
alte Idee des Sakralkönig-
tums, aufgehübscht mit 
einigen Reformidealen, 
entgegengesetzt. Vielmehr 
wurde die antisalische Par-
tei von entschlossenen Per-
sönlichkeiten wie Otto 
von Northeim, Rudolf von 
Rheinfelden, Welf IV. oder 
Berthold von Zähringen 
getragen. 

Bekanntlich sind es 
manchmal scheinbar pro-
fane Dinge, die über den 
Ausgang großer Konflikte 
entscheiden. Ohne jemals einen vollständigen militäri-
schen Sieg errungen zu haben, überlebte Heinrich IV. alle 
seine Gegner in einem Reich, das nach Jahren des Bürger-
kriegs erschöpft und innerlich zerrissen war.  

Hermanns Tod bedeutete 
auch das Ende der Fürs-
tenopposition. Hatte sie 
Heinrich IV. nach 1077 
noch an den Rand der  
Niederlage gebracht und 
zur – allerdings zu späten 
– päpstlichen Approbation 
Rudolfs von Rheinfelden 
beigetragen, so war davon 
1088 nichts mehr übrig.

Links: In der Schlacht bei Flarchheim soll Rudolf von Rheinfelden seine rechte Hand, mit der er einst Heinrich IV. die Treue geschworen hatte, abge-
schlagen worden sein. Die hier abgebildete Hand wird ihm zugeschrieben und ist im Merseburger Dom ausgestellt. Rechts: Auf dem Podium wurde 
fachlich diskutiert: Hier sind Prof. Dr. Gert Melville, Dr. Katharina Weigand und Dr. Dirk Jäckel im Gespräch (v. l.n. r.). 
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D er Vortrag von Herrn Schrör hat bereits sehr 
deutlich gemacht, warum sich in den Jahren  
1076–1080 die Krise der Herrschaft Hein-
richs IV. massiv zuspitzte.

Weichenstellungen

Als Ausgangspunkt meiner Überlegungen zur späte-
ren Konsolidierung seiner Herrschaft sei daran erinnert, 
dass der Konflikt mit Gregor VII. trotz Heinrichs Ca-
nossa-Gang 1077 nicht beigelegt, sondern 1080 mit der 
zweiten Bannung König Heinrichs durch Gregor eher ver-
schärft wurde.1

Gregor VII. begründete diese erneute Bannung Hein-
richs allein damit, dass Heinrich das colloquium verhindert 
habe, mit dem Papst Gregor durch seinen Rat oder sein Ur-
teil entscheiden wollte, ob Heinrich noch rechtmäßig König 
sein könne. Sich diesem colloquium zu stellen hatte Heinrich 
Papst Gregor in Canossa zwar eidlich zugesichert, aber die-
ses Versprechen später nicht eingelöst. 

Eine neue Lage war nämlich schon im März 1077 da-
durch entstanden, dass Fürsten des Reiches Rudolf von 
Rheinfelden zu ihrem König gewählt hatten. Seither hatte 
es die causa regum, den Fall der widerstreitenden zwei Kö-
nige gegeben, ohne dass es gelungen wäre, die beiden Par-
teien zur Teilnahme an einem colloquium zu bewegen, auf 

1 Detaillierte Informationen zu diesen und den folgenden Ereignissen 
bieten GEROLD MEYER VON KNONAU, Jahrbücher des deutschen 
Reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V., 7 Bde. 1. Aufl. Berlin 1890–
1909, danach unveränderte Nachdrucke; neuerdings HERBERT E. J. 
COWDREY, Pope Gregory VII: 1073–1085, Oxford 1998; GERD AL-
THOFF, Heinrich IV. (Gestalten des Mittelalters und der Renaissance) 
Darmstadt 2006. 

dem Papst Gregor entscheiden wollte, wem von beiden die 
Gerechtigkeit erlaube, König zu bleiben. 

Vielmehr hatten sich beide Könige mit ihrem jeweiligen 
Anhang bemüht, eine Entscheidung dieser Frage mittels mi-
litärischer Gewalt zu erreichen, was jedoch zunächst nicht 
gelang. Auch Papst Gregor entschied sich erst in der Fasten-
synode 1080 öffentlich für Rudolf und gegen Heinrich, den 
er ein zweites Mal bannte. Überdies bat er in einem öffent-
lichen Gebet die Apostelfürsten Petrus und Paulus, Hein-
rich zu stürzen.  

„Alle Könige und alle Fürsten dieser Welt mögen nun 
lernen, wie groß ihr seid, was ihr vermögt, und sie mögen 
fürchten, den Befehl eurer Kirche gering zu achten. Und 
vollstreckt möglichst bald euer Urteil an dem genannten 
Heinrich, damit alle wissen, dass er nicht zufällig, sondern 
durch eure Macht stürzen und zuschanden werden wird: 
hoffentlich zur Buße, damit seine Seele gerettet werde am 
Tage des Herrn“…….2

Zuvor hatte er die Apostel Petrus und Paulus bereits ge- 
beten: „Dieser Heinrich mitsamt seinen Begünstigern 
möge in keinem Kriegstreffen Kräfte und in seinem Le-
ben keinen Sieg mehr gewinnen. Dagegen gewähre und ge-
statte ich, dass Rudolf, den sich die Deutschen zum König 
in Treue gegenüber Euch erkoren, das Deutsche Reich re-
giere und verteidige, und allen, die ihm in Treue anhängen, 
schenke ich, gestützt auf das, was Ihr uns anvertrautet, Be-
freiung von allen Sünden und Euren Segen in diesem Leben  
und in Zukunft.“3

Damit hatte Gregor – salopp gesprochen – sich weit aus 
dem Fenster gelehnt und eine sehr eindeutige Position bezo-
gen. Er hatte dabei eine häufig bezeugte christliche Überzeu-
gung zum Ausdruck gebracht, dass Gott und die Heiligen 
zugunsten der Rechtschaffenen in weltliches Geschehen ein-
griffen und dafür sorgten, dass deren Schlachten siegreich 
endeten. 

Ein halbes Jahr später geschah jedoch das Gegenteil von 
dem, was Gregor von den Apostelfürsten erbeten hatte: Am 
15. Oktober 1080 siegte zwar Rudolfs gegen Heinrichs Heer 
in einer Schlacht am Fluss Elster in Thüringen, doch Rudolf 
fand in dieser Schlacht den Tod. Und nicht nur das: Ihm 
wurde die rechte, die Schwurhand abgeschlagen, was seine 

2 Vgl. Quellen zum Investiturstreit, Erster Teil, übersetzt von FRANZ-JO-
SEF SCHMALE (Ausgewählte Quellen zur Deutschen Geschichte des 
Mittelalters. Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe 12a), Darmstadt 
1978, Fastensynode 1080, S. 338/9 unten mit der lateinischen Fassung 
und einer Übersetzung. 

3 Ebd. im oberen Teil der Seiten.

Heinrichs Kampf um die Macht: 1080 bis 1098 
von Gerd Althoff

Konsolidierung nach 
Canossa?

Kirchenreform  
und Investiturstreit

Vertiefung des Themas von Seite 52–64
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Gegner dazu nutzten, Rudolfs Tod als göttliche Strafe für 
den Eidbruch darzustellen, den dieser begangen hatte, als er 
seine Heinrich eidlich versprochene Treue brach. 

„Seht“, soll er angeblich auf dem Totenbett den Bischö-
fen seiner Partei gestanden haben, „das ist die Hand, mit der 
ich meinem Herrn Heinrich unter Eid die Treue zugesichert 
habe; seht, schon verlasse ich sein Reich und das gegenwär-
tige Leben. Nun seht zu, ob ihr mich, die ihr mich seinen 
Thron besteigen ließet und der eurem Geheiß folgte, den 
rechten Weg geführt habt.“4

Danach hatte Rudolf seinen Frevel eingesehen und be-
reut. Es sei nur kurz erwähnt, wieviel Mühe sich dagegen 
die Anhänger Rudolfs gaben, dessen Tod nicht als Strafe, 
sondern als Belohnung Gottes darzustellen. Er sei auf einem 
hohen Haufen erschlagener Gegner liegend gefunden wor-
den, was beweise, wie erfolgreich er gekämpft habe, sodass 
ihn Gott als Belohnung zu sich gerufen habe.5 So lautet eine 
der Versionen, die den Tod Rudolfs ins Positive zu wenden 
versuchten. Eine andere, nicht weniger hypothetische, lau-
tet, er sei von den Seinen aus Versehen erschlagen worden, 
weil sie ihn nicht erkannt hätten.

Trotz solcher Bemühungen blieb dies Ereignis für die gre-
gorianische Partei von desaströser Wirkung. Gregor selbst 
machte in einem Brief überdeutlich, dass er mit Rudolf we-
nig zu tun gehabt habe und nach dessen Tod noch weniger 
zu tun haben wollte. Ihm war klar geworden, dass durch 
den Tod Rudolfs die Positionen der Gregorianer nachhaltig 
Schaden erlitten hatten.

Heinrichs Griff nach der Kaiserkrone

Heinrich war nämlich schon direkt nach seiner zweiten Ex-
kommunikation durch Gregor aktiv geworden und hatte 
interessanterweise gerade von Bischöfen des Reiches breite 
Unterstützung bekommen. Aus einer Versammlung im Mai 
1080 in Mainz, an der immerhin 19 Bischöfe des Reiches 
teilnahmen, gingen drei, in der Forschung Bischofsbriefe ge-
nannte, Schreiben hervor, in denen Vertreter des Episkopats 
sich eindeutig auf die Seite Heinrichs stellten. Sie plädierten 
dafür, „das Haupt der pestbringenden Schlange gänzlich ab-

4 Vgl. Frutolf von Michelsberg, Chronica, in: Frutolfs und Ekkehards 
Chroniken und die anonyme Kaiserchronik, hg. v. FRANZ-JOSEF 
SCHMALE und IRENE SCHMALE-OTT (Freiherr vom Stein-Ge-
dächtsnisausgabe 15) Darmstadt 1972, a. 1080, S. 94f.

5 S. dazu neuerdings allgemein GERD ALTHOFF, Gott belohnt, Gott 
straft. Religiöse Kategorien der Geschichtsdeutung im frühen und ho-
hen Mittelalter, Darmstadt 2022.

zuschneiden“ und anstelle 
Gregors einen neuen Papst 
zu wählen.6

Folgerichtig tagte denn 
auch bereits im Juni 1080 
in Brixen eine Synode deut-
scher und oberitalienischer 
Bischöfe mit Heinrich, die 
über die Durchführung 
dieser Absetzung beriet. Zu 
den vielfachen Vorwürfen, 
die Bischöfe des Reiches 
1076 in Worms gegen Papst 
Gregor erhoben hatten, tra-
ten nun neue, gegen deren 
Wahrheitsgehalt begrün-
dete Zweifel erlaubt sind: 
„(Gregor) ist nachweislich 
auch der Mörder von vier 
Päpsten, die er durch ei-
nen seiner Vertrauten, den 
Johannes Brachiuti, vergif-
ten ließ. Schweigen auch sonst alle darüber, so hat es doch 
dieser Johannes selbst, in der Todesangst von allzu später 
Reue gefoltert, auf seinem Sterbebett mit grässlichem Ge-
schrei gestanden.“7

Angesichts derartiger Vorwürfe hielten sich die Teilneh-
mer in Brixen für berechtigt, Papst Gregor „den kirchli-
chen Satzungen gemäß abzusetzen und auszutreiben, und 
ihn, wenn er nach unserem Richterspruch seinen Sitz nicht 
selbst verlässt, für immer zu verdammen.“ Als zukünfti-
gen Papst und Nachfolger Gregors nahm man den Kardinal  
Wibert von Ravenna in Aussicht.

Dies geschah – wohlgemerkt – schon Monate bevor Ru-
dolf von Rheinfelden sein Leben verlor. An die Verwirk-
lichung dieser Absetzung Papst Gregors aber war erst zu 
denken, als die Gegenpartei durch den Tod Rudolfs ihren 
Kopf verloren hatte. Heinrich ging dabei ausgesprochen 
vorsichtig zu Werk und versuchte 1081, mit seinen säch-
sischen Gegnern im Reich, einen vorläufigen Frieden zu 
vereinbaren, um diesen nicht durch seine Abwesenheit in 
Italien die Möglichkeit zu geben, ihre Positionen im Reich 
zu verbessern.

Hierzu nutzte er eine Einrichtung der Deeskalation von 
Konflikten, mit der schon im Jahrzehnt zuvor mehrfach ver-
sucht worden war, den Konflikt mit den Sachsen beizulegen. 
Im Februar 1081 trafen sich im Kaufunger Wald je fünf Bi-
schöfe der beiden Parteien ohne Beteiligung des Königs zu 
Verhandlungen über einen Frieden.

Aus Heinrichs Sicht war dies Treffen der Bischöfe ein 
Versuch, einen Frieden zu vereinbaren, der es ihm erlaubte, 
für längere Zeit nach Italien zu ziehen, ohne seine Anhän-
ger und seine Besitzungen im Reich ungeschützt seinen  

6 Udalrici Babenbergensis Codex, in: Monumenta Babenbergensia, hg. v. 
PHILIPPE JAFFE (Bibliotheka Rerum Germanicarum 5) Berlin 1869, 
Nr. 60–62, S. 126 -130, das Zitat S. 127.

7 Das Zitat findet sich im Decretum Synodi der Synode von Brixen (MGH 
Constitutiones et acta publica imperatorum et regum (911–1197) hg. v. 
LUDWIG WEILAND (MGH Legum sectio 4) Hannover 1893, S. 118f.  

An die Absetzung Papst Gregors aber war 
erst zu denken, als dessen Partei durch den 
Tod Rudolfs ihren Kopf verloren hatte. Hein-
rich ging dabei ausgesprochen vorsichtig zu 
Werk und versuchte 1081, mit seinen säch-
sischen Gegnern im Reich, einen vorläufigen 
Frieden zu vereinbaren.

Prof. Dr. Gerd Althoff,  
Professor em. für Mittelalterliche Geschichte  
an der Universität Münster
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Gegnern zu überlassen. Die sächsisch-gregorianische Ge-
genpartei, angeführt von dem Erzbischof Gebhard von 
Salzburg, wollte in diesen Verhandlungen jedoch eine ganz 
andere Frage klären, wie Gebhard den Bischöfen der ande-
ren Seite gleich eingangs der Verhandlungen verkündete: 
„Das ist also der Kern unserer Bitte: Zeigt uns überzeugend, 
dass Herr Heinrich rechtmäßig König sein kann, oder lasst 
uns euch als wahr erweisen, dass er es nicht kann. Und wenn 
eins von beidem erwiesen ist, dann hört auf, uns mit Feuer 
und Schwert zu verfolgen.“8

Wie es auch Papst Gregor seit 1076 selbst beabsichtigte, 
wollten die gregorianischen Bischöfe über Heinrich zu Ge-
richt sitzen – der lateinische Ausdruck für das beabsichtigte 
Verfahren ist wieder colloquium. Sie wollten darüber ent-
scheiden, ob Heinrich angesichts vieler und schwerwiegen-
der Vorwürfe gegen ihn noch König bleiben könne. Dies 
lehnten die Bischöfe, die Heinrich gesandt hatte, natürlich 
ab und das Treffen endete ergebnislos, so dass Heinrich ge-
zwungen war, ohne eine Friedensvereinbarung das Reich zu 
verlassen, um den in Aussicht genommenen neuen Papst, 
Wibert von Ravenna, ins Amt zu bringen. 

Das tat er nach dem Scheitern der Verhandlungen der 
Bischöfe auch ohne Zögern und feierte schon das Os-
terfest 1081 in Verona, vor Rom kam er mit seinem Heer 
zum Pfingstfest dieses Jahres an. Rom blieb ihm aller-
dings verschlossen, denn die Römer ließen ihren Papst 
nicht sofort im Stich, und die Hitze des Sommers zwang 
Heinrich und das Heer dann zur Abreise in den Nor-
den Italiens, wo er weitgehend ungestört herrschaftliche  
Aktivitäten entfalten konnte. 

Doch schon früh im Jahr 1082 erschienen Heinrich und 
sein Heer wieder vor Rom. Ein Versuch, die Römer zu ei-
nem Gerichtsverfahren gegen Papst Gregor zu überreden, 
hatte keinen Erfolg. Beide Parteien suchten in dieser Zeit 

dann Übereinkünfte mit den 
Normannen, um deren mili-
tärische Hilfe zu nutzen, ohne 
dass dies direkt zu Ergebnis-
sen führte. 

Erst im Juni 1083 änderte 
sich die Lage grundlegend, 
denn Heinrichs Truppen ge-
lang die Einnahme der Leo-
Stadt und von St. Peter; Papst 
Gregor verschanzte sich in 
der Engelsburg. Die Rö-
mer dagegen fügten sich der 
Überlegenheit des königli-
chen Heeres. Überdies kam 
es zu einem Abfall der Kardi-

näle von Papst Gregor VII., von denen nicht weniger als 13 
zur Seite Heinrichs IV. überwechselten.

Damit war für König Heinrich sowohl der Weg frei, Gregor 
VII. abzusetzen und an seiner Stelle Wibert von Ravenna als 
neuen Papst Clemens III. zu erheben. Vor allem aber konnte 

8 Vgl. Bruno, De bello Saxonico, Brunos Buch vom Sachsenkrieg, neu 
übersetzt v. FRANZ-JOSEF SCHMALE, in: Quellen zur Geschichte Kai-
ser Heinrichs IV. hg. v. RUDOLF BUCHNER (Freiherr vom Stein-Ge-
dächtnisausgabe 12) Darmstadt 2000, S. 191–405, hier cap. 127, S. 121.

nun Heinrich  IV. zum 
Kaiser gekrönt wer-
den, was mit einem 
aufwendigen Zeremo-
niell auch von Papst 
Clemens III. vollzogen 
wurde, während Gre-
gor VII. machtlos in der 
Engelsburg saß. Kai-
ser Heinrich schilderte 
diesen Umschwung zu  
seinen Gunsten selbst 
überrascht und eupho- 
risch in einem Brief an  
den Bischof Dietrich 
von Verdun: „Als wir 
schon alle Hoffnung, 
Rom zu gewinnen, auf-
gaben und nach Deutschland zurückkehren wollten, siehe, 
da schickten die Römer Gesandte, baten, wir möchten in 
Rom einrücken, und versprachen, uns in allem gehorsam 
zu sein, was sie denn auch taten. Denn mit größter Freude 
nahmen sie uns bei unserem Einzug auf, mit höchstem Ei-
fer standen sie uns zur Seite, während wir bei ihnen weilten, 
und beim Abzug gaben sie uns ein triumphales und treues 
Geleit. …..Wisse, dieser Hildebrand ist nach dem recht-
mäßigen Urteil aller Kardinäle und des ganzen römischen 
Volkes verworfen worden; unser erwählter Papst Clemens 
wurde durch den Zuruf aller Römer auf den römischen 
Stuhl erhöht, und wir wurden mit Zustimmung aller Rö-
mer am heiligen Osterfest unter dem Jubel des ganzen römi-
schen Volkes zum Kaiser gekrönt und geweiht.“9

Dieser Brief aber wurde von Heinrich IV. wohl erst in Ve-
rona verfasst, wohin er sich fluchtartig zurückgezogen hatte. 
Denn schon im Mai dieses Jahres hatte sich der Normanne 
Herzog Robert Guiscard mit einem großen Heer auf den 
Weg nach Rom gemacht, um als miles St. Petri Papst Gregor 
VII. zu verteidigen und Heinrich IV. zu bekämpfen. Vor die-
ser Übermacht waren Heinrich und sein Heer geflohen und 
sie setzten diese Flucht auch fort, bis sie jenseits der Alpen 
in Sicherheit waren.

Die Normannen bemächtigten sich daher, ohne großen 
Widerstand zu finden, der Stadt Rom, vertrieben Papst Cle-
mens III. und setzten so Gregor wieder in Amt und Würden 
ein. Dann jedoch plünderten, brandschatzten und verwüs-
teten sie Rom so gnadenlos, dass Papst Gregor als ihr Ver-
bündeter sich seines Lebens in Rom nicht mehr sicher sein 
konnte, sondern mit ihnen zusammen nach Süditalien ab-
zog, während Papst Clemens in die Stadt zurückkehrte.

Papst Gregor VII. verstarb danach im Mai 1085 in Sa-
lerno, so dass die beiden Hauptkontrahenten in Rom ein 
Machtvakuum hinterließen. Heinrich IV. hatte zwar den 
Kaisertitel erworben; aber durch seine Flucht war nicht 
entschieden, ob die gregorianische Partei nicht wieder die 
Oberhand in Rom gewinnen würde, so dass von einer wirk-

9 Vgl. dazu Die Briefe Kaiser Heinrichs IV., übers. v. FRANZ-JOSEF 
SCHMALE, in: Quellen zur Geschichte Kaiser Heinrichs IV. hg. v. 
RUDOLF BUCHNER (Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe 12) 
Darmstadt 2000, S. 51–142, hier Nr. 18, S. 27f.

Damit war für König  
Heinrich der Weg frei,  
Gregor VII. abzusetzen  
und an seiner Stelle 
Wibert von Ravenna als 
neuen Papst Clemens III. 
zu erheben. Und Hein- 
rich IV. konnte zum  
Kaiser gekrönt werden.

Heinrich IV. hatte zwar 
den Kaisertitel erworben; 
aber durch seine Flucht 
war nicht entschieden, ob 
die gregorianische Partei 
nicht wieder die Oberhand 
in Rom gewinnen würde, 
so dass von einer wirkli-
chen Konsolidierung der 
Regierung Heinrichs nicht 
die Rede sein konnte.
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lichen Konsolidierung der Regierung Heinrichs nicht die 
Rede sein konnte. Aber auch die gregorianische Partei war 
bis 1088 nicht in der Lage, einen Nachfolger für Gregor VII. 
in Rom ins Amt zu bringen.

Heinrichs Rückkehr ins Reich nördlich der Alpen

Zurück im Reich nördlich der Alpen bemühte sich Hein-
rich IV. gleich wieder, Verhandlungen mit seinen sächsischen 
Gegnern aufzunehmen. Schon am 20. Januar 1085 traf sich 
im thüringischen Gerstungen-Berka eine erneut hochrangig 
besetzte Versammlung von Erzbischöfen und Bischöfen bei-
der Parteien. Nach den schon erwähnten Erfahrungen des 
Jahres 1081, als man sich in ähnlicher Versammlung nicht 
einmal auf das zu behandelnde Thema einigen konnte, hatte 
man sich diesmal zuvor auf das Thema der Versammlung 
verständigt: Es lautete, ob man mit 
Exkommunizierten Gemeinschaft 
pflegen dürfe oder nicht. 

Dies war ein Thema, das zur 
gleichen Zeit von Experten in den 
Streitschriften, die seit den 80er 
Jahren den Konflikt zwischen Kö-
nigtum und Kirche begleiteten, in-
tensiv diskutiert wurde. Insofern 
fühlte sich die gregorianische Seite 
für die anstehende Frage bestens 
präpariert; während die Anhänger 
Heinrichs IV. ganz neue Argumente 
gefunden hatten, mit denen sie sich 
noch besser gewappnet fühlten.   

Bei dem Treffen führte zunächst 
Erzbischof Gebhard von Salzburg als 
Sprecher der Gregorianer siegesge-
wiss aus: „das man nach der Autorität der Evangelien, der 
Apostel, der Dekretalen des Heiligen Stuhls den Befehlen 
des Papstes gehorchen müsse und keine Gemeinschaft mit 
denen haben dürfe, welche als gebannt gemeldet werden.“10  
Das war in der Tat die herrschende, gut belegte Auffassung.

Dann aber gab für die Anhänger Kaiser Heinrichs der Bi-
schof Konrad von Utrecht Folgendes zu bedenken: „Unser 
Herr, dessen Sache hier erörtert wird, ist gar nicht gebannt 
worden, weil der Papst ungerecht an ihm gehandelt hat, da 
er den bannte, den er nicht bannen durfte.“

Zur näheren Begründung dieser Behauptung zitierte 
dann der Erzbischof Wezilo von Mainz folgenden Text: „je-
mand, der seines Eigentums beraubt oder mit Gewaltakten 
von seinem Besitz vertrieben wurde, darf nicht angeklagt, 
vorgeladen, gerichtet oder verurteilt werden, bevor ihm 
nicht alles Geraubte vollständig zurückerstattet, sein Eigen-
tumsrecht mit allen seinen Vorrechten wiederhergestellt ist, 
und er in Frieden lange Zeit seine Ämter ausüben kann, 
nachdem ihm sein eigener Sitz vorschriftsmäßig zurückge-
geben wurde.“11 

10 Vgl. dazu Annalista Saxo, hg. v. GEORG WAITZ (MGH SS 17) Hanno-
ver 1844, a. 1085, S. 722.

11 Vgl. dazu Liber des unitate ecclesiae conservanda, übers. v. IRENE 
SCHMALE-OTT, in: Quellen zum Investiturstreit, 2. Teil, hg. v. RU-
DOLF BUCHNER, (Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe 12b) 

Da Heinrich durch den sächsischen Aufstand gegen ihn 
eines Teils seiner Herrschaft beraubt war, hätte Gregor VII. 
ihn also nicht richten dürfen. 

Das Zitat stammte aus den Pseudo-isidorischen Dekreta-
len, und es bezog sich allein auf Bischöfe, die nicht gerichtet 
werden dürften, so lange sie von ihren Sitzen vertrieben wa-
ren. Den Bischöfen der Gegenseite entging diese Angriffs-
möglichkeit gegen den Text jedoch. Sie wurden von diesem 
Zitat offensichtlich so überrumpelt, dass nur einer von ih-
nen eine Diskussion begann, jedoch von Wezilo von Mainz 
abgewehrt wurde. Ein Zeitzeuge jubilierte daher: „Da waren 
alle Bischöfe der Gegenpartei so verwirrt und zerschmettert, 
dass sie nichts darauf antworten konnten, und der Sieg blieb 
bei der Kirche Gottes, denn der Lügner Mund verstumm-
te.“12 Wer in einer solchen Disputation kein Argument mehr 
vorbringen konnte, hatte eben verloren. Unter den Anhän-

gern Papst Gregors brach danach 
ein Streit aus, der bis zum Totschlag 
führte.

Der päpstliche Legat Odo von 
Ostia, der an dieser Versammlung 
in Gerstungen teilgenommen hatte, 
schaffte es erst Monate später, in ei-
ner Denkschrift den Nachweis zu 
führen, dass man diese auf Bischöfe 
zielende Bestimmung nicht auf 
Laien anwenden könne, „sonst dürfe 
ein Laie……und wäre ihm auch nur 
ein Pferd oder ein Ochs oder ein 
Esel gestohlen worden, nachher nie-
mals, auch nicht wegen eines Mein-
eids oder eines Ehebruchs oder einer 
Blutschande…. vor eine richterliche 
Versammlung gezogen werden.“13 

Diese Zurückweisung kam jedoch viel zu spät.
Insgesamt blieben die Fronten nach Heinrichs Rückkehr 

ins Reich also bestehen, auch wenn sie bröckelten. Der Kai-
ser erwies sich in seinem Umgang mit Vertrauten wie mit 
Gegnern als sensibler und verantwortungsbewusster als er 
es in den ersten Jahrzehnten seiner Regierung gewesen war. 
So versprach er etwa Bischof Udo von Hildesheim, der zu 
seiner Partei wechselte, eidlich, er würde den Sachsen „nie-
mals jenes Recht beeinträchtigen, welches sie seit der Zeit 
ihres Eroberers Karl für das geeignetste und herrlichste ge-
halten hatten.“ 14 Seine Ratgeber sicherten Heinrichs Ver-
sprechen mit folgender Eidesformel ab, „sie würden ihm 
keine Stütze mehr gegen die Sachsen sein, wenn er diese 
Festlegung jemals aus den Augen verliere.“15  

Gegen den sächsischen Markgrafen Ekbert, der wieder-
holt gegen ihn rebellierte und sich ihm mehrfach unter-
warf, bewies Heinrich Milde und Langmut, die ihm in den 

Darmstadt 1984,S. 272–579, hier lib. 2, cap. 18, S. 234.
12 Ebd. Lib. 2, cap. 18, S. 235.
13 Vgl. Die Regensburger rhetorischen Briefe, in: Briefsammlungen der 

Zeit Heinrichs IV., hg. v. CARL ERDMANN- NORBERT FICKER-
MANN (MGH Briefe der deutschen Kaiserzeit 5) Weimar 1950, An-
hang Nr. 5, S. 379.

14 Vgl. Annalista Saxo (wie Anm. 10) a. 1085, S. 722.
15 Vgl. Annales Magdeburgenses, hg. v. GEORG HEINRICH PERTZ 

(MGH SS 16) Hannover 1859, S. 105–196, hier a. 1085, S. 177.

Insgesamt blieben die Fronten 
nach Heinrichs Rückkehr ins 
Reich bestehen, auch wenn sie 
bröckelten. Der Kaiser erwies 
sich in seinem Umgang mit 
Vertrauten wie mit Gegnern 
als sensibler und verantwor-
tungsbewusster als er es in 
den ersten Jahrzehnten seiner 
Regierung gewesen war.
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 Anfangsjahren sicher gefehlt hatten. Schließlich verlieh er 
auch dem zuverlässigen Herzog Wratislaw von Böhmen 
den nicht erblichen Königstitel und zeigte den Eliten so, 
dass er treuen Dienst nun zu würdigen wusste. 

Dennoch brachte Heinrichs fünfjähriger Aufenthalt 
im Reich von 1085 bis 1090 keine wirkliche Konsolidie-
rung seiner Herrschaft, auch wenn der von seinen Geg-
nern erhobene Gegenkönig, Hermann von Salm, keine 
Gefahr für ihn darstellte, der dann 1088 unrühmlich 
sein Leben verlor. Heinrichs Aktivitäten erstreckten sich 
nämlich gleichermaßen auf Versuche, seine Gegner mili-
tärisch in die Schranken zu weisen, als auch durch Ver-
handlungen friedliche Verhältnisse zu erreichen. Beides  
gelang jedoch nur bedingt. 

Charakteristisch für diese Phase sind aber seine erfolg-
reichen Versuche, die Bischofssitze des Reiches mit seinen 
Anhängern zu besetzen. Der schwäbische Geschichts-
schreiber Bernold, ein entschiedener Gregorianer, musste 
widerwillig zugeben: „Der Oberhäretiker Wibert (also 
Papst Clemens III.) und seine Gefährten auf der Seite ih-
res Königs Heinrich hörten nicht auf, 
verfluchte Ernennungen (von Bi-
schöfen) vorzunehmen und erteilten 
sie ihren Anhängern nur um teuers-
tes Geld …. In den deutschen Gebie-
ten blieben nur vier Bischöfe fest in 
der katholischen Gemeinschaft.“16 
(d. h. nur sie gehörten noch zur gre-
gorianischen Partei). 

Weniger erfolgreich waren da-
gegen Heinrichs militärische Be-
mühungen, seine sächsischen und 
süddeutschen Gegner zu unterwer-
fen. Teils musste er angesichts der 
Unterlegenheit seiner Heere Zu-
sammenstöße überhaupt vermeiden; 
teils kam es zu Schlachten, die für ihn 
schlecht ausgingen. So schildert Ber-
nold ausführlich die Schlacht vom Pleichsfeld 1086 und be-
steht darauf, dass die Gegner Heinrichs „ein unglaubliches 
Gemetzel unter den Feinden angerichtet hätten…so dass 
man neun ziemlich große Leichenhaufen sah“, während die 
eigenen Leute nur 15 Tote zu beklagen gehabt hätten. Und 
von diesen seien nur 3 auf dem Schlachtfeld gestorben, die 
anderen erst später. Ein solches Ergebnis, folgerte er, sei 
nur göttlicher Kraft zuzuschreiben. Ein göttliches Eingrei-
fen in solche Schlachten hatten die Gregorianer beim Tode 
Rudolfs von Rheinfelden aber heftig abgestritten.

Auffällig ist in diesen Jahren Heinrichs Annäherung an 
die Eliten der Sachsen, gegen die er zuvor besonders erbit-
tert gekämpft hatte. Indigniert kommentiert dies wieder 
der Schwabe Bernold: „Die Sachsen nahmen, indem sie 
sich von der Treue gegenüber dem heiligen Petrus ablös-
ten, Heinrich, dem sie so vielmals abgeschworen hatten, 

16 Bernoldi Chronicon, übers. v. HELGA ROBINSON-HAMMER-
STEIN – IAN S. ROBINSON, in: Bertholds und Bernolds Chroniken, 
hg. v. IAN S. ROBINSON (Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe 14) 
Darmstadt 2002, S. 19–278, hier a. 1089, S. 367.

bei sich auf.“17 Im Jahre 1088 wurde Heinrichs Verhält-
nis zu den Sachsen sogar auf eine ganz überraschende 
Weise verbessert. Der gerade verwitwete Kaiser verlobte 
sich mit der jungen Witwe des 1087 verstorbenen sächsi-
schen Markgrafen Heinrich von Stade. Die Verlobte des 
Kaisers, mit Namen Eupraxia oder Praxedis, stammte aus 
dem Hause der Großfürsten von Kiew.

Man muss sich fragen, welchen politischen Zweck dies 
Verlöbnis hatte, das ein Jahr später in Köln durch die 
Hochzeit der beiden eingelöst wurde, die dort Erzbischof 
Hartwich von Magdeburg vollzog. Er war Abt des Hein-
rich treuen Klosters Hersfeld gewesen, der seinen Erzbi-
schofstuhl Kaiser Heinrich verdankte. Immerhin war es 
eine sehr ungewöhnliche Wahl, dass ein Kaiser die Witwe 
eines Markgrafen heiratete, der zudem Angehöriger eines 
Stammes gewesen war, mit dem der Herrscher lange in 
bitterer Feindschaft gelegen hatte. Bekannt ist aber, dass 
eine Eheschließung in diesen Zeiten zugleich Frieden und 
Bündnis zwischen den Verwandtengruppen von Braut 
und Bräutigam stiftete. Man findet hierfür sogar mehr-

fach die Bezeichnung, dass die Braut 
in einer solchen Ehe eine „Geisel des 
Friedens“ (obses pacis) sei. Norma-
lerweise sicherten bekanntlich nur 
männliche Personen den Frieden, 
indem sie als Geiseln der jeweils an-
deren Seite übergeben wurden. Man 
muss also damit rechnen, dass auch 
im zitierten Fall mit dem Verlöbnis 
und der Ehe der Frieden zwischen 
Sachsen und Kaiser Heinrich abge-
sichert werden sollte. Einige Jahre 
später wurde dies allerdings zum 
Problem. Davon gleich Genaueres.

Die Bemühungen Kaiser Hein-
richs, zum Frieden mit dem sächsi-
schen Stamm zu kommen, wurden 
allerdings am Ende des Jahres 1089 

erheblich gestört, als seine Gegner mit dem Mittel der Ehe-
schließung ebenfalls eine enge politische Verbindung be-
gründeten. Die wichtige Stütze der gregorianischen Partei 
in Italien, die Markgräfin Mathilde von Tuscien, heira-
tete nämlich Welf V., den Sohn des bayerischen Herzogs, 
Welf IV. Die süddeutschen Welfen gehörten seit längerem 
zu den entschiedenen Gegnern Heinrichs IV. im Reich.

Der politische Charakter dieser Eheschließung war so 
offenkundig, dass der schwäbische Chronist Bernold sich 
zu der Bewertung veranlasst sah, Mathilde sei diese Ehe 
„nicht etwa aus mangelnder Enthaltsamkeit, sondern aus 
Gehorsam gegenüber dem römischen Papst (eingegangen), 
um nämlich der Heiligen römischen Kirche umso kräftiger 
gegen die Exkommunizierten beistehen zu können…. Den 
sogenannten König Heinrich betrübte diese Ehe sehr.“18

Diese Ehe verband einen 17jährigen Bräutigam mit ei-
ner über 40jährigen Braut und der junge Gatte begann so-
fort den Kampf gegen die oberitalienischen Parteigänger 
Heinrichs IV. Kaiser Heinrich nahm diese Situation da-

17 Ebd. a. 1088, S. 363.
18 Ebd. a. 1089, S. 478f.

Die wichtige Stütze der gre-
gorianischen Partei in Italien, 
die Markgräfin Mathilde von 
Tuscien, heiratete Welf V., 
den Sohn des bayerischen 
Herzogs, Welf IV. Die süd-
deutschen Welfen gehörten 
seit längerem zu den ent-
schiedenen Gegnern Kaiser 
Heinrichs IV. im Reich.
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her sehr ernst und 
startete seinen 3. Ita-
lienzug, nachdem in 
Speyer noch einmal 
Friedensgespräche mit 
Gegnern nördlich der 
Alpen ergebnislos ver-
laufen waren.

Der 3. Italienzug 
Heinrichs IV.

Im Juni 1090 war er 
bereits vor Mantua da-
mit beschäftigt, Burgen 

und Besitzungen der Markgräfin Mathilde einzunehmen 
und so durchaus erfolgreich seine Herrschaft gegen die Gre-
gorianer durchzusetzen. Deren Papst Urban II. zog sich in 
der Folge zu den Normannen nach Süditalien zurück und 
Heinrichs Papst Clemens III. residierte wieder in Rom. Den-
noch gelang es in den folgenden Jahren nicht, die Stellung 
der Markgräfin Mathilde nachhaltig zu erschüttern; Hein-
rich versuchte vergeblich einen Angriff auf die Burg Canossa 
und konnte nicht verhindern, dass die Krieger der Markgrä-
fin verlorenes Terrain zurückeroberten. 

Nördlich der Alpen planten seine sächsischen und süd-
deutschen Gegner dagegen 1092, ihren Kampf gegen Hein-
rich fortzuführen und vereinbarten zu diesem Zweck ein 
Treffen der Sachsen und der Schwaben, einen generalis 
conventus, was nichts Gutes ahnen ließ. Jedoch fiel die-
ses Treffen aus, weil eine große Hungersnot die Sachsen 
zwang, andere Prioritäten zu setzen. 

Kaiser Heinrich könnte diese geplante Vereinigung 
seiner Gegner als einen Bruch des Friedens seitens der 
Sachsen aufgefasst haben, den er durch seine Heirat mit 
Praxedis 1089 für geschlossen hielt. Er nahm nämlich in 
der gleichen Zeit seine Gemahlin in Haft, was erst 1094 öf-
fentlich bekannt wurde. Die Lage in Italien wandte sich al-
lerdings schon 1093 deutlich gegen Heinrich, als auch sein 
Sohn Konrad, der nach seiner Krönung in Aachen lange 
als Stellvertreter des Vaters in Italien agiert hatte, mit ihm 
brach und sich der gregorianischen Partei und der Mark-
gräfin Mathilde zuwandte. Dieser Vereinigung schlossen 
sich auch die lombardischen Städte Mailand, Cremona, 
Lodi und Piacenza in einem auf 20 Jahre beschworenen 
Bund an. Konrad wurde vom Mailänder Erzbischof An-
selm erneut gekrönt. 

Gemeinsam waren die genannten Kräfte daher nun so 
stark, dass sie Heinrich IV. die Alpenpässe sperren und 
ihn mehrere Jahre von Verstärkungen aus dem Norden 
abschneiden konnten. Er verbrachte längere Zeit in dem 
engen Raum um Verona ohne größere Aktivitäten als 
Herrscher. Sein Gegner Bernold notierte nördlich der Al-
pen, dass Heinrich so verzweifelt gewesen sei, dass man 
sagte, er habe sich selbst den Tod geben wollen.

In dieser Situation aber gelang es seiner Gemahlin Pra-
xedis, aus der Haft ihres Gatten zu entkommen und auch 
sie suchte Zuflucht bei der Markgräfin Mathilde. Was sie 
aber über ihr Schicksal bei Heinrich IV. berichtete, gab der 
gregorianischen Partei Gelegenheit, Heinrich IV. an den 

Pranger zu stellen. Man machte den Fall auf Synoden 1094 
in Konstanz und 1095 in Piacenza zum Gegenstand von 
Untersuchungen, wobei Praxedis in Piacenza persönlich 
ihre Anklagen vorbrachte, während ihre Klage in Konstanz 
ohne sie verhandelt wurde.

Bevor ich mich mit diesen Anklagen befasse, möchte ich 
vorausschicken, dass Praxedis mit ihren Aussagen in der 
modernen Forschung des 19. und 20. Jahrhunderts keinen 
Glauben fand. Vielmehr haben zahlreiche Forscher sich in 
ihrer Empörung und Ablehnung der angeblich dreisten 
Lügen geradezu überboten. Ich zitiere nur zwei Stimmen 
aus einem vielstimmig gleichen Chor: 

Gerold Meyer von Knonau echauvierte sich 1903 in sei-
nen fünfbändigen Jahrbüchern des Deutschen Reichs un-
ter Heinrich IV wie folgt: „Die allerschändlichsten Dinge 
brachte das schamlose Weib, das über sich selbst auch das 
Allerekelhafteste, wenn es Heinrich IV. zu schaden ver-
mochte, zu erzählen nicht errötete, mit frecher Stirn über 
ihr Eheleben vor, um ihre Flucht zu rechtfertigen.“19

Im 19. Jahrhundert hatte der vielgelesene Autor Wil-
helm von Giesebrecht in seiner „Geschichte der deut-
schen Kaiserzeit“ zwar zurückhaltender, aber gleichfalls 
ablehnend formuliert, und zugleich den Tatbestand voll-
ständig vernebelt: „Die Lage der Kaiserin mochte uner-
träglich geworden sein und dies umso mehr, je schuldiger 
sie sich wusste. Schamlos hat sie sich bald selbst öffent-
lich des Ehebruchs angeklagt, und sich nur damit zu 
rechtfertigen gesucht, dass sie der eigene Gemahl zu  
demselben verleitet habe.“20 

Die zeitgenössischen Quellen sind dagegen viel knap-
per und präziser in ihren Aussagen. Praxedis habe auf der 
Synode in Piacenza „demütig zu Füßen des Papstes hinge-
streckt um Absolution ge-
beten, für die unerhörten 
Scheußlichkeiten der Un-
zucht, die sie bei ihrem 
Gemahl erduldet habe. 
Der Herr Papst – und mit 
ihm die heilige Synode – 
nahm ihre Klage sehr er-
barmungsvoll auf, weil 
man genau wusste, dass sie 
solche Scheußlichkeiten 
nicht so sehr begangen, 
sondern vielmehr gegen 
ihren Willen ertragen hat-
te.“21 so Bernold.

Gerhoh von Rei-
chersberg erläutert densel-
ben Sachverhalt mit einem 
weiteren Detail: „sie sei auf Befehl ihres Gemahls so häufig 
vergewaltigt worden, dass sie nicht wissen könne, von wem 
das Kind sei, das sie empfangen habe.“22

19 Vgl. MEYER VON KNONAU (wie Anm. 1) Bd. 4, S. 423.
20 WILHELM VON GIESEBRECHT, Geschichte der Deutschen Kaiser-

zeit, Bd. 3, Meersburg 1929, S. 554. 
21 Bernoldi Chronicon (wie Anm. 16) a. 1095, S. 411.
22 Gerhoh von Reichersberg, De investigatione Antichristi Liber I, in: 

Gerhohi praepositi Reichersbergensis Libelli, hg. v. ERNST SACKUR 

Die Lage in Italien  
wandte sich allerdings 
schon 1093 deutlich 
gegen Heinrich, als auch 
sein Sohn Konrad mit ihm 
brach und sich der gre-
gorianischen Partei und 
der Markgräfin Mathilde 
zuwandte.

Im Unterschied zur moder-
nen Forschung haben die 
den Gregorianern naheste-
henden Zeitgenossen den 
Anschuldigungen gegen den 
Kaiser geglaubt. Der erho-
bene Kernvorwurf lautete, 
dass Heinrich seine Gemah-
lin in der Gefangenschaft 
häufig durch seine Leute 
habe vergewaltigen lassen.
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Im Unterschied zur modernen Forschung haben die 
Verantwortlichen auf diesen Synoden den Anschuldigun-
gen also geglaubt. Allerdings waren es ausschließlich Gre-
gorianer. Der erhobene Kernvorwurf lautete jedenfalls, 
dass Heinrich seine Gemahlin in der Gefangenschaft häu-
fig durch seine Leute habe vergewaltigen lassen. Ein glei-

cher Vorwurf wurde ihm 
in den 70er Jahren schon 
einmal in Bezug auf seine 
Schwester Adelheid, die 
Äbtissin von Quedlin-
burg, gemacht. Nur gibt es 
in diesen Fall keinen Hin-
weis auf einen Kontext, der 
solch eine Barbarei hervor-
gebracht hätte.

Dies ist im Falle der 
Praxedis anders, denn das 
Verlöbnis und die Heirat 
Heinrichs im Kontext mit 
seinen Bemühungen um 
Frieden mit den Sachsen 
sowie die Inhaftierung sei-
ner Frau, als die Sachsen 
dabei waren, den Frieden 
zu brechen, verweist auf 

eine Gewohnheit dieser Zeit, Frieden durch den Austausch 
von männlichen Geiseln, aber auch durch Eheschließun-
gen zu sichern, wobei die Frauen als „Geiseln für den Frie-
den“ fungierten und so bezeichnet wurden.23

Es gehörte aber nachweislich auch zu dieser Gewohn-
heit, dass Geiseln im Falle des Bruches dieses Friedens, für 
den sie bürgten, büßen mussten. Man kannte und prakti-
zierte im Mittelalter die Geiselschändung als Rache für den 
Vertragsbruch. Männliche Geiseln verstümmelte oder tö-
tete man. Es spricht damit einiges dafür, dass Heinrich den 
sich abzeichnenden Friedensbruch der Sachsen an seiner 
Frau rächte.

Damit soll auf keinen Fall um Verständnis für Heinrichs 
Verhalten geworben, sondern der grundlosen Parteinahme 
der modernen deutschen Forschung gegen die schuldlose 
Königin eine Erklärung entgegengestellt werden, die zeit-
genössische Gewohnheiten berücksichtigt und so die An-
klagen der Praxedis plausibel macht.

Heinrichs Königs- und Kaiserherrschaft schien damit 
in den Jahren des Abfalls seines Sohnes Konrad und der 
Flucht seiner Gemahlin Praxedis sowie seiner Beschrän-
kung auf das enge Gebiet um Verona auf einem absoluten 
Tiefpunkt. Niemand dürfte damit gerechnet haben, dass 
sich dies noch einmal grundlegend ändern würde. Den-
noch kam es bald danach zu einer vollständigen Zeiten-
wende, wie man heute formulieren würde.

Auslöser des Umschwungs war die Tatsache, dass 
Welf V. seine Ehe mit der Markgräfin Mathilde auflöste, 

(MGH Libelli de Lite 3) Hannover 1897, S. 304–395.
23 Vgl. dazu demnächst GERD ALTHOFF, Die Frau als Geisel für den 

Frieden, in Druckvorbereitung für das Stader Jahrbuch.

wobei er deutlich machte, dass er diese Ehe nie vollzogen 
habe. Diese Veränderung der Bündniskonstellationen aber 
machte einen Ausgleich der Welfen mit Kaiser Heinrich 
möglich, dem sich in Schwaben auch die Zähringer an-
schlossen. Da die Staufer seit 1079 ohnehin Heinrich IV. 
verwandtschaftlich und politisch verbunden waren, hatte 
Heinrich so die wichtigsten adligen Kräfte in Bayern und 
Schwaben auf seiner Seite.

Auch in Sachsen regte sich kein größerer Widerstand, 
als Heinrich 1097 ins Reich zurückkehrte. Er konnte einen 
großen Umritt im Reich starten. Die Kirchenfeste und Hof-
tage auf dieser Reise waren gut besucht und zeigten, dass 
Kirche und Adel ihre Gegnerschaft zu Heinrich größten-
teils aufgegeben hatten, obwohl seine Bannung durch den 
Papst weiter fortbestand und eigentlich jeden Umgang mit 
ihm ausschließen sollte. 

In Aachen wurde sogar sein gleichnamiger Sohn zum 
König gekrönt und so die Fortdauer der salischen Dynastie 
gesichert, soweit so etwas möglich war. Dass dieser fünfte 
Heinrich nicht lange danach vom Vater abfiel und ihn ent-
machtete, wird Gegenstand späterer Ausführungen sein.

Heinrichs IV. Herrschaft hat sich damit, um noch knapp 
zusammenzufassen, nach 1080, dem Jahr seiner zweiten 
Bannung und des Schlachtentodes seines Kontrahenten 
Rudolf von Rheinfelden, nicht wirklich konsolidiert. Das 
verhinderten verschiedene Umstände: vor allem die Hartnä-
ckigkeit der Gregorianer auch nach dem Tode Gregors VII., 
aber gewiss auch die Anklagen aus der eigenen Familie, die 
ein übles Licht auf Praktiken des Kaisers warfen. 

Andererseits geriet er aber auch nicht – wie mehrfach 
in der ersten Phase seiner Herrschaft – in konkrete Gefahr, 
sein Amt zu verlieren. Vielmehr ist auffällig, wieviel Unter-
stützung er in dieser Zeit von kirchlichen Kräften bekam, 
was ihn befähigte, die wichtigen bischöflichen Positionen 
in der Reichskirche weiter mit eigenen Anhängern zu be-
setzen, die auch in schwierigen Lagen zu ihm hielten. 

Noch wichtiger scheint mir aber eine andere Beobach-
tung: Die Krisen, die Heinrichs Herrschaft insgesamt mit 
sich brachte, intensivierte auch die Verfahren, mit denen 
man gütliche Beendigungen der Konflikte anstrebte. Un-
zählige Male haben hochrangige Vertreter der Konfliktpar-
teien ohne Beisein des Königs sich zu Verhandlungen 
getroffen, die zunächst die strittige Frage zu klären such-
ten, ob Heinrich noch rechtmäßig König bleiben könne, 
dann aber darüber entschieden, dass man auf Gewaltan-
wendung in dem Konflikt verzichten solle. Dies scheint 
später zur Institution der Schiedsgerichtsbarkeit geführt zu 
haben, die uns seit dem 12. Jahrhundert dann als ein neues 
Instrument der Konfliktbeilegung begegnet.

Die Partizipation von Adel und Kirche an der Königs-
herrschaft erhielt durch diese Neuerungen mehr Gewicht 
als sie es zuvor schon hatte. Diese Entwicklung beförderte 
langfristig die ausgeprägt föderale Struktur des Reiches. 
Kurzfristiger aber sah man nach dem Ende der Salier ein 
halbes Jahrhundert jeweils ein intensives Ringen bei den 
nächsten Königswahlen, bei dem sich die Parteiungen der 
Zeit Heinrichs IV. immer noch gegeneinander auszuspie-
len versuchten.  

Es ist auffällig, wieviel 
Unterstützung Kaiser Hein-
rich IV. nach seiner Rück-
kehr aus Italien in dieser 
Zeit von kirchlichen Kräften 
bekam, was ihn befähigte, 
die wichtigen bischöflichen 
Positionen in der Reichs- 
kirche weiter mit eigenen 
Anhängern zu besetzen, 
die auch in schwierigen 
Lagen zu ihm hielten.
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D ie Formulierung „religiöse Virtuosen“ stammt 
von Max Weber.1 Sie betrifft im Christentum 
alle „Religiosen“, d. h. Mönche, Nonnen, Ere-
miten und Eremitinnen, Regularkanoniker 

und -kanonissen, Mendikanten und Mendikantinnen. Ein 
oder eine Religiose zu sein, fußt auf der gemeinsamen Vo-
raussetzung, zusätzlich zu den Praecepta, den Vorschrif-
ten Gottes, die hinreichendes Richtmaß für alle Christen 
– Laien wie Kleriker – sind, noch die im Neuen Testa-
ment niedergelegten sogenannten „Evangelischen Räte“ 
zu befolgen, also in erster Linie in Gehorsam, Armut und 
Keuschheit zu leben.2

Vorbemerkungen

Religiöse Gemeinschaften verstanden sich seit ihren Anfän-
gen in den ägyptischen und syrischen Wüsten der Spätan-

tike als Einrichtungen 
zwischen Himmel 
und Erde.3 Doch 
sie vermochten den 
Himmel nur zu öff-
nen, weil sie dem 
irdischen Leben die-
jenige Gestalt verlie-
hen, die die Chance 
bot, den Himmel tat-
sächlich zu erschlie-
ßen. Trainiert als 
„Virtuosen“ des Glau-
bens und – in Verall-
gemeinerung gesagt 
– der weltablehnen-
den Askese, stellten 
Frauen und Männer, 
die im Streben nach 
Selbstheiligung und 
Vervollkommnung 
der Seele die Welt ver- 

1 * Die Vortragsfassung ist beibehalten worden. Die Anmerkungen um-
fassen nur die nötigsten Belege und Verweise. Max Weber, Wirtschaft 
und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, Tübingen 
51972, S. 327 und passim.

2 Vgl. Moses Johannes Hamm: Die spirituellen Grundlagen der evangeli-
schen Räte. Zur theologischen Bedeutung einer Lebensform, Heiligen-
kreuz 2017.

3 Siehe in breit gefasstem Überblick Gert melville, Die Welt der mittel-
alterlichen Klöster: Geschichte und Lebensformen, München 2012.

ließen, um sich in eine asketische Gemeinschaft zu begeben, 
eine Elite auch im Umgang mit den pragmatischen Dingen 
des Lebens dar. Denn diese bildeten die grundlegende Vo-
raussetzung für die spirituelle Perfektionierung. In Gestalt 
gemeinschaftlichen religiösen Lebens konnten sich somit 
wesentliche Bedürfnisse der laikalen Gesellschaft kristalli-
sieren: Bei Investitionen ebenso der Frömmigkeit wie des 
weltlichen Betriebes von Wirtschaft und Politik gewährleis-
teten Klöster eine sichere Anlageform. Organisationsbezo-
gene Normen religiöser Kommunitäten waren zwar an jener 
alienatio a saeculo (Entfremdung vom Weltlichen) orientiert, 
sie regelten dennoch die irdische, die materielle, die mensch-
lich noch unvollkommene Seite der spirituellen Perfektionie-
rung. „Le monastère est en même temps la cellule d‘une cité 
terrestre“, pointierte Marie-Dominique Chenu.4

Diese Vorüberlegungen sind angebracht, denn die Reli-
giosen sind nicht so klar einzuordnende Glieder der Kirche 
– gerade im Zusammenhang von der damaligen Kirchen-
reform und dem Investiturstreit, also bei Zielsetzungen, 
die zum einen eine grundlegende Besserung der morali-
schen Disziplin namentlich des Klerus und zum anderen 
die Unabhängigkeit der Kirche von den Laien herbeizufüh-
ren suchte – wenn man das in Verdichtung erst mal so sa-
gen darf.

Der Kirchenlehrer Augustinus hat schon in der Spätan-
tike eine Gliederung der Christen in drei Gruppen ent-
worfen,5 bei der die Religiosen eine gesonderte Position 

4 Marie-Dominique CHenu, La théologie au XIIe siècle, Paris 21966, 
S. 230.

5 Siehe Otto G. Oexle, ‚Tria genera hominum‘. Zur Geschichte eines 
Deutungsschema der sozialen Wirklichkeit in Antike und Mittelalter, 
in: Institutionen, Kultur und Gesellschaft im Mittelalter. Festschrift 
für Josef Fleckenstein, hrsg. v. Lutz Fenske, Werner rösener, Thomas 
ZOtZ, Sigmaringen 1984, S. 483–550, hier S. 488–494.

Schlaglichter auf das traditionelle Mönchtum, die Eremiten und reformierten Kleriker 
von Gert Melville

Die „religiösen Virtuosen“ 
und die Kirchenreform

Kirchenreform  
und Investiturstreit

Vertiefung des Themas von Seite 52–64

Prof. Dr. Gert Melville, Professor em. für 
Mittelalterliche Geschichte an der Techni-
schen Universität Dresden
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einnahmen. Tria genera hominum (drei Arten von Men-
schen) sind durch Gottes Wille in die Welt gesetzt worden, 
wobei man typologisch dem Noe den Klerus, dem Job die 
Laien, und dem Daniel schließlich die Religiosen zuzurech-
nen habe, welche sich im Gegensatz zu den beiden Ersteren 
nicht in die Tumulte begaben, sondern mit innerer Ruhe 
Gott dienten und die – wie der Geschichtsschreiber Otto 
von Freising dann in der Mitte des 12. Jahrhunderts sagen 
sollte – „unberührt [blieben] von den […] jammervollen 
Wechselfällen des Weltenlaufes“6. 

Hier ging es nicht um eine Differenz gegenüber all je-
nen Christen, die nicht Religiose waren, sondern vor allem 
um die Abgrenzung zum Kleriker-
stand. In einer recht kämpferischen 
Abhandlung aus dem 12. Jahrhun-
dert ist dieser Aspekt auf den Punkt 
gebracht worden: Drei Dinge seien es 
– hieß es –, was ein Mensch gemäß 
seinem Stand Gott geben kann: etwas 
von seinem weltlichen Besitz, etwas 
von sich selbst und schließlich sich 
selbst ganz.7 Hier werden die beiden 
eben genannten Modelle kombiniert 
und das Dreifache mit dem Zweifa-
chen verbunden: erstens die Gabe 
der Laien und zweitens die Gabe des 
Klerus, da bei beiden die Gebote Got-
tes, die Praecepta Dei nicht überstie-
gen werden, und schließlich die Gabe 
des Mönchs, der auch die Ratschläge, die Consilia beachtet 
und der dabei eine vollständige Hinwendung (conversio) des 
Herzens zu Gott vollbringt.8

Diese Apologetik zeigt, dass es offensichtlich nicht ein-
fach war, christliche Ordnungsvorstellungen von hierarchi-
schen Funktionen und Ämtern des Priestertums mit einem 
Religiosentum in Einklang zu bringen. Eine klerikal-institu-
tionelle Kirche stand einer monastisch-pneumatischen Kir-
che gegenüber, die nicht Hierarchie, sondern die brüderliche 
Liebe ohne Einschränkung in den Vordergrund stellte, die 
das Gelübde (votum) statt der Ordination (Weihe), die Welt-
ablösung gegen Weltoffenheit, die Institution „Kloster“ mit 
dem Abt als Stellvertreter Christi sich zu Eigen rechnete – so 
ausdrücklich in der Regel Benedikts gefordert9 – und nicht 
die Institution „Diözese“ mit einem Bischof als Nachfolger 
der von Christus eingesetzten Apostel. Diesem Sachverhalt 
tat es keinen Abbruch, dass seit der Karolingerzeit die meis-

6 Otto Bischof von Freising, Chronik oder Die Geschichte der zwei Staa-
ten, hrsg. v. Walther lammers, Darmstadt 1960, S. 567.

7 Tractatus de professione monachorum ex ms. codice Bigotiano ante 
annos 500 exarato, ed. by Edmond martène, De antiquis Ecclesiae Ri-
tibus IV, De monachorum ritibus 1–5, Antwerpen 1738, Sp. 474 D.

8 Vgl. Gert melville, „Conversio“ und die Legitimation individueller 
Entscheidung. Beobachtungen zu den religiösen Gemeinschaften des 
Mittelalters, in: Religion und Entscheiden. Historische und kulturwis-
senschaftliche Perspektiven, hrsg. v. Wolfram DreWs, Ulrich PFister / 
Martina Wagner-egelHaaF, Würzburg 2018, S. 39–60.

9 Die Benediktsregel, lateinisch / deutsch, hrsg. im Auftrag der Salz-
burger Äbtekonferenz, Beuron1992, S. 75 (Kap. 2, 2). Siehe zu dieser 
fundamentalen Regel Adalbert De vOgüé, Die Regula Benedicti. Theo-
logisch-spiritueller Kommentar, St. Ottilien 1986.

ten Mönche auch zu Priestern geweiht wurden, denn dies 
diente üblicherweise dem internen Servitium Dei, nicht der 
Seelsorge.

Aber gerade aufgrund dieser gesonderten Position in der 
Kirche kamen dem Religiosentum, einzelnen religiösen Ge-
meinschaften wie auch größeren, halb Europa umgreifen-
den Verbänden und Orden ganz ausgeprägte Rollen in dem 
hier nun thematisierten Kampf der Römischen Kirche um 
innere Reform und äußere Unabhängigkeit zu. Die Kirche 
hatte sich in den vergangenen Jahrhunderten manchmal bis 
zur Unkenntlichkeit der eigenen Identität unter der Kon-
kurrenz einer ebenso sakral verstandenen weltlichen Herr-

schaft gebeugt, zeigte sich nun aber 
wie Phönix aus der Asche emporstei-
gend mit dem Ziel der libertas eccle-
siae, der Freiheit der Kirche, welche 
die Klammer säkularer Gewalt ab-
schütteln würde – und sei es durch 
einen Bruch mit den wesentlichen 
Linien der eingelebten Ordnung und 
einer fast experimentellen Suche nach 
neuen Vermittlungen des Glaubens.10

Bei diesem Prozess traten Religio-
sentum und Amtskirche – gerade weil 
jenes nicht vollends in der hierarchi-
schen Struktur der Kirche aufging 
– in ein sich wechselseitig beeinflus-
sendes Verhältnis von prinzipieller 
Tragweite ein. Dabei handelte es sich 

um drei Varianten. Variante 1: das traditionelle Mönchtum, 
das dort, wo es noch in voller Blüte stand, viel von dem, 
was die Kirche zu erreichen suchte, selbst schon errungen 
hatte. Variante 2: ein eremitisches Religiosentum, das sich 
in neuer Form und Zielsetzung, die sich teilweise von her-
kömmlichen Normen der Kirche separierten, ausgestaltete 
als spirituelle Antwort auf die Verunsicherungen, die die Re-
formarbeit in jener Zeit hervorgerufen hatte. Variante 3: das 
Religiosentum reformierter Kleriker, also der Regularkano-
niker, die sich mit Hilfe von Papsttum und großen Teilen 
des Episkopats ganz neu konstituierte, um eine wirkungs-
volle Truppe zu bilden im Kampf der Kirche um ein neues 
Ansehen.

Mir wird es nun um eine genauere Beschreibung und Ana-
lyse dieser drei Varianten gehen, um dann zu beleuchten, 
welchen Einfluss diese darauf hatten, dass aus jener Kirchen-
reform tatsächlich eine der entscheidenden, vielleicht sogar 
die entscheidende Wende des Mittelalters geworden war.

Variante 1: Das traditionelle Mönchtum

Die Wurzeln des Religiosentums11 liegen bekanntlich bei je-
nen Eremiten und Eremitinnen, die in der Spätantike ihren 
Gemeinden entflohen, um Gott in der Einsamkeit der Wüste 
näherzukommen. Schon bald – noch im ersten Viertel des 
4. Jahrhunderts – entstanden ebenfalls im Orient unter der 

10 Vgl. die klassische Untersuchung von Gerd tellenbaCH, Libertas. Kir-
che und Weltordnung im Zeitalter des Investiturstreites, Stuttgart 1936.

11 Vgl. zu Folgendem im Überblick melville, Welt (wie Anm. 2), 
S. 13–30. 

Eine klerikal-institutionelle 
Kirche stand einer monas-
tisch-pneumatischen Kirche 
gegenüber, die nicht Hierar-
chie, sondern die brüderliche 
Liebe ohne Einschränkung in 
den Vordergrund stellte, die 
das Gelübde (votum) statt 
der Ordination (Weihe) sich 
zu Eigen rechnete.
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Ägide des Pachomius, dann unter Basilius die ersten klöster-
lichen Gemeinschaften von Männern sowie von Frauen. In 
Nordafrika vereinigte Augustinus und sein Schüler Alypius 
Priester ihrer Bistümer nach dem Vorbild der Jerusalemer 
Urgemeinde und gaben ihnen jeweils eine Regel. Auch für 
fromme Frauen geschah dies. In Europa aber sprossen zwi-
schen dem späten 4. und dem 7. Jahrhundert eine Fülle von 
monastischen Regeln empor. Cassian, Caesarius von Arles, 
Columban, Isidor von Sevilla, aber auch ein Marcarius von 
Lérins, ein Gregor von Tours, ein Ferreolus von Uzés oder 
ein Fructuosus von Braga, um nur einige zu nennen. 

In diesem Kreis befand sich auch der größte und wir-
kungskräftigste aller mönchischen Autoren von Regeln: Be-
nedikt von Nursia, gestorben um 547, zunächst vergessen, 
dann von Gregor dem Großen als Person wiederentdeckt, 
wobei seine verschollene Regel bis circa 625 warten musste, 
um erneut und dann bleibend in Gebrauch zu sein.12 Nach 
einer kurzen Zeit der Mischregeln (vor allem aus jener des 
Columban und des Benedikt bestehend), setzte sich die Re-
gel Benedikts ab der Karolingerzeit nach und nach durch, 
bis sie den Status der einzigen Regel in Europa überhaupt 
(sehen wir von der Basiliusregel in Süditalien und Sizilien 
ab) erreicht hatte. 

Das 10. und 11. Jahrhundert war der Höhepunkt des Be-
nediktinertums.13 Mit seinen letztendlich kaum zählbaren 
einzelnen Abteien, darunter vor allem Montecassino, war es 
Cluny, das sich mit ihren letztendlich hunderten Töchterklös-
tern zur einer ecclesia (einer Kirche), wie es hieß, ausformte, 
die als Mönchskirche dann unter ihren großen Äbten Odilo 
und Hugo durchaus einen selbstbewussten Stand neben der 
ecclesia romana des Klerus und des Episkopats hatte.14 Das 
Benediktinertum von Cluny (gegründet 910) war dann durch 
seinen adeligen Stifter Wilhelm von Aquitanien von Verstri-
ckungen weitestgehend freigesetzt worden. Aus Liebe zu Gott 
– hieß es in seiner Gründungsurkunde – und zur Stärkung 
des Bestandes und der Unversehrtheit der katholischen Reli-
gion habe er das Kloster eingerichtet. In einem Atemzug mit 
der Gewährung einer künftig autokephalen Abtswahl gemäß 
der Regel des Heiligen Benedikts legte er fest, dass das Kloster 
ab sofort frei sei vom Joch jeglicher weltlichen Gewalt (cujus-
libet terrenae potestatis jugo) – einschließlich der seiner eige-
nen Familie. Gleichzeitig übergab er die Neugründung mit 
allem materiellen Zubehör den Aposteln Petrus und Paulus 
zur eigenen Herrschaft (propria dominatio) und beschwor 
den Papst als künftigen Schützer und Verteidiger (tutor et de-
fensor) der Abtei, durch seine kanonische und apostolische 
Autorität alle zu exkommunizieren, die sich an den Gütern 
Clunys vergriffen. 

Nachdem dann 931 von Papst Johannes XI. diese Über-
tragung sowie die Freiheit von jeglicher weltlichen Herr-
schaft bestätigt worden war und darüber hinaus das Kloster 
herausgelöst wurde aus der bischöflichen Kontroll- und 

12 Vgl. ebd., S. 31–52. Zu den Benediktinern siehe auch Mirko brei-
tenstein, Die Benediktiner. Geschichte, Lebensformen, Spiritualität, 
München 2019.

13 Vgl. zu Folgendem ebd., S. 53–76.
14 Zu Cluny siehe ausführlich Joachim WOllasCH, Cluny - „Licht der 

Welt“. Aufstieg und Niedergang der klösterlichen Gemeinschaft, Düs-
seldorf 2001.

Jurisdiktionsgewalt (Exemption), vermochte Cluny ihm 
übergebene oder selbst gegründete Häuser zu einem Ver-
band (mit Zugehörigkeiten auf der iberischen Halbin-
sel, in Frankreich, England, Italien und in den westlichen 
Grenzregionen des Deutschen Reiches) von Abteien und 
Prioraten bzw. Filiationsgruppen von Prioraten zusammen-
zuschließen, welcher unter der monarchischen Leitung des 
Abtes von Cluny stand und gleichsam als ein „dislozierter 
Großkonvent“ verstanden werden konnte. 

Cluny entwickelte sich nicht zuletzt durch einen regen Ex-
port seiner Gebräuche, also seiner Consuetudines zum füh-
renden Reformzentrum des Mönchtums mit Ausstrahlung 
auch auf Klöster, die nicht seinem Verband angehörten (z. B. 
Gorze, Farfa, Hirsau usw.). Cluny band zudem den Adel in 
eine faktische Schützer- und Schenkerrolle bei gleichzeiti-
gem Angebot eines umfassenden Gebetsgedächtnisses ein. 
Aufgrund des damit erworbenen Renommees war es füh-
rend an der Gottesfriedensbewegung15 beteiligt sowie an der 
infrastrukturellen Sicherung der Santiago-Wallfahrt.

Unter Zurückdrängung der körperlichen Arbeit entwi-
ckelte es eine weit über die Regel hinausgehende Steigerung 
und Prachtentfaltung der Liturgie sowie des Chorgebets 
zum Ruhme Gottes, die dann einhergingen mit einer Monu-
mentalität des Kirchenbaus. Somit konnte sich Cluny wäh-
rend seiner Hochblüte an der Wende im 11. Jahrhundert 
(unter Abt Odilo und Hugo I.) als eine überaus selbstbe-
wusste Mönchskirche (Cluniacensis ecclesia) innerhalb der 
Universalkirche verstehen, die ein unabhängiges Mönchtum 
vorlebte und damit nicht nur auf die gesamte monastische 
Welt ausstrahlte, sondern ebenfalls auf die großen weltli-
chen Mächte wie die kaiserlichen Dynastien der Ottonen 
und Salier oder wie das französische Königtum, dessen Ver-
treter Robert II. erleben musste, wie Odilo zynisch als „rex 
Odilo“ bezeichnet wurde.

Noch war das genannte augustinische Schema der drei 
Stände intakt, mehr noch: fand es sich glänzend bestätigt. Al-
lerdings bezog sich dies mehr auf den rechtlichen Status und 
auf die wirtschaftliche Prosperität der Klöster. Bei den Einzel-
abteien jenseits der großen Verbände traf dies nur in sehr be-
schränktem Maße auch auf die spirituelle Intensität zu.

Variante 2: Das eremitische Religiosentum

In der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts trat ein Para-
digmenwechsel in der westlichen Christenheit ein. Die 
 vehementen, auch in der Öffentlichkeit geführten Diskurse 
der Gregorianischen Kirchenreform um die sittliche Qua-
lität des Klerus, aber auch partiell des Mönchtums riefen 
verbreitet Verunsicherungen und Zweifel an der Erlangung 
des Heils durch die bestehenden Institutionen hervor.16 
Die Folge war der Ruf nach einer neuen, wesentlich stär-
ker verinnerlicht gelebten Religiosität, deren nunmehr wie-
der entdeckter Prüfstein das individuelle Gewissen17 war 

15 Siehe Hartmut HOFFmann, Gottesfriede und Treuga Dei, Stuttgart 1964.
16 Vgl. Herbert grunDmann, Religiöse Bewegungen im Mittelalter, 

Darmstadt 21961 (Nachdruck 1977), S. 14.
17 Siehe Mirko breitenstein, Die Verfügbarkeit der Transzendenz: Das 

Gewissen der Mönche als Heilsgarant, in: Innovationen durch Deuten 
und Gestalten: Klöster im Mittelalter zwischen Jenseits und Welt, hrsg. 
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und ein hohes Maß auch an Selbstverantwortung eröffnete. 
Der Eremit und später auch Kardinal Petrus Damiani war 
um die Mitte des 11. Jahrhunderts einer der ersten, die den 
Ort eines wahren Klosters umrissen, welches in der indi-
viduellen Seele – im paulinischen Sinne den gewünschten 
Wohnort des Heiligen Geistes – zu errichten sei.18 Ein Bene-
diktinerabt wie Guibert de Nogent beschrieb im Rückblick 
auf das 11. Jahrhundert als einer der ersten, wie die früher 
so fruchtbare Zeit der Klöster nunmehr auch vielfach am 
Dahinschwinden sei – um nur zwei berühmte Autoren zu 
nennen, die es verstanden haben, die Sache schon sehr früh 
auf den Punkt zu bringen.19 

Eine alte, jetzt allerdings erneuerte Weise des vollkom-
menen religiösen Lebens zeichnete sich ab – die vita eremi-
tica – und sie schwoll vor allem in Frankreich und Italien 
rasch zur gewaltigen Bewegung an.20 Nicht mehr im bene-
diktinischen Mönchtum, sondern im Leben der antiken 
Wüstenväter fand sie ihr Modell. Dadurch aber machte sie 
das augustinische Schema zumindest erweiterungsbedürf-
tig. Denn Eremitentum verstand man während der un-
mittelbar vorausgegangenen Jahrhunderte vornehmlich 
im Sinne der Regel Benedikts, Kapitel 1, 1–5, als Vollen-
dung der klösterlichen schola. Nun aber lehnte man – wie 
z. B. bei Stephan von Muret, dem Initiator der Grandmon-
tenser – alle früheren Regeln ab und strebte in der ver-
borgenen Waldwüste ein Leben ausschließlich nach dem 
Evangelium an. Erst nach dem Tode Stephans werden seine 
Jünger darangehen, selbst eine Regel nach seinen vermit-
telten Verhaltensnormen zu schreiben und sie „Regula 
Stephani“ nennen.21 In der Frühzeit der meisten eremiti-
schen Gruppierungen verhielt es sich ähnlich. Man besaß 
deutliche Vorstellungen von einem Handeln, das zur re-
ligiösen Perfektionierung führen konnte und dessen Ele-
mente in nahezu allen Fällen von einem charismatischen 
Führer vorgelebt wurden, aber man lebte zunächst ohne 
eine schriftlich fixierte Regel, denn es galten und reich-
ten das Wort und die Tat des Meisters. Erst in einer späte-
ren Phase suchte man die Kodifizierung der Normen. So 
schrieb Guigo, fünfter Prior der Grande Chartreuse, die 
Consuetudines der Kartäuser in Form von Statuten auf. 
Analog handelte der höchst erfolgreiche Wanderprediger 
Robert von Arbrissel für seine Gemeinschaft in Fontev-

v. Gert melville, Bernd sCHneiDmüller, Stefan WeinFurter, Regens-
burg 2014, S. 37–56.

18 Siehe Kurt reinDel, Die Briefe des Petrus Damiani, München 1998, 
S. 36 [Brief 94] (Monumenta Germaniae Historica : Epistolae 2, Die 
Briefe der deutschen Kaiserzeit 4, 3).

19 Guibert von Nogent, Monodiae – ‚Einzelgesänge‘. Bekenntnisse und 
Memoiren eines Abtes aus Nordfrankreich. Erster Teilband, hrsg. und 
übersetzt von Reinold kaiser und Anne liebe. Freiburg, Basel, Wien 
2019, S. 168–174.

20 Vgl. Henrietta leyser, Hermits and the New Monasticism. A Study of 
Religious Communities in Western Europa, 1000–1150, London 1984; 
André vauCHeZ (Hrsg,), Ermites de France et d’Italie (XIe-XIIe siècle), 
2 Bde., Rom 2003; melville, Welt (wie Anm. 2), S. 84–110.

21 Siehe im Detail Gert melville, Von der Regula regularum zur Stephans-
regel. Der normative Sonderweg der Grandmontenser bei der Auffäche-
rung der vita religiosa im 12. Jahrhundert, in: Hagen keller, Franz 
neiske (Hrsg.), Vom Kloster zum Klosterverband. Das Werkzeug der 
Schriftlichkeit, München 1997, S. 342–363.

raud – um nur zwei Beispiele zu nennen.22 Übernahmen 
der Benediktsregel blieben die Ausnahme. Der Unter-
schied zwischen einem religiös verinnerlichten Leben in 
der Freiheit des Heiligen Geistes gemäß Paulus, 2. Korin-
ther 3, 17 „Wo der Geist des Herrn, dort die Freiheit“, wie 
gerade auch vonseiten der Eremiten immer wieder betont 
wurde,23 und einem klösterlichen Leben mit strengen Ri-
tualen und formal gefassten Normen erschien zu groß. 
Hinzukam, dass eremitische Gemeinschaften benedikti-
nischen Konventen durchaus kritisch gegenüberstanden, 
wie der schon genannte Guibert von Nogent berichtete, wie 
zum Beispiel Stephan von Muret seine Novizen warnte vor 
der irdischen Verwobenheit traditioneller Klöster,24 oder 
wie zum Beispiel um 1100 der Eremit Rainaldus in der 
Schrift De vita monachorum den Benediktinern vorwarf, 
sie mögen zwar den äußerlichen claustrales observantiae 
(klösterlicher Gewohnheiten) Genüge leisten, die eigentli-
chen Gebote des Herrn aber ließen sie nicht in das Innere 
ihrer Seele dringen.25 

Nicht zu Unrecht spricht man heute von einer „Krise 
des Mönchtums“26 in jener Zeit, als das Monopol der Be-
nediktsregel zerbrach und – um das allegorische Bild des 
Augustinus noch einmal aufzugreifen – sich im Sektor des 
Daniel weitere, nunmehr eremitische Formen einniste-
ten, die Zönobitentum ganz anders verstanden, nämlich 
weltabgewandter, kontemplativer und zugleich spontaner, 
stärker auf das Innere des Menschen ausgerichtet und da-
mit für viele Christen, die den wahren Glauben suchten, 
auch authentischer.

Am Wechsel vom 11. und 12. Jahrhundert und immer 
noch mitten im Investiturstreit und in der noch keines-
wegs beigelegten Kirchenreform bahnte sich jedoch bereits 
eine entscheidende Wende hinsichtlich der Geschichte der 
Religiosen an – und sie wird speziell dem Problem der 
organisatorischen Gestaltungsfreiheit in bislang nicht ge-
ahntem Maße eine besondere Bedeutung geben: Mit den 
Zisterziensern, die ursprünglich der neuen eremitischen 
Bewegung entstammten, aber auf einem strikten, wörtli-

22 Guigues Ier, prieur de Chartreuse. Coutumes de Chartreuse. Introduc-
tion, texte critique, traduction et notes par un Chartreux [laPOrte], Pa-
ris 1984, S. 147–295; Les statuts de Fontevraud. Les statuts originaux, 
in: Les deux vies de Robert d‘Arbrissel, fondateur de Fontevraud: lé-
gendes, écrits et témoignages ; édition des sources avec introductions 
et traductions françaises, hrsg. von Jacques Dalarun, Turnhout 2006, 
S. 388–405.

23 Vgl. Gert melville, „Dove c’è lo Spirito del Signore, lì è la libertà“. 
Aspetti del trascendimento istituzionale medievale, in: Libertas, se-
coli X-XIII, Atti del Convegno Internazionale Brescia, 14–16 settembre 
2017, hrsg. v. Nicolangelo D‘aCuntO und Elisabetta FiliPPini, Mailand 
2019, S. 67–85.

24 Liber de doctrina uel Liber sententiarum sev rationvm beati viri 
Stephani primi patris religionis Grandimontis, in: Scriptores ordinis 
Grandimontenses, hrsg. von Jean beCquet (Corpus Christianorum. 
Continuatio Mediaeualis 8), Turnhoult 1968, S. 6.

25 Vgl. Gert melville, „In privatis locis proprio jure vivere“. Zu Diskur-
sen des frühen 12. Jahrhunderts um religiöse Eigenbestimmung oder 
institutionelle Einbindung, in: Ders., Frommer Eifer und methodischer 
Betrieb. Beiträge zum mittelalterlichen Mönchtum, hrsg. v. Cristina 
anDenna und Mirko breitenstein, Köln 2014, S. 33–48.

26 Siehe John H. van engen, The „Crisis of Cenobitism“ Reconsidered. 
Benedictine Monasticism in the Year 1030–1150, in: Speculum 61 
(1986), S. 269–304.
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chen Festhalten an der Benediktsregel bestanden, erwuchs 
in jener Zeit eine völlig neue Form des Religiosentums.27 
1098 zog ein Teil des eremitisch gegründeten Konventes 
von Molesme mit ihrem Abt Robert in eine Einöde na-
mens Cistercium bei Dijon und gründeten dort ein Kloster 
mit dem programmatischen Namen novum monasterium 
(„Neukloster“). Sie beriefen sich auf die Freiheit des Hei-
ligen Geistes28 – und sie waren nicht die ersten, die das 
damals taten –, um ein Kloster einzurichten, wo sie ihr 
Gelübde über strikte Armut einhalten konnten. Ihre Hoff-
nung, die sie letztlich nicht trog, richtete sich auf weitere 
Klostergründungen, die sie in ganz neuer Weise gleich-
berechtigt behandeln und sich in Liebe künftig verbun-
den wissen wollten. 1115 bis 1119 
schrieben sie den ersten Verfas-
sungstext des Mittelalters, die Carta 
Caritatis29, in der sie die neue Or-
ganisationsstruktur festschrieben. 
Möglich war dies nur, weil sie die 
Form eines prospektiven Rechts, ei-
nes Rechts mit hypothetisch-gene-
rellen Rechtsätzen30, einführten und 
damit ein gestaltungsoffenes Nor-
mensystem schufen. Auch hierin 
beriefen sie sich auf die Hoheit des 
Heiligen Geistes: „Man darf auf kei-
nem Fall glauben, dass unser heiliger 
Orden eine Erfindung (adinventio) 
von Menschen ist: Sie ist wahrlich 
durch die Unterweisung des Heili-
gen Geistes uns übergeben worden“. hieß es31. Trotz ihrer 
Klosterflucht, trotz ihres Freiheitsbewusstseins gab es kein 
Abweichen vom Glauben – im Gegenteil, sie fühlten sich 
konform mit dem Heiligen Geist, der sich zwar über gel-
tendes Kirchrecht hinwegsetzen ließ, nicht jedoch über ein 
durchaus selbstbewusstes Vertrauen in Gott.

Variante 3: Das Religiosentum reformierter Kleriker

Die Amtskirche bedurfte jener Zeloten, die das christliche 
Leben gleichsam von unten radikal reformieren wollten, 
weil sie in jenem Moment selbst radikale Reformen an-
strebte. Auf eben diesen Bedarf war schon jener Wunsch 
zurückgegangen, die charismatisch geleiteten und in vie-
lerlei Hinsicht an der Schwelle zur Heterodoxie stehenden 

27 Vgl. Immo eberl, Die Zisterzienser. Geschichte eines europäischen 
Ordens, Stuttgart 2002; Franz J. Felten und Werner rösener (Hrsg.), 
Norm und Realität. Kontinuität und Wandel der Zisterzienser im Mit-
telalter, Berlin [u.a.] 2009; Gert melville, Die Welt (wie Anm. 2),  
S. 123–141; Jörg Oberste, Die Zisterzienser, Stuttgart 2014.

28 Vgl. melville, Dove c’è lo Spirito (wie Anm. 23).
29 Verwiesen wird auf die älteste Fassung (päpstlich bestätigt im Jahre 

1119): Carta Caritatis Prior, Lateinisch/deutsch in Hildegard brem / 
Alberich Martin altermatt (Hrsg.), Einmütig in der Liebe. Die frü-
hesten Quellentexte von Cîteaux – Antiquissimi textus Cistercienses, 
Langwaden 1998, S. 98–115.

30 Dazu Karl larenZ / Claus Wilhelm Canaris, Methodenlehre der 
Rechtswissenschaft, Berlin/Heidelberg 31995, S. 77.

31 Heinz Piesik (Hrsg,), Exordium Magnum Cisterciensi oder Bericht vom 
Anfang des Zisterzienserordens von Conradus, Mönch in Clairvaux, 
später in Eberbach und Abt dortselbst, Teil 1, Langwaden 2000, S. 91.

Gemeinschaften der Eremiten und Wanderprediger wieder 
in die Institutionalität der Kirche integriert zu sehen.32 Ge-
nau hier lag aber auch der Nutzen der aufkeimenden Be-
wegung sich neu definierender Kleriker. Sie konnten zum 
herausragenden Instrument der Kirchenreform werden 
– die allerdings nun nicht von unten, sondern von oben 
ausging. Eine erste Pflanzstätte hatte sie schon im Kloster 
Saint-Ruf bei Avignon gefunden, das aus Sehnsucht nach 
einem eremitischen Leben 1039 von Klerikern gegründet 
worden war.33

Doch analog zu den Verbänden der Eremiten und Wan-
derprediger konnte eine solche Option nur angestoßen 
werden, indem man sich nicht scheute, sich durchaus pole-

misch vom Bestehenden abzusetzen. 
Schon die von Papst Nikolaus II. ab-
gehaltene Lateransynode von 105934 
hatte unter der Wortführung Hilde-
brands, des späteren Papstes Gregor 
VII., herbe Vorwürfe gegen den la-
xen Umgang von Klerikergemein-
schaften, aber auch von Kanonissen 
mit Privatbesitz und den üppigen 
Lebenswandel formuliert. Scharf 
wurden die alten, von der Aachener 
Synode (816–819) gefassten Bestim-
mungen zum kanonikalen Leben 
kritisiert. Gefordert wurden Zusam-
menschlüsse von Klerikern zu mön-
chischen Gemeinschaften, die das 
apostolische Leben der Urgemeinde 

in Jerusalem zum Vorbild nahmen. Von dieser könne man 
in der Apostelgeschichte (4, 32) lesen, sie sei „ein Herz 
und eine Seele“ gewesen.35 Mit der Verwirklichung solcher 
Leitlinien glaubte man, einen erneuerten Klerikerstand zu 
schaffen, dessen Integrität und Frömmigkeit das Unab-
hängigkeitsstreben der Kirche auch im Erscheinungsbild 
legitimierte.

Dieser Anstoß war erfolgreich. Unbesehen von eremiti-
schen Anfängen, die durchaus noch eine lange Fortwirkung 
hatten, verlagerten sich die Schwerpunkte der Pflanzstät-
ten des regulierten Kanonikertums, der Regularkanoniker   
(wie man sie nannte) auf Domkapitel und mehr noch auf 
neu gegründete Niederlassungen, die „dicht bei den Men-
schen gesetzt wurden“, wie es hieß, und die somit dem 
apostolischen Auftrag in Form von Seelsorge nachkom-
men konnten.36 Gefördert wurden sie von Bischöfen, die 

32 Vgl. melville, Welt (wie Anm. 2), S. 110–113.
33 Siehe Ursula vOnes-liebenstein, Der Verband der Regularkanoniker 

von Saint-Ruf. Entstehung, Struktur und normative Grundlagen, in: 
Regula Sancti Augustini. Normative Grundlage differenter Verbände 
im Mittelalter, hrsg. v. Gert melville und Anne müller, Paring 2002, 
S. 49–104.

34 Vgl. die einschlägigen Passagen des Konzilstextes, ediert von Ludwig 
WeilanD, Nicolai II concilium lateranense, in: Monumenta Germaniae 
Historica, Constitutiones, Bd. I, Hannover 1893, p. 549.

35 Siehe dazu ausführlich Klaus sCHreiner, Ein Herz und eine Seele. 
Eine urchristliche Lebensform und ihrer Institutionalisierung im au-
gustinisch geprägten Mönchtum des hohen und späten Mittelalters, in: 
Regula Sancti Augustini (wie Anm. 33), S. 1–48.

36 Siehe dazu ausführlich Stefan WeinFurter, Salzburger Bistumsreform 

Schon die Lateransynode von 
1059 hatte unter der Wort-
führung Hildebrands, des 
späteren Papstes Gregor VII., 
herbe Vorwürfe gegen den 
laxen Umgang von Kleriker-
gemeinschaften, aber auch 
von Kanonissen mit Privatbe-
sitz und den üppigen Lebens-
wandel formuliert.
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vor Ort die Reform der Amtskirche im römischen Sinne 
unterstützten. Der Anstoß zu Gründungen kam vor allem 
im Deutschen Reich ebenfalls vom Adel, welcher die Unab-
hängigkeit suchte und seine gestifteten Häuser lieber dem 
Papst übereignete als der königlichen Gewalt. Die Initia-
tive ging gerade im 11. Jahrhundert aber oft noch direkt 
von Klerikern aus, von denen zumeist 
wenig überliefert ist und die nicht un-
bedingt die großen Charismatiker dar-
stellten – wie zum Beispiel jener sonst 
nahezu unbekannt gebliebene Adam, 
der südlich vom oberitalienischen No-
vara am Ort Mortara zu jener Zeit eine 
Kirche gründete und eine Gemein-
schaft von Klerikern um sich scharte. 
Damit war dort der Grundstein gelegt 
worden für einen durch das Papsttum 
stark geförderten großen Klosterver-
band von Regularkanonikern, der 
sich wie Cluny als „Kirche“, als eccle-
sia Mortariensis, bezeichnete.37

Überall in Europa bildeten sich 
Klerikergemeinschaften, die ein Le-
ben führten, wie es früher nur die 
Mönche getan hatten. Sie standen zwar nicht auf der 
Schwelle zwischen Rechtgläubigkeit und Häresie, wohl 
aber zwischen reaktionären, reformfeindlichen Kräften 
und der Avantgarde des Neuen. So war auch die Kleriker-
bewegung zunächst geprägt von der Suche nach dem bes-
ten Weg, vom Experiment, das Gefährdung und Rückfall 
ins Alte als Möglichkeit stets in sich trug.

Dies lässt sich an einer der Speerspitzen der Kirchenre-
form, an Bischof Altmann von Passau (1065–1091) deutlich 
zeigen.38 Er war ein überzeugter Anhänger des Reform-
papsttums, ein echter Anhänger Gregors VII., dem seine Di-
özesankleriker schwer zu schaffen machten, indem sie im 
Widerstand gegen das Verbot der Priesterehe verblieben. 
Altmann wagte nun ein solches Experiment: Er gründete 
bei seiner Bischofsstadt um 1067/73 ein klösterliches Stift 
mit dem Patrozinium Sankt Nikola, das er mit regulierten 
Klerikern besetzte. Damit war der Grundstein gelegt für eine 
zunächst außergewöhnliche Erfolgsgeschichte. 1071 refor-
mierte Altmann sein traditionsreiches Eigenkloster Sankt 
Florian bei Linz, 1073 wirkte er an der Gründung des Stif-
tes Rottenbuch im Pfaffenwinkel mit, das er mit Chorherren 
aus Sankt Nikola besetzte. Rottenbuch wurde zum Zentrum 
eines eigenen Reformkreises sowie zum Zufluchtsort vieler 
papsttreuer Kirchenmänner.

Letztlich aber war es Papst Urban II., der der jungen, 
schwach institutionalisierten Bewegung der Regularkano-
niker ein wirklich tragendes Fundament gab. Er schrieb 
im Jahre 1092 in eine (mittlerweile recht berühmte) Ur-

und Bischofspolitik im 12. Jahrhundert. der Erzbischof Konrad I. von 
Salzburg (1106 - 1147) und die Regularkanoniker, Köln 1975. Über-
blicke bei Melville, Welt (wie Anm. 2), S. 114–122.

37 Siehe Cristina anDenna, Mortariensis Ecclesia. Una congregazione di 
canonici regolari in Italia settentrionale tra XI e XII secolo, Münster 
2007.

38 Vgl. Gregor Martin leCHner, Sankt Altmann: Bischof von Passau. Le-
ben und Wirken, Göttweig 1991.

kunde für das Kloster Rottenbuch in Oberbayern, das da-
mals eines der bedeutendsten Zentren der Bewegung der 
Regularkanoniker im Süden des Deutschen Reiches war, 
das Verbot, – wie es wörtlich hieß – „unter dem Anreiz 
einer Erleichterung des Lebens oder unter dem Deck-
mantel strengerer Lebensform“ aus diesem Kloster „ohne 

Erlaubnis des Vorstehers und des gan-
zen Konvents auszutreten“.39 Zudem 
dürfen solche Personen von keinem 
Bischof oder Abt aufgenommen wer-
den. Dies fixierte die Regularkanoni-
ker zwischen den Säkularklerikern auf 
der einen Seite und den Mönchen auf 
der anderen und sicherte sie zugleich 
in dieser derartig unangreifbaren und 
eigenständigen Position ab. Hier liegt 
wohl die Antwort auf meine oben ge-
stellte Frage hinsichtlich der Aufspren-
gung des augustinischen Schemas und 
damit auch hinsichtlich der Schaffung 
einer spezifischen Identität der Regu-
larkanoniker. Jene Formulierung Ur-
bans II. leistete einem solchen Aufbau 
von Identität Vorschub. Sie wurde von 

ihm formularartig auf Häuser der Regularkanoniker in 
ganz Europa (unter anderem auch z. B. auf das schon er-
wähnte Saint-Ruf) angewandt und fand sogar ihren Platz 
in den führenden Rechtssammlungen jener Zeit (Ivos von 
Chartres und dann auch Gratians). 

Besonders auffällig war in diesem Zusammenhang, dass 
offensichtlich bis in die ersten Jahre des 12. Jahrhunderts hin-
ein die eben entstandenen Gemeinschaften der Regularkano-
niker wie auch die meisten der eremitischen Gruppierungen 
noch ohne schriftliche Regel lebten. Zwar war oftmals von ei-
ner regula beati Augustini, gemäß der sie angeblich lebten, die 
Rede, aber jeglicher Regeltext von Augustinus war seit Jahr-
hunderten verloren. Erst während der Jahre 1107/1108 lässt 
sich überhaupt zum ersten Mal der tatsächliche Gebrauch ei-
nes augustinischen Regeltextes nachweisen – nämlich in den 
Klöstern Springiersbach, Hamersleben (bei Halberstadt) und 
Saint-Victor in Paris.40 Es verhielt sich dabei aber nicht so, 
dass die Regularkanoniker wie viele Eremiten generell glaub-
ten, keiner Regel zu bedürfen, vielmehr verstanden sie es – 
dies wiederum analog zu den Eremiten –, zunächst nur mit 
einer Idee zu leben und diese im ideellen Sinne wie eine Re-
gel zu handhaben. In ihrem Falle waren es bekannte Äuße-
rungen des Augustinus über die Apostelgemeinde, verbunden 
mit dem Text der biblischen Apostelgeschichte, deren zentrale 
Aussage das Bekenntnis zum „ein Herz und eine Seele sein“ in 
der gelebten Form einer vita comunis war, wo alle Güter allen 
Mitgliedern gemeinsam sein sollten.

Eine solche Adaptation von Normen, die textlich nur auf 
ihre Leitideen reduziert waren, bot im Vergleich zur ela-

39 Siehe auch zu Folgendem im Detail Horst FuHrmann, Papst Urban II. 
und der Stand der Regularkanoniker, in: Ders., Papst Gregor VII. und 
das Zeitalter der Reform: Annäherungen an eine europäische Wende, 
hrsg. v. Martina Hartmann, Wiesbaden 2016, p. 226–266.

40 Vgl. WeinFurter, Salzburger Bistumsreform (wie Anm. 36), 
S. 235–240.
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Exegese durch eine reflek-
tierte Praxis des Lebens.
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borierten Benediktsregel kaum Orientierungen im Detail 
und verlangte deshalb eine intensive Exegese durch eine 
reflektierte Praxis des Lebens. Sie war jedoch nur erreich-
bar – wie wir es schon bei den Eremiten sahen – mittels 
der Stärke eines individuell verinnerlichten Glaubens – sei 
er durch einen Charismatiker unterstützt oder nicht. Von 
der Wichtigkeit dieses Aspektes zeugt die Fülle an parä-
netischen Texten, die gewissermaßen eine kontinuierliche 
conversio in den einzelnen Individuen zu erzeugen such-
ten – und dies generell ohne Bezug auf eine bestimmte Re-
gel.41 In jener Zeit sind sie erstmals mit großer Verbreitung 
angefertigt worden und kursierten insbesondere in kano-
nikalen und eremitischen Gemeinschaften, einschließlich 
zisterziensischen.

Zusammenfassung

Die Struktur dieser Abgrenzungskonflikte, die schon im 
11. Jahrhundert begannen und weit ins 12. Jahrhundert 
fortgeführt worden sind, gleicht frappierend jener, die – 
wie wir sahen – auch weitverbreitet das Verhältnis zwi-
schen Eremiten und Mönchen bestimmten. Sowohl hier 
wie dort ging es, wenn auch von unterschiedlicher Rich-
tung her, um ein Hineindringen in den Sektor des Mo-
nastischen und um ein Bezweifeln der Monopolstellung 
des Benediktinischen (mit Ausnahme seitens der Zister-
zienser). Es war eine Auseinandersetzung zwischen Al-
tem, Eingewurzeltem, und Neuem, Wurzel Schlagendem, 
um die metaphorische Ausdrucksweise aus dem damali-
gen Schrifttum aufzugreifen.42 Denn noch herrschten im 
späten 11. Jahrhundert zwangsläufig ebenso im Eremiten-
tum wie in der vita canonica ungefestigte Verhältnisse, gab 
es in großen Teilen noch labile Identitäten, die sich mehr 
noch im Flusse als schon im Zustand institutioneller Per-
severanz befanden. Erkennbar war dies mancherorts zum 
Beispiel anhand eines anfänglichen Schwankens zwischen 
eremitischen oder kanonikalem Leben bzw. an Versuchen, 
beides miteinander zu verbinden, nachdem man die Foren 
der Welt verlassen und sich an einen Ort einsamer Ab-
geschlossenheit zurückgezogen hatte. Die anfänglichen 
Gemeinschaften von Saint-Ruf oder zum Beispiel auch 
Springiersbach in der Pfalz könnten als signifikante Fälle 
unter vielen genannt werden. Ein Indiz für ein durchaus 
noch unfestes Bild äußerlicher Zugehörigkeiten, die beob-
achtende Zeitgenossen noch nicht eindeutig zu bestimmen 
vermochten, ist auch die eindringliche Warnung des Orde-
ricus Vitalis, eines sorgfältig seine Zeit beobachtenden Be-
nediktiners, vor der großen Zahl von weit und breit schwer 
zu entlarvenden religiösen Heuchlern.43

41 Siehe Mirko breitenstein, Der Transfer paränetischer Inhalte inner-
halb und zwischen Orden, in: Die Ordnung der Kommunikation und 
die Kommunikation der Ordnungen im mittelalterlichen Europa, Bd. 
1: Netzwerke: Klöster und Orden im 12. und 13. Jahrhundert, hrsg. 
v. Cristina anDenna, Klaus Herbers, Gert melville, Stuttgart 2012, 
S. 37–53.

42 Zur Terminologie siehe grundlegend Johannes sPörl, Das Alte und das 
Neue im Mittelalter, in: Historisches Jahrbuch 50 (1930), S. 297–341, 
498–524.

43 Siehe Marjorie CHibnall (Hrsg.) The Ecclesiastical History of Orderic 
Vitalis, Bd. 4, Oxford 1973, S. 312.

In dieser sehr bewegten Epoche des Religiosentums 
konnten wir dennoch drei Formen in den Fokus nehmen: 
die klassischen Mönche in cluniazensischer Ausformung, 
die „neuen“ Eremiten und die Regularkanoniker. Alle drei 
standen tatsächlich in einem jeweils ganz eigenen Wech-
selverhältnis zur Kirchenreform jener Zeit. 

Die Cluniazenser führten eine in sich noch gefestigte 
Mönchskirche von höchstem Renommee vor, die dem 
Papsttum auch im Investiturstreit mit dem Kaiser, der Pa-
tenkind des Abtes Hugo war, eine zuverlässige Stütze be-
deutete.44 Die Anwesenheit ihres Abtes Hugo in Canossa 
spricht für sich. Vor allem aber wies Cluny eine Freiheit 
vor, die den römischen Reformern ein Muster darstellen 
konnte. Ein konkretes Modell für die Reform aber war 
Cluny nicht, allenfalls wirkte die durch Cluny vermittelte 
Erfahrung von Freiheit bei einigen Biographien der Re-
former nach. Man sollte auch nicht übersehen, dass Cluny 
letztendlich einer der Verlierer der Umwälzungen in der 
westlichen Christenheit war. Cluny bedurfte der Harmonie 
zwischen weltlicher und geistlicher Macht als ein Funda-
ment der göttlichen Ordnung. Nach dem Tode Hugos be-
gann – trotz des großen Petrus Venerabilis – der langsame 
Übergang hin zu einem „Cluny après Cluny“.45

Die Eremiten waren die eigentlichen Gewinner. Sie wa-
ren nach ihrer eigenen Überzeugung vom Heiligen Geist 
durchweht und damit auf den Weg der Freiheit sowohl zu 
Gott wie auch zu sich. Obgleich sich erhebend aus einer 
tiefen Verunsicherung, begründeten sie ganz aus dem In-
neren ihre Seele, aus einem claustrum animae heraus, ein 
neues und starkes Religiosentum, das innovative, ja expe-
rimentelle Formen religiösen Lebens schuf, deren Ratio-
nalität seinen Fortbestand sicherte und sogar zur Reform 
des althergebrachten Mönchtums führen konnte. Auch das 
„Cluny après Cluny“ nahm dann wesentliche Ordnungs-
elemente der Zisterzienser an. Die Eremiten waren sowohl 
die Nutznießer der Kirchenreform als in vielem auch deren 
spiritueller Motor.

Die Regularkanoniker deckten einen dringlichen Be-
darf der Kirchenreform ab. Sie stellten das neue Personal 
an Klerikern dar, das den religiös-sittlichen Kriterien ent-
sprach. ‚Vermönchte‘ Kleriker war eine stupende Lösung, 
die noch dadurch sublimiert wurde, als die Anfänge der 
Kirchengemeinschaft damit in Verbindung gebracht wurde 
und eine heilsgeschichtliche Legitimation gewonnen war. 
Dass sie im Ganzen nicht den totalen Erfolg brachte, lag 
vielleicht an der wirklichkeitsnahen Stärke jenes augusti-
nischen Dreier-Schema, das eine strikte Tennung von cle-
ricus und monachus festgeschrieben hatte.

Summa summarum aber kann man wohl mit Berechti-
gung sagen, dass die Geschichte der Kirchenreform ohne 
den Einbezug der Religiosen nicht rekonstruierbar ist.  

44 Zu Hugo I., Abt v. Cluny siehe Armin kOHnle, Abt Hugo von Cluny 
1049–1109, Sigmaringen 1993.

45 Siehe zu Cluny im 13. Jahrhundert Gert melville, Cluny après „Cluny“. 
Le treizième siècle: un champ de recherches, in: Francia 17, 1 (1990), 
S. 91–124.
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D rei Zitate möchte ich an den Anfang meines Vor-
trages stellen. „Opposition ist Mist. Lasst das die 
anderen machen – wir wollen regieren.“ – „Es ist 
besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.“ 

–1 „Gott zu dienen, bedeutet regieren.“ Drei Zitate, drei völ-
lig unterschiedliche Aussagen. Die beiden ersten kennen Sie 
vermutlich. Das erste stammt von einem SPD-Vorsitzenden 
im Jahr 2004,2 das andere von einem FDP-Vorsitzenden des 
Jahres 2017.3 Bei aller Gegensätzlichkeit haben diese beiden 
Politikerzitate etwas gemeinsam: Das Regieren ist etwas, das 
man tun oder auch lassen kann. Natürlich auch etwas, was 
andere nicht so gut könnten wie man selbst, aber: Prinzipi-
ell hat man keinen Anspruch darauf – und schon gar keinen 
göttlichen Auftrag dazu.

Die Präambel des Grundgesetzes verweist zwar auf eine 
allgemeine Verantwortung vor Gott, doch bezieht sich der 
Passus nicht auf konkretes obrigkeitliches Handeln in der 
Gegenwart. Der Eid der Kanzler und Ministerinnen, soweit 
überhaupt noch mit religiöser Formel gesprochen, enthält 
zwar eine kurze Bitte um Gottes Beistand, aber natürlich 
kein Gelöbnis, Gottes Wille erfüllen zu wollen. Als wir An-
fang Mai 2023 bei der einzigen feierlichen Krönung zusahen, 
die in Europa übriggeblieben ist, haben wir zwar zahlreiche 

1 Leicht überarbeitete und mit Anmerkungen versehene Version eines am 
22. Februar 2023 in der Katholischen Akademie München gehaltenen 
Vortrags. Die Belege beziehen sich auf Quellen bzw. Regestenwerke, 
welche die jeweiligen Quellen paraphrasieren und kommentieren. Eine 
kleine Auswahl an Fachliteratur zum Thema findet sich gebündelt am 
Ende des Beitrags.

2 https://www.merkur.de/politik/opposition-mist-190798.html (Zugriff 
am 22.05.2023).

3 https://www.faz.net/aktuell/politik/fdp-macht-schluss-es-ist-besser-
nicht-zu-regieren-als-falsch-zu-regieren-15300976.html (Zugriff am 
22.05.2023).

religiöse Riten sehen können, etwa die Herrschersalbung 
oder den Eid, Verteidiger des Glaubens zu sein. Aber, banal 
zu sagen: Charles III. regiert nicht.

Halten wir fest: Wer im heutigen Europa von einer gött-
lichen Berufung zum Regieren spricht, macht sich besten-
falls lächerlich – auch wenn das außerhalb Europas teilweise 
anders aussieht, etwa in Teilen Amerikas (dort vornehmlich 
bei einigen protestantischen Fundamentalisten) oder natür-
lich in mehreren islamischen Ländern. 

Nun aber zum dritten Zitat, das Sie aus der Vortragsan-
kündigung kennen: „Gott zu dienen, bedeutet regieren.“ Ich 
bin dem Organisationsteam dankbar, dass es einen Titel vor-
geschlagen hat, mit dem ich sofort einverstanden war. Der 
Untertitel lautet: „Das Herrschaftskonzept und die Kirchen-
politik Kaiser Heinrichs III.“ Selbstverständlich sind „Kon-
zept“ und „Politik“ nur Hilfsbegriffe. Wir dürfen sie nicht 
mit modernen Inhalten füllen – etwa im Sinne eines klaren, 
mehr oder minder rationalen Plans. Einen solchen Plan zu 
entwerfen, wäre ohnehin sinnlos gewesen. Denn ein Herr-
scher des 11. Jahrhunderts hatte nur beschränkte Möglich-
keiten; oft reagierte er eher als dass er agieren konnte. Wir 
werden darauf zurückkommen. Man könnte also auch all-
gemeiner von Herrschaftsvorstellungen oder Handeln in der 
Kirche, Handeln mit der Kirche sprechen. 

Aber auch da tun sich Schwierigkeiten auf: Der Herrscher 
spricht nicht mit uns. Es gibt so gut wie keine Selbstzeug-
nisse. Briefe Heinrichs III. sind so gut wie nicht überlie-
fert. Aber wir haben 409 Urkunden, von denen 385 als echt 
gelten. Natürlich ist das für eine 17-jährige Regierungszeit 
nicht gerade viel. Umgerechnet heißt das, wir haben für je-
den Regierungsmonat durchschnittlich nicht einmal zwei 
überlieferte Urkunden. 

Doch was ist überhaupt eine Urkunde? Eine Urkunde ist 
ein beglaubigtes Rechtsdokument – im Mittelalter ebenso 
wie in der Gegenwart. Was ist dann der Unterschied zur 
Gegenwart? Zwar sind unsere Rechtsgeschäfte nach wie 
vor überwiegend mündlich, etwa, wenn wir Lebensmittel 
einkaufen. Aber im sogenannten Hohen Mittelalter, also 
der Zeit zwischen ca. 1000 und ca. 1250, war es die ab-
solute Ausnahme, wenn Rechtsgeschäfte schriftlich fixiert 
wurden. Das meiste lief allein über symbolische Handlun-
gen ab, selbst überaus wichtige Rechtshandlungen wie die 
Verleihung eines Herzogtums. Wenn man sich dennoch 
entschied, eine Rechtshandlung schriftlich niederzulegen, 
so hatte das gute Gründe, denn es war teuer. Teuer war 
das Pergament, teuer war die Tinte. Und so ergab es sich, 
dass überwiegend geistliche Empfänger darauf Wert leg-
ten, dass Schenkungen an sie schriftlich gesichert wurden, 

Das Herrschaftskonzept und die Kirchenpolitik Heinrichs III.1 
von Dirk Jäckel

„Gott zu dienen,  
bedeutet regieren“

Kirchenreform  
und Investiturstreit

Vertiefung des Themas von Seite 52–64

https://www.merkur.de/politik/opposition-mist-190798.html 
https://www.faz.net/aktuell/politik/fdp-macht-schluss-es-ist-besser-nicht-zu-regieren-als-falsch-zu-regieren-15300976.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/fdp-macht-schluss-es-ist-besser-nicht-zu-regieren-als-falsch-zu-regieren-15300976.html
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Gemeinschaften also, die selbst nicht imstande waren, ih-
ren Besitz mit der Waffe zu verteidigen. 

Der König ist meist fern, also steht die Herrscherurkunde 
stellvertretend für ihn. Wer diese Urkunde anfechtet, legt 
sich mit dem König an, so lautet die Botschaft. Wie gesagt, 
es ist der König selbst, der durch die Urkunde spricht. Es gibt 
im 11. Jahrhundert nun einmal keine Reichsverwaltung; es 
gibt nur den Herrscher und seine unmittelbar Beauftrag-
ten. Wenn eine Urkunde ausgestellt wird, geschieht das zwar 
in einer formalisierten Sprache, in der Zeit ausschließlich 
auf Latein. Aber die formelhafte Sprache der Urkunden 
war nicht gänzlich statisch. Viele Dinge sind veränderlich, 
nicht nur der eigentliche Rechtsinhalt. Zu den sehr variab-
len Teilen einer Urkunde gehört vor allem die Arenga, eine 
Art Vorwort. Der Herrscher begründet damit ganz allge-
mein sein Handeln. Warum beschütze ich Kirchen? Warum 
kümmere ich mich um die Schwachen? Oder noch allge-
meiner: Was ist eigentlich meine Aufgabe? Der König ist 
auch im Mittelalter kein tatsächlicher Monarch, also kein 
Alleinherrscher im wörtlichen Sinn – ich habe es schon an-
gedeutet. Er muss immer und immer wieder seine Herr-
schaft repräsentieren, legitimieren, begründen, nicht zuletzt 
auch gegenüber denen, die parallel zu ihm ebenfalls Herr-
schaft ausüben.

Doch nun, nach der etwas längeren Erklärung, wenden 
wir uns dem Motto des Vortags näher zu: „Gott zu dienen, 
bedeutet regieren.“ Auf Lateinisch: deo servire regnare est. 
Man könnte auch übersetzen: „Gott zu dienen, bedeutet 
herrschen.“ Es handelt sich um einen Auszug aus einer Ur-
kunde Heinrichs III. für den Bischof von Utrecht, ausgestellt 
im Jahr 1040. Diese Urkunde ist an sich nicht sonderlich 
wichtig; dem Utrechter Bischof werden hier nur drei Güter 

geschenkt, keine Graf-
schaft oder Ähnliches. 
Aber Utrecht bzw. die 
dortige Bischofskirche 
war durchaus wich-
tig, weil dort die Ein-
geweide von Heinrichs 
Vater, Konrads II., bei-
gesetzt waren. Der 
Kontext der Worte lau-
tet wie folgt:

Honor nostri regni in 
hoc debet augendo flo-
rere, si iustis ac vener-
abilibus locis aliquid de 
nostris bonis videamur 

prebere, quia, sicut legitur, si deo servire regnare est, ergo nos 
esse regnaturos nullo modo ambigimus, si ęcclesiasticas res au-
gendo honorare studuerimus. 4

Die Übersetzung aus dem Lateinischen lautet:
„Die Ehre Unseres Königtums muss dadurch erblühen, 

dass wir sie vermehren, wenn man sieht, wie Wir rechtschaf-
fenen und verehrungswürdigen Orten etwas von Unseren 
Gütern darbieten, denn wenn, wie geschrieben steht, Gott 

4 Diplom Heinrichs III. Nr. 43 vom 21.  Mai 1040, in: Die Urkunden 
Heinrichs III., hg. von Harry Bresslau und Paul Kehr (Monumenta  
Germaniae Historica. Diplomata, Bd. 5), Berlin 1923–31, S. 53.

zu dienen herrschen be-
deutet, dann bezweifeln wir 
nicht, dass wir herrschen 
werden, wenn Wir uns be-
mühen, kirchliche Dinge 
dadurch zu ehren, dass wir 
sie vermehren.“

Nun haben wir es hier 
mit einer ziemlich kompli-
zierten Sprache zu tun. Das 
ist bei einer Arenga häufig. 
Versuchen wir es in einer et-
was verständlicheren Spra-
che auszudrücken: Die Ehre 
des Königs wächst, wenn er 
den kirchlichen Besitz ver-
mehrt. Denn das ist Dienst 
an Gott. Wer Gott dient, der 
regiert – oder herrscht. So-
mit erweist sich Heinrich 
zweifellos als Herrscher.

Natürlich schreibt der 
Herrscher seine Urkunden 
nicht selbst. Das tat im Allgemeinen seine Kanzlei. Diese 
Kanzlei dürfen wir uns nicht als festen Ort vorstellen, son-
dern als kleine Gruppe von Geistlichen, die den König auf 
seinen ständigen Reisen begleitete. Diese Urkunde für Ut-
recht wurde verfasst von einem hochgebildeten Notar, der 
wahrscheinlich italienischer Abstammung war. Bei den 
Worten deo servire regnare est handelt es sich um ein Zitat 
Gregors I., der auch Gregor der Große genannt wird. Er war 
Papst zwischen 590 und 604 und gilt als katholischer Heili-
ger, Kirchenvater und Kirchenlehrer. Diese Worte stammen 
aus einer ihm zugeschriebenen „Messe für den Frieden“. Der 
dortige Kontext lautet in Übersetzung:

„Gott, Urheber und Liebhaber des Friedens, dich erken-
nen heißt leben, dir dienen heißt herrschen; beschirme uns, 
die wir zu dir flehen, vor allen Angriffen, damit wir, auf dei-
nen Schutz vertrauend, keine feindlichen Waffen zu fürch-
ten brauchen.“5

Es ist klar, dass der Papst zwischen Antike und Frühmit-
telalter das Verb regnare – regieren, herrschen – nicht im 
Sinne eines eigentlichen Herrschers meint. Vielmehr scheint 
es in eine andere Richtung zu gehen: Den wahrhaft Gläubi-
gen kann letztlich nichts etwas anhaben. Nun könnte man 
von einem Missverständnis reden, das oft dann auftaucht, 
wenn einzelne Sätze aus dem Zusammenhang gerissen wer-
den. Oder haben wir es gar mit einem beabsichtigten Miss-
brauch des Zitats zu tun? Doch so einfach ist es denn doch 
nicht. Worte von Autoritäten haben nämlich im Mittelal-
ter einen mehrfachen Sinn, den aber vermeintlich nur aus-
reichend Gebildete erkennen können. Ihnen mag bekannt 
sein, dass auf diese Art und Weise mittelalterliche Bibelexe-
gese betrieben wurde. Man spricht in dem Zusammenhang 
vom vierfachen Schriftsinn. Meines Erachtens haben wir es 
hier mit etwas Ähnlichem zu tun. Unser Notar würde si-
cher nicht bestreiten, dass sich der Satz auf alle Gläubigen 

5 Übersetzung nach: Sancti Gregorii magni papae opera omnia, Bd. 4, hg. 
von Jacques-Paul Migne (Patrologia Latina, Bd. 78), Paris 1862, Sp. 206.

Der König ist meist fern, 
also steht die Herrscher- 
urkunde stellvertretend 
für ihn. Wer diese Urkunde 
anfechtet, legt sich mit 
dem König an, so lautet 
die Botschaft. Es  ist der 
König selbst, der durch 
die Urkunde spricht.

Dr. Dirk Jäckel, Wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Projekt Regesta Imperii der Mainzer 
Akademie der Wissenschaften, Arbeitsstelle 
Universität Bochum
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bezieht. Aber gleichzeitig hält er es für legitim, ihn auf einen 
tatsächlichen Regenten zu beziehen. Denn der Herrscher 
dieser Zeit ist eben kein gewöhnlicher Gläubiger, sondern 
er steht in außerordentlicher Verantwortung für das Wohl-
ergehen der Kirche und aller Gläubigen. Somit: Wenn er 
diese Aufgabe angemessen erfüllt, ist er ein wahrer Herr-
scher. Man könnte das Ganze natürlich auch umkehren: 
Kein wahrer Herrscher ist, wer sich nicht ausreichend um 
den Dienst an Gott kümmert. Und das heißt nun mal nicht 
zuletzt, den Klerus in seinen seelsorgerischen Aufgaben zu 
unterstützen. Doch dazu bedarf es eben auch irdischer Gü-
ter: Kirchen müssen gebaut werden, Kleriker müssen sich 
kleiden und essen, Arme müssen versorgt werden. 

Natürlich ist das nicht die ganze Wahrheit, da die Könige 
und Kaiser in dem Land, das einmal Deutschland heißen 
sollte, mit Schenkungen an die Kirche auch – im engeren 
Sinne – herrscherliche Interessen 
verbanden: Bischöfe und Äbte un-
terstützten den König bzw. Kaiser in 
vielerlei Hinsicht, und das nicht nur, 
weil es von ihnen erwartet wurde. 
Bischöfe und Äbte versorgten den 
durchreisenden Herrscherhof, be-
rieten ihn auf Reichsversammlungen 
und stellten im Kriegsfall auch Krie-
ger. So war es denn auch im Interesse 
des Herrschers, solche Personen zu 
Bischöfen und Äbten erheben zu las-
sen, von denen er sich eine treue Ge-
folgschaft versprach. Aber das ist es 
nicht allein – wir werden darauf zu-
rückkommen. Dass der König das 
Recht habe, Einfluss auf die Auswahl 
der Bischöfe und Äbte zu nehmen 
und diese auch einzusetzen (wenn auch nicht zu weihen), 
war unter Heinrich III. noch weitgehend unbestritten. Hein-
rich III. gilt als letzter Herrscher, unter dem regnum et sa-
cerdotium – Königsherrschaft und Priestertum – noch eine 
Symbiose bildeten. Darüber hinaus gilt er als Reformer auf 
dem Kaiserthron.

Bevor wir genauer betrachten, wie Heinrichs III. Einfluss 
auf die Kirche konkret aussah, wollen wir einige biographi-
sche Aspekte betrachten, die für unser Thema relevant sind. 

Heinrich III.: ein ‚gelernter‘ Herrscher

Heinrich III. hatte das Glück – oder das Pech –, als Thro-
nerbe aufzuwachsen. Er war wahrscheinlich sieben Jahre alt, 
als sein Vater Konrad II. 1024 zum König gewählt wurde 
und damit eine neue Dynastie begründete, diejenige der Sa-
lier. Heinrichs Erziehung war erstklassig, während wir von 
seinem Vater nicht einmal genau wissen, ob er überhaupt 
lesen und schreiben konnte. An Heinrichs Ausbildung be-
teiligten sich zwei Bischöfe (Brun von Augsburg und Egil-
bert von Freising), ein Mönch aus Italien und wohl auch 
der Hofgeistliche, Dichter und Geschichtsschreiber Wipo. 
Auch wenn Heinrich III., wie erwähnt, seine Urkunden 
nicht selbst schrieb, hat er sie dennoch verstanden. Sein No-
tar schrieb also in der Arenga Worte, mit denen Heinrich 
zumindest einverstanden sein musste. 

Heinrichs Nachfolge wurde schnell gesichert. Da es in 
Deutschland bekanntlich ein Wahlkönigtum gab, war es 
nützlich, wenn der Sohn bereits zu Lebzeiten des Vaters zum 
Mitkönig erhoben wurde, der Herrscher also selbst intensi-
ven Einfluss auf den Wahlvorgang nehmen konnte. Und so 
wurde Heinrich III. schon 1028 zum König gesalbt – ein Ri-
tus, den wir kürzlich auch in Westminster haben beobach-
ten können. Bald darauf ließ Konrad II. einen Siegelstempel 
anfertigen, auf dem Kaiser Konrad und König Heinrich ge-
meinsam abgebildet waren und die Inschrift zu lesen war: 
HEINRICVS SPES IMPERII – Heinrich, Hoffnung des Kai-
serreichs.6 Die Hoffnung trog nicht – 1039 konnte Hein-
rich III. reibungslos die alleinige Nachfolge antreten. Er war 
nun König dreier Reiche, Deutschland, Burgund und Italien, 
und sah sich auch als oberster Lehnsherr über Böhmen, Po-
len und zeitweise sogar Ungarn; zudem gebot er zunächst 

direkt über die beiden Herzogtümer 
Schwaben und Bayern mit Österreich 
und Kärnten. Die angesprochene Ur-
kunde wurde in seinem ersten Herr-
schaftsjahr ausgestellt; ihre Arenga 
kann durchaus als ein Hauptmotto 
seiner Regierung angesehen werden. 

Wie präsentiert sich ein  
frommer Herrscher?

Betrachten wir nun Schlaglichter 
während Heinrichs Herrschaft, bei 
denen seine Herrschaftsvorstellun-
gen besonders gut sichtbar werden.

Im Sommer 1044 führte Heinrich 
sein Heer gegen die Ungarn nahe des 
heutigen Dreiländerecks Österreich, 

Ungarn, Slowakei. Nach der siegreichen Schlacht geschah 
etwas Beeindruckendes. Ich zitiere aus den Annalen von 
Niederaltaich, eines Klosters in Niederbayern. In deutscher 
Übersetzung steht dort: 

„Da fiel der Caesar, barfuß und mit einem Wollgewand 
auf dem bloßen Leib, vor dem lebensspendenden Holz des 
heiligen Kreuzes nieder. Dasselbe tat auch das Volk mit den 
Fürsten, indem sie Ehre und Ruhm demjenigen spendeten, 
der ihnen einen solchen wunderbaren, einen solch unbluti-
gen Sieg geschenkt hatte. Alle vergaben allen, welche ihnen 
gegenüber eine Schuld auf sich geladen hatten.“7

Ein ähnliches Schauspiel wird etwas später geschildert, 
nach der Rückkehr des Königs nach Regensburg: „An die-
sem Tag aß er erst etwas, nachdem er alle Kirchen der Stadt 
barfuß und mit einem Wollgewand besucht und die Altäre 
jeweils mit einem kostbaren Tuch bedeckt hatte.“ Der bar-
füßige Herrscher im härenen Gewand – diese Szene scheint 
zunächst an Canossa 33 Jahre später zu erinnern. Aber 

6 Abb. des Siegels in: Caspar Ehlers, Hoffnung des Kaiserreiches und Er-
schütterung des Vaters. Vater und Sohn im Reisekönigtum des frühen 
salischen Kaisertums, in: Heinrich III. Dynastie – Region – Europa, hg. 
von Gerhard Lubich und Dirk Jäckel (Beihefte zu J. F. Böhmer, Reges- 
ta Imperii, Bd. 43), Wien/Köln/Weimar 2018, S. 9–38, hier S. 13.

7 Übersetzung nach: Annales Altahenses maiores a. 1044, hg. von 
Wilhelm von Giesebrecht und Edmund von Oefele (Scriptores re-
rum Germanicarum in usum scholarum, Bd. [4]) München 21890, S. 37.

Heinrich III. ist Treiber, sein 
Sohn später Getriebener.  
Er selbst ordnet die Buße an.  
Was steckt dahinter? Der Dank 
gegenüber Gott zeigt sich 
darin, dass man seine eigene 
Unwürdigkeit, seine eigene 
Sündhaftigkeit betont. Der 
Sieg wird nicht hochmütig, 
sondern in Demut begangen.
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wenn auch die Symbolik der Buße ähnlich ist, haben wir 
es bei Heinrich III. mit einer völlig anderen Konstellation 
zu tun. Heinrich III. ist Treiber, sein Sohn später Getriebe-
ner. Er selbst ordnet die Buße an. Was steckt dahinter? Der 
Dank gegenüber Gott zeigt sich darin, dass man seine ei-
gene Unwürdigkeit, seine eigene Sündhaftigkeit betont. Der 
Sieg wird nicht hochmütig, sondern in Demut begangen. 
Das wiederum ist Garantie für künftige Erfolge des Herr-
schers. Bemerkenswert ist dabei, dass Herrscher und Volk 
eine Bußgemeinschaft bilden. Denn auch der fromme Herr-
scher kann nicht erfolgreich regieren, wenn sein Volk un-
fromm handelt.

Eine ungeübte Rolle: Heinrich III. als ‚Papstmacher‘

Seit dem Jahr 962 war die ‚deutsche‘ Königswürde mit dem 
Kaisertum verbunden. Aber das war bekanntlich kein Au-
tomatismus: Der König muss sich zum Papst nach Rom auf-
machen, und das natürlich nicht allein oder mit kleinem 
Gefolge, sondern mit einem Heer, denn er muss damit rech-
nen, dass er sich in Italien erst den Weg freikämpfen muss. 

Heinrich III. brach am 8. September 1046 auf. Der Tag 
war mit Bedacht gewählt. Es war der Festtag Mariae Geburt. 
Und er betrieb weitere Vorsorge, indem er dem Domkapitel 
von Speyer um diese Zeit gleich acht Schenkungsurkunden 
ausstellte.8 Außerdem schenkte er dem 
Dom ein wertvolles Evangeliar. Das al-
les hängt miteinander zusammen, denn 
der Speyerer Dom ist der Heiligen Jung-
frau geweiht. Das heißt, mit der Wahl 
des Datums und den Schenkungen 
stellte er sein Unternehmen unter den 
Schutz Marias – offenbar mit Erfolg: Er 
gelangte ungehindert nach Pavia, der al-
ten langobardischen Hauptstadt. Dort 
tat er erneut Dinge, die wir heute im 
Verantwortungsbereich des hohen Kle-
rus verorten würden: Er befahl die Ab-
haltung einer Synode. Nach einer Quelle 
soll er dort sogar selbst eine flammende 
Rede gegen den Kauf oder Verkauf von 
Kirchenämtern gehalten haben.9 Diese Praxis, Simonie ge-
nannt, gehörte neben der Priesterehe zu den größten Ärger-
nissen der beginnenden Kirchenreform. 

An der Stelle einige Worte zum Reformbegriff. In der Ge-
genwart meint Reform ‚etwas anders machen‘, ‚etwas erneu-
ern‘. Das meint es zwar im Mittelalter auch, aber mit einem 
völlig anderen Dreh. Denn es geht im Denken der Zeit zu-
meist nicht darum, etwas Neues zu schaffen, sondern einen 
alten, vermeintlich besseren Zustand wiederherzustellen, ei-
nen Zustand, der zwischenzeitlich pervertiert wurde. Maß-
stab ist hierfür die Kirche der ersten Jahrhunderte, die Alte 

8 Diplome Heinrichs III. Nr. 167–174 vom 7., 8. und 9. September 1046 
(wie Anm. 4), S. 208–216.

9 Raoul Glaber [Rodulfus Glaber], Les cinq livres de ses histoires [Histo-
riarum libri quinque] V 5, hg. von Maurice Prou (Collection des textes 
pour servir à l’étude et à l’enseignement de l’histoire, Bd. 1), Paris 1886, 
S. 133f., Zur Verbindung mit der Synode zu Pavia 1044 vgl. Heinz Wol-
ter, Die Synoden im Reichsgebiet und in Reichsitalien von 916 bis 1056 
(Konziliengeschichte, Reihe A) Paderborn u. a. S. 376f.

Kirche, vor allem die Urkirche. Natürlich ist der Blick im 11. 
Jahrhundert auf diese Kirche in weiten Teilen eine Fiktion. 
Weder gab es in der frühen Kirche eine Pflicht zur Ehelo-
sigkeit noch hatte der Bischof von Rom eine überragende 
Stellung inne. 

Zurück zur Synode von Pavia: Ob nun Heinrich diese 
Rede selbst gehalten hat oder nicht – die anwesenden Bi-
schöfe aus Deutschland, Italien und Burgund beschlossen, 
so heißt es, dass fortan alle abgesetzt und mit Exkommu-
nikation belegt werden sollten, denen der Kauf kirchlicher 
Ämter nachgewiesen wurde.

Nun schien Heinrichs Krönung in Rom nichts mehr ent-
gegenzustehen. Nur wenige Tage später traf sich der König 
mit Papst Gregor VI. in Piacenza, nicht weit von Pavia.10 
Wir wissen nichts davon, dass es dabei irgendwelche Un-
stimmigkeiten gegeben hätte. Man zog gemeinsam weiter 
Richtung Rom. Wohl nur wenige Tagesreisen von der Ewi-
gen Stadt entfernt erfuhr dann aber Heinrich von beunru-
higenden Vorwürfen: Gregor VI. soll selbst sein Papstamt 
gegen eine Geldzahlung erhalten haben. Die Hintergründe 
sind jedoch so eindeutig nicht. Lassen wir wieder den An-
nalisten aus Niederaltaich zu Wort kommen: 

Es gab, so heißt es dort, „drei Päpste, welche alle drei zu 
dieser Zeit noch lebten. Denn der erste von ihnen, der den 
päpstlichen Sitz wegen einer unerlaubten Ehe, die er einge-

gangen war, verlassen hatte, hatte sich 
eher freiwillig zurückgezogen als durch 
irgendeine feindliche Gewalt gezwun-
gen. Darum verschworen sich die Rö-
mer untereinander und setzten einen 
anderen an seine Stelle, obwohl er noch 
am Leben war. Der erste aber verkaufte 
aber seine Herrschaft für eine Geld-
summe an einen Dritten, da er, von 
Zorn getrieben, dem an seine Stelle ge-
setzten diese nicht gönnte.“11

Ich denke kaum, dass das Zitat zur 
Klärung beitragen konnte, eher im Ge-
genteil – das Ganze erscheint etwas 
wirr; anscheinend wusste es der schrei-
bende Mönch auch nicht so genau. Aber 

wir können mithilfe weiterer Quellen halbwegs rekonstruie-
ren, was geschehen war:12 

Der erste Papst entstammte dem derzeit mächtigsten 
römischen Adelsgeschlecht, den Tuskulanern; er nannte 
sich Benedikt IX. Nach zwölf Jahren seines Pontifikats kam 
es 1044 zu einem Aufstand gegen ihn. Zum Gegenpapst 
wurde der Angehörige einer konkurrierenden römischen 
Adelsfamilie, der Crescentier, erhoben; er nannte sich Sil-
vester III. Ob hinter dem Aufstand irgendwelche Verfeh-
lungen sexueller Natur standen, lässt sich schwer sagen, 

10 Zu den folgenden Vorgängen siehe Regesta Imperii III 5: Papstregesten 
1024–1058, bearbeitet von Augustin Frech, Köln/Weimar/Wien 2006 
(1. Lieferung) und 2011 (2. Lieferung), Nr. 314 und 319–327: http://
www.regesta-imperii.de/regesten/3–5–1-papstregesten.html (Zugriff 
am 22.05.2023).

11 Annales Altahenses maiores a. 1046 (wie Anm. 7), S. 42.
12 Hierzu siehe Regesta Imperii III 5 (wie Anm. 10) Nr. 263–271 und 

273–278:  http://www.regesta-imperii.de/regesten/3-5-1-papstregesten/
nr/1027-04-04-2-0-3-5-1-93-93.html

Der König muss sich zum 
Papst nach Rom aufma-
chen, und das natürlich 
nicht allein oder mit klei-
nem Gefolge, sondern 
mit einem Heer, denn er 
muss damit rechnen, dass 
er sich in Italien erst den 
Weg freikämpfen muss.

http://www.regesta-imperii.de/regesten/3-5-1-papstregesten/nr/1027-04-04-2-0-3-5-1-93-93.html?tx_hisodat_sources%5B%40widget_0%5D%5BcurrentPage%5D=6&cHash=a4ea160bdcfba32332bc905fd788ef3b#rinav
http://www.regesta-imperii.de/regesten/3-5-1-papstregesten/nr/1027-04-04-2-0-3-5-1-93-93.html?tx_hisodat_sources%5B%40widget_0%5D%5BcurrentPage%5D=6&cHash=a4ea160bdcfba32332bc905fd788ef3b#rinav


GESCHICHTE

100 Online-Teil | zur debatte 4/2023 

doch auch andere Quellen lassen rückblickend kaum ein 
gutes Haar an Benedikt IX.

Wie auch immer – Silvester III. konnte sich nur einige 
Wochen auf dem Papstthron halten, dann wurde er ver-
trieben, ohne aber abzudanken. Benedikt IX. konnte zu-
rückkehren – offenbar hatte seine Familie tatsächlich die 
‚meisten Divisionen‘. Nach nur wenigen Wochen jedoch 
beschloss er, sein Amt aufzugeben – übrigens einer von 
drei tatsächlich freiwilligen Amtsrücktritten in der Papst-
geschichte, wenn wir so genannte Gegenpäpste nicht mit-
rechnen. Nachfolger Benedikts wurde sein Taufpate, der 
sich Gregor VI. nannte. Das war anderthalb Jahre vor 
Heinrichs Eintreffen in Italien. So weit, so gut, denn Gre-
gor VI. galt zunächst offenbar als tadellose Wahl, auch in 
den Augen von Kirchenreformern.

Nach diesem Rückgriff wenden wir uns erneut dem Jahres-
ende 1046 zu: Heinrich kam auf dem weiteren Weg nach Rom 
zu Ohren, dass Gregor VI. seinem Vorgänger Benedikt eine 
Ablösesumme gezahlt habe, bevor der sich auf seine Landgü-
ter zurückzog. Somit stand der Vorwurf des Ämterkaufs im 
Raum, eben der Simonie, gegen die die Kirchenreformer in 
Eintracht mit Heinrich selbst ankämpften. Nun war Eile gebo-
ten, denn als Krönungstag war Weihnachten vorgesehen. Eine 
neue Synode musste her. Sie fand in Sutri statt, ungefähr zwei 

Tagesmärsche von Rom ent-
fernt, nur fünf Tage vor Weih-
nachten. Der zeitgenössische 
Chronist Hermann der Lahme 
schreibt: 

„Und indem so alles glück-
lich von statten ging, hielt er 
[Heinrich   III. – D.  J.] unmit-
telbar vor Weihnachten in 
Sutri erneut eine Synode, un-
tersuchte die Angelegenheit der 
unrechten Päpste genauer und 
entzog Papst Gratian [das ist 
der Geburtsname Gregors VI. 
– D.  J.], der überführt wurde, 
den Hirtenstab. Dann erwählte 
er mit der Zustimmung aller, 
sowohl der Römer wie der an-
deren, den Bischof Swidger, der 
nach dem ersten Bischof Eber-
hard als zweiter die Bamberger 
Kirche schon im 6. Jahr leitete, 

zum obersten Bischof der römischen Kirche, obwohl sich der 
kräftig sträubte; und so betreten sie um den Heiligen Abend 
vor dem Geburtsfest des Herrn die Stadt selbst. […] Am Ge-
burtsfest des Herrn selbst wurde der genannte Swidger, von 
Stamm ein Sachse, als 151. Papst für den apostolischen Stuhl 
nach Brauch geweiht und mit erhöhtem Namen Clemens II. 
genannt. Er erhob alsbald am gleichen Tag König Heinrich 
und seine Gemahlin Agnes durch Einsegnung als Kaiser.“13

13 Herimanni Augiensis chronicon a. 1046f., übers. von Rudolf Buchner, 
in: Quellen des 9. und 11. Jahrhunderts zur Geschichte der Hambur-
gischen Kirche und des Reiches (Ausgewählte Quellen zur deutschen 
Geschichte des Mittelalters – Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe, 
Bd. 11), Darmstadt 51978, S. 628–707, hier S. 682f.

Wieder wissen wir nicht, ob es sich genau so abgespielt 
hat. Ein Synodalprotokoll ist abermals nicht überliefert. An-
dere, durchaus glaubhafte Quellen besagen, Papst Gregor 
VI. habe selbst die Synode von Sutri geleitet.14 Auch bleibt 
unklar, inwieweit der Papst letztlich seine Schuld einsah und 
‚freiwillig‘ seinen Sitz räumte. Fest steht aber, dass es ohne 
den Druck Heinrichs gar nicht erst zu einer solchen Syn-
ode mit diesem Ergebnis gekommen wäre, und schon gar 
nicht wäre ein Vertrauter Heinrichs zum neuen Papst ge-
wählt worden. Das geschah jedoch nicht in Sutri, wie Her-
mann der Lahme behauptet, sondern erst in Rom.15 

Welchen tatsächlichen Einfluss hat Heinrich III. ausge-
übt? Auch hier wird durchaus Widersprüchliches berichtet. 
Dass er aber einen langfristigen Plan verfolgt und ihn ge-
gen den Widerstand der Anwesenden durchgesetzt hätte, 
wird zumindest in der Gegenwart kaum noch angenommen. 
Die Wahl eines Deutschen oder genauer eines Sachsen zum 
Papst hatte aber längerfristige Folgen. Dessen Namenswahl 
zeigt übrigens schon eine Programmatik an: Der erste Na-
mensträger galt als Petrus-Schüler und damit als Vertreter 
eines frühen, angeblich reinen Papsttums.

Nach dem Ende Clemens’ II. weniger als ein Jahr später 
mischte sich Heinrich noch eindeutiger in die Nachfolgere-
gelung ein.16 Sie wurde direkt am Königshof bestimmt, kon-
kret in Pöhlde am Harz, wo sich der reisende König Ende 
1047 gerade befand. Der Großteil der Quellen berichtet, 
Heinrich III. habe den Papst „bestimmt“ – auf Latein as-
signavit. Andere schreiben, er habe zuvor Bischöfe befragt, 
wieder andere, er sei den Bitten einer Gesandtschaft aus 
Rom gefolgt. Das Ergebnis war, dass erneut ein Bischof aus 
dem nordalpinen Reichsgebiet zum Papst bestimmt wurde, 
nämlich der Bischof Poppo von Brixen im heutigen Südtirol. 
Er musste in Begleitung eines Heeres nach Rom geleitet wer-
den. Denn Benedikt IX. – wir erinnern uns, der Papst, der 
einmal vertrieben worden war, ein andermal freiwillig gegen 
eine Ablösesumme verzichtet hatte –, war seines Ruhestan-
des überdrüssig und ließ sich abermals zum Papst einsetzen. 
Gegen das Heer konnte er nichts ausrichten, sodass Poppo 
letztendlich in Rom auf den Petersstuhl gesetzt wurde. Er 
gab sich den Namen Damasus II. – nach einem Papst des 4. 
Jahrhunderts, der den Vorrang des römischen Bischofssitzes 
bereits stark betont hatte. Überliefert sind jedoch höchstens 
drei Amtshandlungen dieses Papstes. Das ist kein Wunder, 
denn nach weniger als einem Monat wurde er im Hochsom-
mer 1048 dahingerafft, vielleicht von der Malaria. 

Und abermals begab sich eine römische Delegation zu 
Heinrich III.17 Zwar durften die römischen Gesandten 
auch diesmal mitreden (wer bestimmte sie eigentlich?), 

14 Siehe Regesta Imperii III 5 (wie Anm. 10) Nr. 324: http://www. 
regesta-imperii.de/id/1046-12-20_6_0_3_5_1_324_324 (Zugriff am 
22.05.2023).

15 Hierzu und zur Krönung ebd. Nr. 329 und 331f.: http://www.rege-
sta-imperii.de/regesten/3–5–2-papstregesten/nr/1047–09–24–3–0–3–
5–2–52–380.html (Zugriff am 22.05.2023).

16 Zum Folgenden ebd. Nr. 384–386, 388 und 390–399:  http://www.regesta- 
imperii.de/regesten/3–5–2-papstregesten€/nr/1047–09–24–3–0–3–5–
2–52–380.html (Zugriff am 22.05.2023).

17 Zum Folgenden ebd. Nr. 401f., 404 und 420: http://www.regesta-impe-
rii.de/regesten/3–5–2-papstregesten/nr/1047–09–24–3–0–3–5–2–52–
380.html (Zugriff am 22.05.2023).

Heinrich kam auf dem 
Weg nach Rom zu Ohren, 
dass Gregor VI. seinem  
Vorgänger Benedikt eine 
Ablösesumme gezahlt 
habe, bevor der sich 
auf seine Landgüter 
zurückzog. Somit stand 
der Vorwurf der Simo-
nie im Raum, gegen die 
die Kirchenreformer in 
Eintracht mit Heinrich 
selbst ankämpften.
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http://www.regesta-imperii.de/regesten/3–5–2-papstregesten/nr/1047–09–24–3–0–3–5–2–52–380.html
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aber durchgesetzt hat Heinrich dann einen ferneren Ver-
wandten, den Bischof Bruno von Toul, einen Elsässer. Die 
Beteiligung der Römer bestand offenbar nur darin, dass sie 
ihm bei seiner Ankunft in Rom akklamierten, also seine 
Wahl durch Zuruf oder Beifall bestätigten. Leo IX. – so 
nannte er sich nach dem selbstbewussten spätantiken Papst 
Leo dem Großen – war immerhin so lange Pontifex, dass 
er tiefgreifend wirken konnte. In fünf Jahren (1049–1054) 
setzte er entscheidende Akzente und kann deshalb als ers-
ter tatsächlicher Reformpapst gelten. Aber das ist Thema 
des Beitrags von Klaus Herbers und soll hier nicht weiter 
vertieft werden. Nur zwei Aspekte seien erwähnt: Angeb-
lich habe der neue Papst seiner Einsetzung nur unter der 
Bedingung zugestimmt, dass sie in Rom durch Klerus und 
Volk wiederholt würde. Wollte er sich gegenüber Kritik ab-
sichern? Oder handelt es sich bereits um ein erstes ‚Ab-
nabeln‘ des Reformpapsttums vom Kaisertum? Wie auch 
immer, das Verhältnis zwischen Heinrich III. und Leo IX. 
war weitgehend einvernehmlich. So hielten Kaiser und 
Papst bereits wenige Monate nach dessen Amtsantritt eine 
Synode in Mainz ab. Sie hatten – zumindest nach Aussage 
einer der überlieferten Quellen – gemeinsam dazu aufge-
rufen, sodass sich neben mindestens 40 Bischöfen wohl 
auch zahlreiche Äbte, niedere Kleriker und Laien einfan-
den.18 Auch hier ist zwar kein Protokoll erhalten, aber aus 
anderen Quellen wissen wir, dass es wieder um Simonie 
und „abscheuliche Priesterehen“ ging. 

Aus einer Urkunde des Papstes erfahren wir, dass Hein-
rich die neu erbaute Stiftskirche in seiner Pfalz Goslar dem 
Eigentum und Schutz der Römischen Kirche anvertraute, 
also dem Papsttum. Gleichzeitig behielt er, der Kaiser, sich 
vor, den dortigen Propst einzusetzen. Aufschlussreich ist, 
dass Leo IX. damit offenbar kein Problem hatte.19

Es sei erwähnt, dass Heinrich III. nochmals Gelegenheit 
hatte, einen Papst faktisch selbst einzusetzen, nämlich den 
Bischof Gebhard von Eichstätt, vermutlich ein Schwabe. Er 
war zuvor schon ein wichtiger Berater Heinrichs III. ge-
wesen und wurde von ihm in Mainz zum Papst bestimmt. 
Dabei widersprechen sich die Quellen, inwiefern die Dele-
gation aus Rom ihren eigenen Willen einbringen konnte.20 
Mit diesem Papst, der sich seit 1055 Viktor II. nannte, kön-
nen wir ein Zwischenfazit ziehen: 

Zweifellos hat Heinrich III. 1046 eine papstgeschichtli-
che Wende eingeleitet. Er setzte – faktisch – Päpste ein, die 
außerhalb der stadtrömischen Streitigkeiten standen. Das 
verschaffte ihnen einen Spielraum als Reformer. Es ist im-
mer problematisch, nach einem Jahrtausend über persönli-
che Motive zu spekulieren. Aber es gibt kaum Zweifel daran, 

18 Zur der Synode ebd. Nr. 655: http://www.regesta-imperii.de/
id/1049-10-19_2_0_3_5_2_327_655 (Zugriff am 22.05.2023). Vom  
Anteil Heinrichs III. an der Einberufung berichtet ca. 40 Jahre 
später der Mastrichter Priester Jocundus: Iocundi transla-
tio sancti Servatii, hg. von Rudolf Köpke, in: Monumenta Ger-
maniae Historica. Scriptores, Bd.  12, Hannover 1856, S.  88–125,  
hier S. 90.

19 Zu der formal gefälschten, aber inhaltlich offenbar echten Urkunde s. 
Regesta Imperii III 5 (wie Anm. 10) Nr. 665: http://www.regesta-imperii.
de/id/1049-10-29_1_0_3_5_2_337_665.html (Zugriff am 22.05.2023).

20 Ebd. Nr. 1162–1166: http://www.regesta-imperii.de/id/1054-11-00_1 
_0_3_5_2_834_1162 (Zugriff am 22.05.2023).

dass es Heinrich III. bei sei-
ner Auswahl nicht nur um 
ihm gegenüber loyale Päpste 
ging, sondern auch darum, 
fromme Männer mit tadel-
losem Ruf einzusetzen. Ei-
ner davon, Leo IX., gilt als 
katholischer Heiliger. Dass 
sich das Reformpapsttum 
nur zwei Jahrzehnte spä-
ter gegen den deutschen Kö-
nig selbst wenden sollte, war 
zu der Zeit natürlich noch 
nicht abzusehen. Wäre es zu 
einer anderen Entwicklung 
gekommen, wenn Heinrich länger gelebt hätte? Mögli-
cherweise. Aber es ist nicht die Aufgabe von Historike-
rinnen und Historikern, die Frage zu stellen, was gewesen  
wäre, sondern was war. 

Von der Kunst, einen Bischof auszuwählen

Es bleibt der Aspekt der Bischofseinsetzungen – später, un-
ter Heinrichs III. Sohn und Enkel, der Hauptstreitpunkt der 
Kirchenreform. Auch das war unter Heinrich III. kaum abzu-
sehen. Aber gibt es überhaupt ein übliches Muster einer Er-
hebung von Bischöfen oder – im Allgemeinen etwas weniger 
wichtig – von Äbten bzw. Äbtissinnen? Zunächst: In vielen 
Fällen wissen wir gar nicht, wie sich die Nachfolge gestaltete. 
In anderen Fällen heißt es in den Quellen nur: Heinrich er-
nannte einen Kleriker X zum Bischof oder einen Mönch Y 
zum Abt. Selten wird der Vorgang ausführlicher geschildert. 
Dabei werden unterschiedliche Muster sichtbar:

Erstes Muster: Heinrich setzt einen Kandidaten gegen 
Widerstand vor Ort durch. So geschah es offenbar in Mai-
land und Köln. Es heißt in einer Quelle, Heinrich habe sich 
1045 über den Willen des Mailänder Adels und des Kle-
rus hinweggesetzt und nicht einen der Ihren als Bischof 
ausgewählt.21 Nur Furcht vor dem König oder Bestechung 
habe sie dazu gebracht, den Nominierten zu akzeptieren. 
Hier ist aber Vorsicht geboten: Unser Gewährsmann, der 
Mailänder Arnulf, schrieb drei Jahrzehnte nach den Er-
eignissen und gehörte zu denen, die die Eigenständigkeit 
der Mailänder gegenüber Einmischungsversuchen von au-
ßen verteidigten, sei es durch Päpste oder Kaiser. Zwei-
tes Beispiel Köln: Wir hören, 1056 sei eine Delegation bei 
Heinrich in Koblenz eingetroffen, welche nach dem Tod 
des alten Erzbischofs um einen würdigen Nachfolger ge-
beten habe. Heinrich habe sich für Anno, seinen langjäh-
rigen Hofkaplan, entschieden, und ihm Bischofsstab und 
Bischofsring überreicht. Nach seiner Ankunft in Köln sei 
Anno aber mit einer Art Hundegekläffe empfangen wor-
den und man habe ihm zugerufen: „Wer ist das und wer 
hat den zum Fürsten und Richter über uns gemacht?“ 
Hier ist die Quelle noch problematischer – es handelt sich 
nämlich um eine Heiligenvita, ein halbes  Jahrhundert 

21 Arnulf von Mailand, Liber gestorum recentium III 1, hg. von Clau-
dia Zey (Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, Bd. 67), 
Hannover 1994, S. 167f.
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nach den Ereignissen entstanden.22 Anno wird als eine 
Art Mose geschildert, der sich gegen ein störrisches Volk  
durchsetzen muss.

Zweites Muster: Aushandlung. Im Jahr 1042 war der Bi-
schofssitz von Eichstätt neu zu besetzen. Die Vorgänge wer-
den folgendermaßen geschildert:23 Heinrichs Verwandter, 
der Bischof von Regensburg, riet ihm, den Regensburger 
Dompropst einzusetzen. Fast hätte Heinrich das auch ge-
tan, doch dann erfuhr er, dass derjenige ein Priestersohn 
war. Heinrich weigerte sich, das zu akzeptieren. Um aber sei-
nen Verwandten nicht zu brüskieren, gestattete er ihm einen 
weiteren Vorschlag. Der wiederum riet ihm nun zu einem 
Schwaben namens Gebhard, der ebenfalls ein Regensbur-
ger Domkleriker war. Heinrich bekam ihn zu Gesicht und 
stellte fest: Ist der Mann nicht zu jung? Auch zu Rate gezo-
gene andere Bischöfe fanden das problematisch. Schließlich 
erhob sich der heiligmäßige Erzbischof Bardo von Mainz 
und sprach: „Herr, es ist gut, wenn du ihm diese Macht ver-
leihst, denn einstmals wirst du ihm noch größere verleihen.“ 
Heinrich entschied sich daraufhin für Gebhard. Der Bericht 
entstammt einer Eichstätter Bischofschronik, etwa dreiein-
halb Jahrzehnte später abgefasst. Diese Stelle ist zweifellos 
legendär eingefärbt. Aber ganz erfunden ist sie sicher nicht. 
Es musste der Leserschaft zumindest schlüssig erscheinen, 
dass der König sich zunächst eingehend mit anderen be-
rät, bevor er eine Entscheidung trifft. Aber was ist der Sinn 
der geschilderten Prophezeiung des Mainzer Erzbischofs? – 
Gebhard von Eichstätt war niemand anderes als der spätere 
Papst Viktor II.

Drittes Muster: Heinrich gibt erst nach erfolgter Wahl 
seine Zustimmung. In Lüttich wurde 1042 der Dompropst 
Wazo zum Bischof gewählt, und zwar von Klerus und Volk, 
wie sich das eigentlich nach Kirchenrecht gehört. So berichtet 
es eine zeitgenössische Lütticher Bischofschronik.24 Er begab 
sich zu Heinrich III., um seine Bestätigung einzuholen. Hein-
rich zögerte, zumal einige in seiner Umgebung anmerkten, 
dass eine Wahl ohne vorherige Zustimmung des Königs ja un-
gehörig sei, außerdem habe Wazo niemals am Hof als Geistli-
cher gedient. Auf den Rat zweier Bischöfe erteilte er dennoch 
seine nachträgliche Zustimmung und investierte Wazo mit 
Bischofsring und Bischofsstab. 

Viertes Muster: Heinrich setzte sich über eine Wahl 
einfach hinweg (was allerdings wohl selten geschah). Das 
sei etwa nach einer Klosterchronik im elsässischen Ebers-
münster der Fall gewesen, wo er statt des Gewählten ei-
nen vertrauten Goldschmied eingesetzt habe.25 Ob wir aber 
dieser wesentlich späteren Überlieferung trauen können, 
bleibt unklar.

22 Vita sancti Annonis archiepiscopi Coloniensis c. 4, hg. von Rudolf 
Köpke, in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, Bd. 11, Han-
nover 1854, S. 465–514, hier S. 468.

23 Anonymus Haserensis, De episcopis Eichstetensibus c.  34, hg. von 
Ludwig Bethmann, in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 
Bd. 7, Hannover 1846, S. 254–266, hier S. 264.

24 Anselmi gesta episcoporum Leodiensium c. 50, hg. von Rudolf Köpke, 
in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, Bd. 7, Hannover 1846, 
S. 189–234, hier S. 219f.

25 Chronicon Ebersheimense c. 24, hg. von Ludwig Weiland, in: Monu-
menta Germaniae Historica. Scriptores, Bd. 23, Hannover 1874, S. 431–
453, hier S. 443.

Lassen wir es dabei bewenden. Festzuhalten bleibt: Na-
türlich lag es in Heinrichs Interesse, Leute, die er kannte, de-
nen er vertraute, zu Bischöfen oder Äbten zu machen. Aber 
er musste im Allgemeinen doch auf die Gegebenheiten vor 
Ort Rücksicht nehmen. Er konnte nicht einfach kirchenpo-
litisch ‚durchregieren‘. Ferner: Heinrich hatte überwiegend 
das Bestreben, tatsächlich geeignete Kandidaten durchzu-
setzen oder zu akzeptieren. Das waren keineswegs immer 
eifrige Verfechter der Kirchenreform, aber zumindest meist 
solche, die ihr Amt ernstnahmen. 

Lob und Mahnung für den Herrscher

Wir begannen mit einem Aspekt des Herrschaftsverständ-
nisses Heinrich III. Nach einem langen Ausflug in den Be-
reich des tatsächlichen Handelns bzw. Reformhandelns des 
Königs und Kaisers möchte ich abschließend dahin zurück-
kehren. Es gibt nämlich noch weitere Herrschaftsvorstellun-
gen, die auf Heinrich III. übertragen wurden. Der Hofkaplan 
Wipo übergab dem König 1041 eine kleine Schrift namens 
Tetralogus, eine Mischung aus Herrscherlob und Herr-
scherermahnung. Er scheut sich darin nicht, Heinrich als 
„Zweiter nach Christus“ zu bezeichnen. An anderer Stelle 
des Werks heißt es: „Du bist das Haupt der Welt, dein Ober-
haupt ist der Lenker des Olymps.“ Oder: „Die Welt zweifelt 
nicht, dass du sie als Zweiter nach dem Herrn des Himmels 
regierst.“26 Man könnte das als pure Schmeicheleien eines 
Höflings abtun, aber das wäre zu einfach. In seinem bekann-
testen Werk, der Tatenbeschreibung Konrads II., beschreibt 
er die Krönung von Heinrichs Vater im Jahr 1024. Dabei soll 
der Mainzer Erzbischof gepredigt haben: 

„Zur höchsten Würde bist du aufgestiegen, ein Stellvertre-
ter Christi bist du. Wer ihm nicht nachfolgt, ist kein wahrer 
Herrscher. Auf diesem Königsthron musst du an die unver-
gänglichen Ehren denken.“27

Vicarius Christi – Stellvertreter oder Sachwalter Christi – 
ein Titel, den wir heute allein mit dem Papst in Verbindung 
bringen! Auch dieses Werk war Heinrich III. gewidmet, der 
zur Zeit der Krönung seines Vaters sieben Jahre alt war. Ob 
diese Worte bei der Krönung seines Vaters so oder ähnlich ge-
fallen sind, ist ungewiss, aber es ist für uns hier gar nicht von 
Belang, ob sie dem Erzbischof von Wipo in den Mund gelegt 
wurden oder er es nur für wichtig hielt, sie nicht dem Verges-
sen anheimfallen zu lassen. Es sind durchaus zweischneidige 
Worte: Wer Stellvertreter Christi ist, muss sich dieser erha-
benen Rolle auch würdig erweisen, also Christus nachfolgen 
– als Gläubiger, als gerechter Herrscher. Sonst ist er kein wah-
rer Herrscher; wir erinnern uns an die eingangs behandelte 
Arenga. Und wichtiger als die Herrschaft auf Erden ist ohne-
hin das Seelenheil, hier als unvergängliche Ehre bezeichnet. 
Gott wird Rechenschaft verlangen, ob der Herrscher seine 
Aufgabe erfüllt hat – weit mehr noch als von anderen Gläu-

26 Wipo, Tetralogus vv. 19, 99, 121f., hg. von Harry Bresslau, in: Scrip-
tores rerum Germanicarum in usum scholarum, Bd. [61]), Hannover/
Leipzig 31915, S. 75–86, hier S. 76 und 78f. 

27 Wiponis gesta Chuonradi II. imperatoris c. 3, übers. von Rudolf Buch-
ner, in: Quellen des 9. und 11. Jahrhunderts zur Geschichte der 
Hamburgischen Kirche und des Reiches (Ausgewählte Quellen zur 
deutschen Geschichte des Mittelalters – Freiherr vom Stein-Gedächt-
nisausgabe, Bd. 11), Darmstadt 51978, S. 522–613, hier S. 548f.
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bigen mit weniger Verantwortung. In unserem Zusammen-
hang bemerkenswert ist aber auch Folgendes: Nach Heinrich 
III. kam meines Wissens niemand mehr auf die Idee, den rö-
misch-deutschen König oder Kaiser als Stellvertreter Christi 
zu bezeichnen. 

Nun haben wir es hier mit Fremdzuschreibungen zu tun. 
Hat Heinrich sich aber auch selbst so gesehen? Versuchen wir 
uns dieser Frage weiter zu nähern.

Sich vom Kaiser ein Bild machen

Einen ergänzenden Einblick in das Herrschaftsverständnis 
zur Zeit Heinrichs III. erhalten wir, wenn wir uns Herrscher- 
abbildungen in Handschriften ansehen. Davon gibt es hin-
sichtlich Heinrichs III. und seiner Frau Agnes von Poitou ei-
nige. Ich habe eines ausgewählt, das meines Erachtens etwas 
weniger bekannt ist als andere Herrscherbilder. 

Es entstammt dem so genannten Codex Caesareus. Da-
bei handelt es sich um ein Evangeliar, eine Handschrift 
mit den vier Evangelien. Auftraggeber war Heinrich III. 
selbst, und zwar um das Jahr 1050. Aus-
geführt wurde die Arbeit in Echternach 
im heutigen Luxemburg. Dort gab es 
ein bedeutendes Benediktinerkloster, 
das wiederum für seine Schreibwerk-
statt bekannt war. Hier entstanden im 
Hochmittelalter auch mehrere Meis-
terwerke der Buchmalerei; man spricht 
hier auch von Prachthandschriften. Ge-
dacht war das Evangeliar als Schenkung 
Heinrichs III. an die neu erbaute Stifts-
kirche bei der Pfalz Goslar. Dort befand 
sich das Evangeliar bis zum Dreißigjäh-
rigen Krieg, dann wurde es nach Schwe-
den verschleppt und befindet sich nun 
in Uppsala. In solchen Handschriften 
befinden sich zu Beginn üblicherweise 
Miniaturen der Stifter, sogenannte De-
dikationsbilder. So sehen wir auf einem Blatt Heinrich III., 
wie er den beiden Aposteln Simon und Juda das Evange-
liar überreicht. Denn die Stiftskirche war Simon und Juda 
geweiht. Wie bei solchen Stifterbildern üblich, wird der 
Stifter gegenüber den Beschenkten klein und demütig 
dargestellt, auch wenn er ein Herrscher ist. Oben die In-
schrift: „Kaiser Heinrich erhöht die Mauern von Goslar“ 
– gemeint ist, er erhöht sie durch die Gründung des Stifts. 

Für uns interessanter ist aber die hier abgebildete, gegen-
überliegende Miniatur. In der Mitte sehen wir Christus als 
Weltenherrscher; seine Füße ruhen auf dem Kosmos, in der 
Mitte die Erdkugel. Am Rand die Symbole der vier Evange-
listen: Adler = Johannes, Stier = Lukas, Mensch = Matthäus, 
Löwe = Markus. Zur Rechten Christi sehen wir Heinrich III. 
mit einem Adlerszepter, zur Linken seine Frau Agnes von 
Poitou mit einem Lilienszepter. Niemand anderes wird dar-
gestellt, nur das Kaiserpaar mit Christus. Die Hand Christi 
ruht auf dem Paar, wobei wir es sicher mit einer bewusst 
doppeldeutigen Gestik zu tun haben, nämlich Krönung und 
Segnung. Oben finden sich folgende Worte: PER ME REG-
NANTES VIVANT HEINRICVS ET AGNES. – „Durch 
mich regieren sie, Heinrich und Agnes, sie sollen leben.“ 

Die Worte werden der einen oder dem anderen vielleicht 
bekannt vorkommen, sie stehen nämlich so ähnlich auf der 
Reichskrone: PER MES REGES REGNANT – „durch mich 
regieren die Könige“, ein biblisches Zitat aus den so genann-
ten Sprüchen Salomos (Buch der Sprichwörter). In der obe-
ren Mandorla um Christus steht die Umschrift: CAELVM 
CAELI D(omi)NO – „Der Himmel gehört dem Herrn des 
Himmels.“ In der unteren Mandorla finden wir die Worte 
„FILIIS HOMINVM TERRAM AUTEM DED(it) – „Die 
Erde aber gab er den Menschensöhnen.“ – Beides ist ein 
zusammengehöriges Zitat aus den Psalmen. Himmlische 
und irdische Sphäre sind zwar durch Wort und Darstellung 
klar geschieden. Aber sie sind nicht undurchdringlich. Die 
Häupter des Kaiserpaares ragen in die himmlische Sphäre 
hinein. Diese Bildsprache möchte aussagen: Der Herrscher 
ist zwar ein bloßer Mensch, aber ein Mensch, der in einer 
besonderen Beziehung zum Göttlichen steht. Mochte er 
auch durch die sichtbare Hand des Papstes gekrönt worden 
sein – letztlich ist er ein unmittelbar von Gott Beauftrag-
ter. Und wer sollte einem von Gott Eingesetzten schon ver-

wehren, sich auch in kirchliche Belange 
einzumischen, natürlich zum Besten der 
Kirche? Diese Art der Darstellung steht 
nicht allein. So gibt es ein ähnliches Krö-
nungsbild seines Vorvorgängers, Hein-
richs II., vom Jahrhundertanfang aus 
dem Regensburger Sakramentar, das 
man heute in der bayerischen Staatsbib-
liothek findet,28 oder ein Krönungsbild 
Ottos III. von ca. 1000, das den Herr-
scher sogar selbst in einer Mandorla 
zeigt (Liuthar-Evangeliar in der Aache-
ner Domschatzkammer).29

Dass es diese anderen Beispiele gibt, 
ist nicht erstaunlich, stand doch Hein-
rich III. in einer älteren Tradition einer 
stark sakralen Herrschaftsvorstellung. 
Bemerkenswert ist aber, dass es nach 

Heinrich III. derartige Darstellungen nicht mehr gab. 
Allerding sollten wir solche Darstellungen nicht vorschnell 

als unmittelbare Äußerungen kaiserlichen Selbstverständnis-
ses betrachten. Auch wenn sie solcherart Handschriften in 
Auftrag gaben, heißt das nicht zwingend, dass sie unmittel-
baren Einfluss auf die künstlerische Umsetzung nahmen. 
Ebenso gut ließen sich derlei Krönungsbilder als Ausdruck 
der Vorstellungen im klerikalen Umfeld des Herrschers se-
hen – oder gar nur im ausführenden Kloster selbst. Handelte 
es sich auch um bildgewordene Herrschermahnungen, um 
Entwürfe, wie sich der Kaiser zu sehen habe?

Erste Risse im ‚System‘

Gleichsam als Epilog möchte ich über Anfänge der Kritik 
zu Heinrichs Lebzeiten bzw. unmittelbar danach sprechen. 
1047/48, vermutlich in Burgund, entstand ein Traktat eines 
namentlich unbekannten Geistlichen über die rechtmäßige   

28 https://www.hdbg.de/heinrich-site/german/objekt/jan/objekt_untert.html 
29 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Liuthar- 

Evangeliar.jpg 
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– oder genauer: unrechtmäßige – Ein- und Absetzung von 
Päpsten (De ordinando pontifice).30 Darin geißelt er mit 
 heftigen Worten die Einmischung Heinrichs III.; es sei eine 
Anmaßung, über den Römischen Stuhl zu richten. Er ver-
steigt sich gar zu den Worten: „Wer aber das Haupt ist, darf 
vom Schwanz nicht geschlagen werden […]“; auch seien 
„die Kaiser den Bischöfen untertan“.31 Geradezu revolutio-
näre Worte (zumal der Verfasser eine Papstwahl durch sämt-
liche Bischöfe der Christenheit empfiehlt), auch wenn sie zu 
dieser Zeit kaum Verbreitung fanden (es ist nur eine einzige 
Handschrift überliefert).

Interessant ist auch eine Stelle aus einem Tatenbericht 
der Bischöfe von Lüttich, niedergeschrieben wohl sehr bald 
nach Heinrichs Ende. Wir hatten schon von Bischof Wazo 
gehört, dessen Wahl Heinrich III. akzeptieren musste. Wazo 
kritisierte später Heinrichs Einmischung in die Papstwahl 
mit grundsätzlicher Kritik:

„Der Kaiser aber, der bekanntlich ein so beschaffener 
Mensch war, dass er sich die Gewalt über die Bischöfe auf 
überaus weltliche – um nicht zu sagen – ruhmsüchtige 
Weise zu verschaffen suchte, sagte: ‚Aber ich bin auf glei-
che Weise mit heiligem Öl gesalbt, und mir ist deshalb Be-
fehlsgewalt vor allen anderen gegeben.‘ Der Bischof meinte 
nun umgekehrt – durch den Wahrheitseifer und die Glut 
der Gerechtigkeit erhitzt –, den anderen durch Worte von 
derselben Art kurz belehren zu müssen. Er sagte: ‚Eine an-
dere ist sie und weit von der priesterlichen unterschieden, 
diese Eure Weihe, die ihr das für euch in Anspruch nehmt, 
weil ihr ja schließlich durch diese zum Töten, wir aber auf 
Geheiß Gottes zum Lebendigmachen gesalbt worden sind; 
von daher ergibt sich der Schluß: um wieviel mehr das Le-
ben stärker ist als der Tod, umso besser ist ohne Zweifel 
unsere Weihe als die Eure‘ […].“32

Der König beruft sich laut dieser Darstellung auf seine 
Herrschersalbung, um seine Autorität auch in der Kirche zu 
legitimieren. Wazo habe das nicht gelten lassen: Die Herr-
scherweihe habe mit der Bischofsweihe nichts zu tun; auf sie 
zu setzen sei Anmaßung. Wir Heutige können das teilweise 
nachvollziehen – für uns ist es selbstverständlich, dass eine 
weltliche Macht sich möglichst aus kirchlichen Angelegen-
heiten heraushalten soll. Aber um die Mitte des 11. Jahr-
hunderts waren solche Gedanken revolutionär. Weniger 
nachvollziehen können wir das bischöfliche Selbstbewusst-
sein. Implizit wird nämlich gesagt, dass das umgekehrt gar 
nicht gelten muss. Papst Gregor VII. brachte später dann ein 
solches Überlegenheitsbewusstein zur Vollendung.

Wir werden nicht erfahren inwiefern diese Stelle stilisiert 
ist, ob es Wazo tatsächlich wagte, seinem weltlichen Herrn so 
schroff zu widersprechen. Aber eines sehen wir: Die Lunte an 
das weit gehende sakrale Herrschaftsverständnis war gelegt.

30 Quellen zum Investiturstreit, Zweiter Teil: Schriften über den Streit zwi-
schen Regnum und Sacerdotium, übers. von Irene Schmale-Ott (Aus-
gewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters – Freiherr 
vom Stein-Gedächtnisausgabe, Bd. 12b), Darmstadt 1984, S. 46–67.

31 Ebd. S. 67.
32 Anselmi gesta episcoporum Leodiensium c. 66 (wie Anm. 24), S. 229f.; 

übers.: Johannes Laudage und Matthias Schrör, Der Investiturstreit. 
Quellen und Materialien, Köln/Weimar/Wien 22006, S. 47.

Fazit

Im Umfeld Heinrichs III. gab es zweifellos theokratische 
Herrschaftsvorstellungen. Das Zielpublikum dieser Vor-
stellungen war jedoch überschaubar; inwieweit sich der 
König bzw. Kaiser diese selbst in solchem Ausmaß zu ei-
gen machte, können wir letztlich nicht wissen. Vor allem 
aber: Seine Herrschaft war keine tatsächliche Theokratie. 
Der Herrscher war kein Priesterkönig. Er verwaltete keine 
Sakramente, und die Rechtsprechung gründete nicht un-
mittelbar auf der Bibel. Ich möchte behaupten, dass das 
Christentum ohnehin nicht geeignet ist für theokratische 
Versuche, insbesondere da im Neue Testament eine spe-
zifische Gesetzgebung fehlt. Wurden solche Versuche un-
ternommen, waren sie kurzer Natur (etwa Savonarolas 
Regime in Florenz oder das Täuferreich in Münster). Aber 
es bleibt festzuhalten: Sacerdotium und Regnum, Pries-
tertum und Königtum, geistliche Gewalt und herrscher-
liche Gewalt, bildeten unter Heinrich III. eine Symbiose 
– aufgrund des längerfristigen Zugriffs auf das Papsttum 
sicherlich stärker als zuvor. Doch trotz aller Reformunter-
stützung durch Heinrich blieb es nicht aus, dass sich bereits 
unter ihm erster Widerspruch zur Art und Weise seines 
Vorgehens regte.  
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B efasst man sich mit dem Thema „Investiturstreit“ 
und seiner Erforschung, so fällt auf, dass ein Aspekt 
nur wenig Beachtung findet: die Investitur selbst. 
Hintergrund dieses zunächst überraschenden Be-

funds ist, dass die Investitur am Anfang der Konflikte zwi-
schen Heinrich IV. und Gregor VII. gar nicht das zentrale 
Thema Auseinandersetzungen bildeten, sondern dies erst 
später und rückblickend wurde – doch dazu später mehr.1 

In diesem Beitrag soll zunächst geklärt werden, was ge-
nau mit dem Begriff Investitur gemeint ist, darauf folgt ein 
Blick auf Bischofseinsetzungen vor dem Investiturstreit. 
Anschließend geht es darum, wie Bischofs- und Abtsinves-
tituren in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts zum Pro-
blem und schließlich verboten wurden. Wann genau dies 
geschah, ist umstritten – auf die Forschungskontroverse, 
die vor allem zwischen Johannes Laudage und Rudolf 
Schieffer ausgetragen wurde, soll hier ebenfalls kurz ein-
gegangen werden; abschließend geht es um die Entwick-
lung bis zu den ersten Einigungen über die Investitur in 
Saint-Denis und London 1107 zwischen Papst Paschalis II. 
und Philipp I. von Frankreich sowie zwischen Erzbischof 
Anselm von Canterbury und Heinrich I. von England, die 
15 Jahre vor dem Wormser Konkordat zeigten, wie eine 
Lösung des Problems aussehen konnte. 

Was ist Investitur?
 

Obwohl es häufig so 
verwendet wird, war 
das lateinische Wort 
investitura ursprüng-
lich kein Synonym 
für eine Bischofs- 
oder Abtseinsetzung, 
sondern hatte eine 
allgemeinere Bedeu-
tung. Das Wort leitet 
sich vom Verb „in-
vestire“ („bekleiden“) 
ab und bezeichnet 
die „Be-kleidung“, 
also den Akt der 
Einkleidung. 

In diesem Sinne 
ist seit der Spätantike 
auch das Wort inves-
titura (bzw. vestitura) 

1 Dieses Thema behandele ich in meinem Aufsatz die Erfindung des In-
vestiturstreits, in: Historische Zeitschrift 312/1, 2021, S. 34–61, auf den 
ich für weitere Belege verweise. 

nachgewiesen, welches im übertragenen Sinne für die Ein-
setzung in ein Amt genutzt wird, im Sinne einer Einkleidung 
mit der Amtstracht. Daraus entwickelte sich die Vorstel-
lung, dass eine Investitur eine rechtliche Einweisung in ei-
nen neuen Status war.

Im früheren Mittelalter findet man das Wort „(In)vesti-
tura“ häufig bei der Übergabe von Grundbesitz sowohl als 
Eigentum als auch als Leihe. Dabei erfolgte die Einweisung 
des neuen Besitzers durch einen symbolischen Akt, zum 
Beispiel einen Umritt oder durch die Übergabe eines Stabs. 
Der Stab ist ein universelles Zeichen der Verfügungsgewalt 
und der Macht, wie wir es auch vom Zepter kennen. Auch 
andere Symbole wurden zur Übergabe genutzt, zum Bei-
spiel Glockenseile oder Altartücher, wenn es um Kirchen 
ging, Erdklumpen und Grashalme bei Grund und Boden. 
Die Übergabe eines Stabs oder eines anderen Symbols re-
präsentiert die Übergabe eines Rechts. Es überrascht daher 
nicht, dass auch geistliche Ämter mit einer Investitur über-
geben wurden. Hierbei spielte ebenfalls die Übergabe eines 
Stabes eine wichtige Rolle, denn auch Geistliche trugen ei-
nen Stab als Symbol ihrer Macht und ihrer geistlichen Auf-
seherfunktion – der Hirtenstab ist seit dem 6. Jahrhundert 
nachgewiesen.2

Ein ähnliches Symbol der Einweisung in ein Amt war 
der Ring. Die Übergabe von Ringen, speziell Siegelringen 
war für die Einsetzung in weltliche Ämter ebenfalls üblich; 
Ring und Stab wurden aber seit dem frühen Mittelalter zu-
gleich aber auch emblematische Symbole für Bischöfe und 
Äbte. Daraus folgt, dass in der Zeit vor den Kirchenreformen 

2 Dazu und zum Folgenden Philippe Depreux, Les récits d‘investiture et 
leur signification (du IXe au XIe siècle), in: Walter Pohl/Veronika Wie-
ser (Hrsg.), Der frühmittelalterliche Staat. Europäische Perspektiven, 
Wien 2009, S. 399–410; ders, „Investitura per anulum et baculum“: Ring 
und Stab als Zeichen der Investitur bis zum Investiturstreit, in: Jörg Jar-
nut/Nicola Karthaus (Hrsg.), Vom Umbruch zur Erneuerung? Das 11. 
und beginnende 12. Jahrhundert. Positionen der Forschung, München 
2006, S. 169–195.
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des 11. Jahrhunderts Stäbe und Ringe ambivalente Symbole 
waren. Sie waren nicht eindeutig dem geistlichen oder dem 
weltlichen Bereich zugeordnet; sie gehörten in beide Felder, 
die ohnehin noch nicht scharf getrennt waren. Dies ändert 
sich erst im Vorfeld des Investiturstreits und in seinem Ver-
lauf, als die Trennung zwischen geistlicher und weltlicher 
Sphäre schärfer wurde.

Seit etwa 900 kann die Übergabe eines Stabes an einen 
Bischof als Teil der Bischofseinsetzung nachgewiesen wer-
den. Allerdings war es zunächst nicht der König, der dieses 
Ritual durchführte. Dies ist erst für Otto II. (973–983) zu 
belegen. Erst in der Zeit Heinrichs II. (1002–1024) erfahren 
wir von einer Übergabe des Ringes an einen neu gewähl-
ten Bischof durch den Kaiser. Selbst dies dürften zunächst 
Einzelfälle gewesen sein; erst im Laufe des 11. Jahrhunderts 
verdichten sich die Belege für Stab- 
und Ringübergaben durch den König 
oder Kaiser. Die in den Streitschriften 
oft genutzte Formulierung investitura 
cum anulo et baculo („Investitur mit 
Ring und Stab“) kam gar erst in den 
1070er Jahren auf.

Als es im Jahr 1076 zum Bruch 
zwischen Heinrich IV. und Gregor 
VII. kam, war die Investitur von Bi-
schöfen und Äbten mit Ring und 
Stab durch den Herrscher keine seit 
Jahrhunderten bekannte Praxis, son-
dern noch vergleichsweise jung. Und 
kaum hatte sich die Praxis in der Mitte 
des 11. Jahrhunderts offenbar durch-
gesetzt, wurde Kritik geübt. Kardi-
nal Humbert von Silva Candida, ein 
sehr streitbarer und radikaler Refor-
mer, erwähnt in seinen umfangreichen Büchern gegen die 
Simonisten die Begriffe investitio bzw. investire jedoch nur 
an zwei Stellen in einem umfangreichen Werk, das in einer 
modernen Edition Druck 153 Seiten umfasst.3 Denn – wie 
der Titel seines Werks zeigt – geht es ihm in erster Linie um 
die Simonie, also um die Käuflichkeit geistlicher Weihen.

Wie wurden Bischöfe vor dem Investiturstreit 
eingesetzt?

Damit gerät das zweite Thema dieses Beitrags in den Blick, 
die Frage nämlich, wie man im römisch-deutschen Reich vor 
dem Investiturstreit Bischof wurde. Auf diese Frage gibt es 
mehrere Antworten, die auf unterschiedlichen Ebenen lie-
gen. Kirchenrechtlich vorgeschrieben war die Wahl des Bi-
schofs durch Klerus und Volk. Damit war keine Wahl nach 
heutigem Verständnis gemeint, in der jede Stimme gleich 
zählt und Sieger durch die Mehrheit der Stimmen festge-
stellt werden. Ziel einer solchen Wahl war es gerade nicht 
unterschiedliche Auffassungen offenzulegen, sondern Ein-
mütigkeit herzustellen. Resultieren sollte eine solche Wahl 
aus der Herstellung eines Konsenses, angeleitet durch die 

3 Humbert von Silva Candida, Adversus simoniacos libri tres, hg. v. Fried-
rich Thaner (MGH Ldl 1), 1891, S. 100–253, hier lib. III, c. 6, S. 106 bzw. 
c. 11, S. 211.

führende Persönlichkeit der Diözese (bzw. denen, die gerade 
vor Ort waren), denen die anderen Anwesenden folgen soll-
ten. Fürstlicher, auch königlicher Einfluss war also kirchen-
rechtlich zumindest nicht grundsätzlich ausgeschlossen und 
in Maßen akzeptabel.

In der Praxis war die Wahl von Klerus und Volk vor dem 
Investiturstreit eine Akklamation – eine Zustimmung zu ei-
ner bereits getroffenen Wahl. Im Reich übte der König bzw. 
der Kaiser oft einen bestimmenden Einfluss auf die Wahl 
aus. In England war dies ähnlich und auch in Frankreich 
galt das für die Besetzung einiger Bischofsstühle; die meis-
ten standen jedoch unter fürstlicher Kontrolle. Auch im rö-
misch-deutschen Reich war die Kontrolle des Königs über 
die Erhebung von Bischöfen nicht vollständig. Dies lag an 
der zu hohen Anzahl der Bistümer im Reich, zu dem zusätz-

lich noch die Königreiche Burgund 
und Italien gehörten. Jedoch war es 
den Kaisern zumindest im deutschen 
Reichsteil in der Regel möglich, einen 
bestimmten Mann nach ihrem Willen 
als Bischof einzusetzen. 

Doch blicken wir in die einzige 
ausführliche – und daher oft zitierte 
– Beschreibung des Rituals einer Bi-
schofseinsetzung aus den Jahren un-
mittelbar vor dem Investiturstreit. Sie 
wurde um 1071/72 verfasst und be-
traf Gundekar von Eichstätt, der 1057 
ins Amt kam. Von ihm selbst stammt 
auch der Bericht über das Geschehen. 

„Nach diesen [Bischöfen] wurde 
Gundekar, der geringste der Brüder 
derselben heiligen Eichstätter Kir-
che, aber dessen ungeachtet damals 

Kaplan der Frau Kaiserin Agnes, für eben diesen Sitz am 
20. August (…) in Trebur mit dem Ring investiert; und am 
3. Oktober wurde er in Gegenwart der folgenden nament-
lich aufgeführten Bischöfe (…) unter dem einstimmigen 
Beifall und Votum seines eigenen Klerus, seiner bewaffne-
ten Dienerschaft und auch seiner familia in Speyer mit dem 
Hirtenstab ausgezeichnet sowie am 17. Oktober durch die 
Gnade Gottes feierlich auf den Bischofsstuhl gesetzt. Am 
Tage des heiligen Apostels Johannes (27.12.), der von Gott 
mehr als alle anderen geliebt worden war, wurde er an einem 
Ort, der Pöhlde genannt wird, zum höchsten Grad des Pries-
teramtes befördert. Bei seiner Weihe waren auch zugegen 
sein Herr, König Heinrich IV., und dessen geliebte Mutter 
Agnes, die erhabene Kaiserin, welche für ihren Kaplan alles 
in die Wege leitete, was für seine Weihe notwendig war – als 
ob sie es für einen Sohn tun müsse. Ferner nahm an dersel-
ben Weihe teil der Herr Hildebrand, Kardinalsubdiakon des 
heiligen römischen und apostolischen Stuhls (…).“4

4 Post istos autem eiusdem sanctae Aureatensis aecclesiae Gundechar frat-
rum ultimus, sed tamen tunc temporis dominae imperatricis Agnetis ca-
pellanus, in hanc eandem sedem 13. Kal. Sept. (…) Triburie est anulo 
investitus; et in 3. Non. Octobris, istis autem subnotatis episcopis presen-
tibus (…), virga pastorali, sui ipsius cleri militiaeque et etiam familiae 
communi laude et voto, Spire est honoratus, et in 16. Kal. Nov. in sedem 
episcopalem Dei gratia inthronizatus. In die autem sancti lohannis apo-
stoli plus caeteris Deo dilecti, in loco qui dicitur Pfolede ad summum 

Es gibt lediglich eine einzige 
ausführliche – und daher  
oft zitierte – Beschreibung  
des Rituals einer Bischofs- 
einsetzung aus den Jahren 
unmittelbar vor dem Inves-
titurstreit. Sie wurde um 
1071/72 verfasst und betraf 
Gundekar von Eichstätt, der 
1057 ins Amt kam und den 
Vorgang selbst beschrieb.
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Vier Schritte der Bischofserhebung lassen sich unter-
scheiden. Zuerst erfolgte am 20. August die Investitur mit 
dem Ring durch die Regentin, die Kaiserin Agnes, in der 
Pfalz Trebur am Rhein, die als eine Art Designation zu ver-
stehen ist. Einige Wochen später, am 3. Oktober, erfolgte 
vor einem größeren Publikum im Rahmen einer Versamm-
lung in Speyer in Anwesenheit vieler Bischöfe, der bischöf-
lichen Kleriker und seiner Ministerialen die Investitur mit 
dem Hirtenstab. Erst dann verlagerte sich das Geschehen 
nach Eichstätt, wo am 17. Oktober die zeremonielle Einset-
zung erfolgte. Der letzte Akt, die Weihe des Bischofs erfolgte 
dann nach Weihnachten in Pöhlde im Südharz, hunderte 
Kilometer von Eichstätt entfernt. Die Weihe führte der zu-
ständige Erzbischof von Mainz durch, wiederum im Rah-
men einer größeren Versammlung in Anwesenheit vieler 
Bischöfe, aber auch des jungen Königs und der Kaiserin 
und des päpstlichen Legaten Hildebrand. Die Anwesenheit 
des späteren Papstes Gregor VII. wird besonders betont. Aus 
seiner Anwesenheit lässt sich schließen, dass er zu jenem 
Zeitpunkt offenbar keine Einwände gegen die Art der Ein-
setzung des Bischofs durch die Regentin hatte.

Die Praxis der fürstlichen bzw. königlichen Einsetzung 
wurde seit der Mitte des 11. Jahrhunderts in reformerischen 
Kreisen, die den Vorrang des Kle-
rus bei der Wahl für zentral hielten, 
heftig kritisiert. Humbert von Silva 
Candida schrieb in seinem bereits 
zitierten Werk gegen die Simonis-
ten um 1060: „Obwohl die für die 
gesamte Welt ehrwürdigen und 
höchsten Bischöfe auf diese Weise 
unter der Eingebung des Heiligen 
Geistes vorgeschrieben haben, dass 
die Wahl des Klerus durch die Billi-
gung des Metropoliten, das Begeh-
ren aber von Volk und Stand durch 
die Zustimmung der Fürsten be-
stätigt werde, geschieht alles zur 
Schmähung der heiligen Canones 
und zum Niedergang der gesamten christlichen Religion in 
der umgekehrten Reihenfolge; die ersten sind die letzten, 
und die letzten die ersten. Die weltliche Gewalt ist nämlich 
die erste bei der Wahl und bei der Bestätigung, dieser folgt 
– ob sie will oder nicht – die Zustimmung von Stand, Volk 
und Klerus, und als letztes erst das Urteil des Metropoliten.“5

gradum provectus est sacerdotis. Interfuit etiam suae consecrationi do-
minus eius quartus Heinricus rex et eius mater dilecta Agnes imperatrix 
augusta, cuncta ad eius ordinationem necessaria disponens pro capellano, 
quasi deberet pro filio. Interfuit etiam eidem consecrationi dominus Hil-
tebrandus, sanctae Romanae et apostolicae sedis cardinalis subdiaconus 
(…). Text und Übersetzung nach Johannes Laudage /Matthias Schrör, 
Der Investiturstreit. Quellen und Materialien (lateinisch – deutsch), 2. 
Aufl. Köln 2006, Nr. 7, S. 52–55.

5 Haec cum ita venerabiles omni mundo et summi pontifices Spiritu sancto 
dictante decreverint, ut metropolitani iudicio electio cleri, principis autem 
consensu expetitio plebis et ordinis confirmetur , ad reprobationem sanc-
torum canonum et totius christianae religionis conculcationem praepos-
tero ordine omnia fiunt, suntque primi novissimi et novissimi primi. Est 
enim prima in eligendo et confirmando saecularis potestas, quam velit 
nolit subsequitur ordinis, plebis clerique consensus, tandemque metropo-
litani iudicium. Text und Übersetzung nach Laudage / Schrör, Der In-

Für Humbert stellte die zeitgenössische Praxis der Be-
setzung der Bischofsämter eine Verkehrung der Ordnung 
dar. Humberts Vorwurf, dass die weltliche Seite bei der Aus-
wahl von Bischöfen eine bestimmende Rolle annahm, ist – 
dem Beispiel Gundekars zufolge – nicht ganz unberechtigt. 
Jedoch waren andere Auffassungen möglich, denn ganz 
offensichtlich wurde Gundekar von keinerlei Unrechtsbe-
wusstsein geplagt, sondern hielt seine Einsetzung für eine 
legitim, ja geradezu ideal, sonst hätte er sie kaum auf diese 
Weise geschildert.

Ab wann wurde die Laieninvestitur verboten?

Damit kommen wir zum nächsten Punkt: Wann wurde die 
Praxis der Investitur durch Laien, wie sie bei Bischof Gun-
dekar erfolgte, verboten? Denn aus der Kritik am Verfah-
ren der Bischofseinsetzung, wie sie durch Humbert geäußert 
wurde, auch konkret auf die Investitur bezogen, lässt sich 
noch kein allgemeines Verbot der Investitur schlussfolgern.

Mehrere Daten sind für dieses Verbot in Anspruch ge-
nommen worden. Der früheste Termin, der in der For-
schung genannt wird, bezieht sich auf die Synode von Reims, 
die 1049 von Leo IX. abgehalten wurde, weil dort die ka-

nonische Wahl der Bischöfe durch 
Klerus und Volk gefordert wurde.6 
Die Investitur wird jedoch in den 
Beschlüssen der Synode nicht ge-
nannt und inhaltlich bietet der Ka-
non nur die Wiederholung einer 
altbekannten Regel.

Diskutabler ist der zweite Ter-
min – das Papstwahldekret Papst 
Nikolaus II. aus dem Jahr 1059. In 
den Beschlüssen der Synode heißt 
es: „Dass kein Kleriker oder Pries-
ter eine Kirche durch Laien erhalte, 
weder umsonst noch für einen 
Preis“.7 Die Vergabe von Kirchen 
durch Laien wird also ausdrück-

lich verboten. Dennoch können wir diese Stelle nicht von 
einem Investiturverbot ausgehen. Denn erstens sind Kleri-
ker und Priester erwähnt, nicht ausdrücklich Bischöfe und 
Äbte, doch ließe sich argumentieren, dass sie und ihre Kir-
chen mitgemeint waren. Und zweitens: das Ritual der In-
vestitur wird nicht erwähnt. Es geht um die Vergabe von 
Kirchen insgesamt, nicht um die Art der Einsetzung. Neh-
men wir ernst, dass Investitur kein Synonym für „Bischofs-
einsetzung“ war, können wir das Papstwahldekret nicht als 
Investiturverbot verstehen. 

Über den genauen Zeitpunkt des Verbots der Laienin-
vestitur ist sich die Forschung jedoch bis heute uneinig. Die 
Auseinandersetzung um diese Frage, die vor allem von Ru-

vestiturstreit. Quellen, Nr. 8, S. 54f.
6 Anton Scharnagl, Der Begriff der Investitur in den Quellen und der 

Literatur des Investiturstreites (Kirchenrechtliche Abh. 56), Stuttgart 
1908, 12f.

7 Synode in Rom 1059, hg. v. Detlev Jasper, Die Konzilien Deutschlands 
und Reichsitaliens 1023–1059 (MGH Concilia 8), Hannover 2010,  
S. 382–407: Ut per laicos nullo modo quilibet clericus aut presbyter ob-
tineat aecclesiam nec gratis nec precio.

Es geht beim Papstwahldekret 
von Nikolaus II. 1059 um die 
Vergabe von Kirchen insgesamt, 
nicht um die Art der Einsetzung. 
Nehmen wir ernst, dass Investi-
tur kein Synonym für „Bischofs-
einsetzung“ war, können wir das 
Papstwahldekret nicht als Inves-
titurverbot verstehen.
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dolf Schieffer und Johannes Laudage ausgetragen wurde, 
dreht sich vor allem um die Bewertung des ersten Belegs für 
ein Investiturverbot. Der Mailänder Chronist Arnulf schrieb 
kurz nach der Fastensynode 1075 über die Beschlüsse der 
Versammlung: „(…) nachdem der Papst in Rom eine Sy-
node abgehalten hatte, untersagte er dem König öffentlich, 
fortan irgendein Recht auf die zu vergebenden Bischofssitze 
zu haben, und er entfernte alle Laienpersonen von der In-
vestitur der Kirchen.“8

Jedoch bietet dieser scheinbar eindeutige Beleg für ein 
päpstliches Verbot der Laieninvestitur keine Sicherheit. 
Das offiziöse Protokoll dieser Synode mit den Beschlüssen, 
das im Register Gregors VII. überliefert ist, berichtet nichts 
von einem Investiturverbot und ebenso wenig sind zustim-
mende oder ablehnenden Reaktionen auf dieses Verbot be-
kannt. Rudolf Schieffer ging daher 1981 in seiner Arbeit 
über die Entstehung des Investiturverbots davon aus, dass 
1075 kein allgemeines Investiturverbot erlassen worden sei, 

sondern dass das bei Arnulf 
überlieferte Verbot speziell 
auf die Situation in Mailand 
bezogen sei. Heinrich sei die 
Ausübung der Investitur in 
diesem konkreten Fall wegen 
der Bannung seiner Räte ver-
boten worden.9 Johann Engl-
berger nahm sogar an, dass 
Arnulf nicht, wie zumeist 
angenommen, kurz nach den 
Ereignissen schrieb, sondern 
erst nach dem Ausbruch der 
Auseinandersetzung und die 
Annahme eines Investitur-
verbots im Jahr 1075 eine 
Rückprojektion sei.10 

Es ist allerdings durchaus 
möglich, dass es in diesem 
Jahr tatsächlich ein allgemei-

nes Verbot der Laieninvestitur gab, dieses aber nicht in die 
überlieferte Liste der Beschlüsse aufgenommen wurde. Jo-
hannes Laudage führte an, dass einerseits ein Verbot der 
Investitur genau in die Entwicklung der päpstlichen Poli-
tik der Zeit passe. Die Reaktionen seien andererseits ausge-
blieben, weil der Streit mit dem 1076 gebannten Heinrich IV. 

8 Arnulf von Mailand, Liber gestorum recentium, hg. v. Claudia Zey 
(MGH SS rer. Germ. 67), Hannover 1994, lib. IV, c.7, S. 211f. „(…) papa 
habita Rome synodo palam interdicit regi ius deinde habere aliquod in 
dandis episcopatibus omnesque laicas ab investituris ecclesiarum summo-
vet personas, Übersetzung nach Laudage / Schrör, Quellen Nr. 30, S. 113.

9 Rudolf Schieffer, Die Entstehung des päpstlichen Investiturverbots für 
den deutschen König (Monumenta Germaniae Historica. Schriften 28), 
Stuttgart 1981. Die Gegenposition Laudages ist unter anderem in die-
sen Beiträgen nachzuvollziehen: Johannes Laudage, Gregorianische Re-
form und Investiturstreit (Erträge der Forschung 282), Darmstadt 1993; 
ders., Nochmals: Wie kam es zum Investiturstreit?, in: Jörg Jarnut/Ni-
cola Karthaus (Hrsg.), Vom Umbruch zur Erneuerung? Das 11. und be-
ginnende 12. Jahrhundert. Positionen der Forschung, München 2006, 
S. 133–150.

10 Johann Englberger, Gregor VII. und die Investiturfrage. Quellenkriti-
sche Studien zum angeblichen Investiturverbot von 1075 (Passauer his-
torische Forschungen 9), Köln 1996.

das Thema zunächst obsolet machte. Für ein Verbot im Jahr 
1075 sprechen Laudage zufolge auch zwei Briefe Gregors 
VII. aus dem Jahr 1078, die auf ein früheres Verbot zu ver-
weisen scheinen.

Bischof Huzman von Speyer habe, so heißt es in einem 
Brief Gregors, im Frühjahr 1075 „wissentlich und waghal-
sig entgegen einem Dekret des Apostolischen Stuhls den 
Bischofsstab aus der Hand des Königs empfangen“; über Ru-
dolf von Amiens soll untersucht werden, ob er „aus schänd-
lichem Ehrgeiz und unüberlegtem Wagnis die Investitur 
gegen das Dekret einer römischen Synode und des aposto-
lischen Stuhles aus der Hand eines Laien empfangen“ ha-
be.11 Doch auch hier lässt es sich nicht ausschließen, dass es 
sich um Einzelfälle handelt. Außerdem beteuerten all die-
jenigen, die beschuldigt wurden, die Laieninvestitur entge-
gen genommen zu haben, dass sie nichts von einem Verbot 
gewusst hätten – ein deutliches Anzeichen für ein geringe 
Publizität des Anliegens. 

Unstrittig sind die beiden nächsten Verbote: Der strenge 
Legat Hugo von Die, zuständig für Frankreich, verkündete 
1077 und 1078 auf Provinzialsynoden in Autun und Poi-
tiers zweimal Investiturverbote, die jedoch keinerlei Geltung 
für die Gesamtkirche beanspruchen konnten. Der Chronist 
Berthold von Reichenau überliefert ein päpstliches Investi-
turverbot für die Fastensynode des Jahres 1078, doch steht 
er damit völlig alleine, so dass das erste zweifelsfreie Verbot 
der Annahme der Investitur aus der Hand von Laien auf der 
Herbstsynode 1078 erlassen wurde.12 Erst auf der Fastensy-
node des Jahres 1080 wurde Laien ausdrücklich die Aus-
übung der Investitur verboten.13

Die Laieninvestitur war also in den ersten Jahren des 
Investiturstreits durchaus umstritten. Es war aber nicht 
das entscheidende Thema, vor allem nicht am Anfang der 
Auseinandersetzungen des Investiturstreits, ganz unab-
hängig von der Frage, ob die Laieninvestitur im Jahr 1075 
oder 1078 verboten wurde. Hintergrund der Verbote war 
nicht unbedingt die Ablehnung des Investiturrituals an 
sich, sondern die Verquickung mit der Simonie – dies 
sehen wir etwa bei Humbert, aber auch sonst wird die 
Investitur für eine Folge oder Begleiterscheinung der Si-
monie gehalten.

Verschärfungen und Lösungsansätze (1080–1107)

Seit 1080 – also nach dem endgültigen Verbot der Aus-
übung der Investitur in ein geistliches Amt durch Laien 
– wird das Thema Investitur immer wieder in Synodal-

11 Das Register Gregors VII., 2 Bde., (MGH Epp. Sel. 2), hg. v. Erich Cas-
par, Berlin 1920–23, 2, lib. V, 18, S. 381 (März 1078):  Quia in susceptione 
Spriensis ecclesie veremur te contra decretum apostolice sedis virgam de 
manu regis scienter ac temerarie suscepisse (…), bzw. 2, VI,3, S. 395 (22. 
August 1078): Presertim si idem Ambianensis contra Romane synodi et 
apostolice sedis decretum de manu laici nefanda ambitione et temerario 
ausu investituram suscipere presumpsit (…).

12 Das Register Gregors VII. 2, lib. VI,5b, S. 403. Zum angeblichen Inves-
titurverbot auf der Fastensynode des Jahres 1078 Johann Englberger, 
Berthold von der Reichenau und die Investiturfrage. Zum Problem ei-
nes Investiturverbots der Fastensynode von 1078, in: Deutsches Archiv 
53, 1997, S. 81–117.

13 Das Register Gregors VII. 2, lib. VII,14a, S. 480.

Der Chronist Berthold 
von Reichenau überlie-
fert ein päpstliches Inves-
titurverbot für die Fasten-
synode des Jahres 1078, 
doch steht er damit völlig 
alleine, so dass das erste 
zweifelsfreie Verbot der 
Annahme der Investitur 
aus der Hand von Laien 
auf der Herbstsynode 
1078 erlassen wurde.
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beschlüssen erwähnt, so in den Jahren 1089, 1095,1096,  
1098 und 1099.14

Wirft man jedoch einen Blick in andere Quellengat-
tungen, ist das Thema Laieninvestitur nur wenig präsent. 
Weder in der Historiographie noch in den Streitschriften 
findet man vor dem Jahr 1100 größere Reflexionen zu dem 
Thema. Es gab wichtigere Felder der Auseinandersetzung: 
Die Schismen – spätesten seit 1084 gab es zwei Päpste und 
zahlreiche Bistümer im Reich waren doppelt besetzt –, die 
Eideslösung durch den Papst, die Frage, ob der Papst den 
König absetzen darf, waren zentrale Themen im polemi-
schen Schriftgut der Zeit. Zu den wenigen Ausnahmen ge-
hört eine Schrift Widos von Ferrara, der das kaiserliche 
Investiturrrecht 1086 in seiner Schrift De Scismate Hilde-
brandi offensiv verteidigte.15

Fast zeitgleich erscheint in Italien eine andere Art von 
Texten auf der Bildfläche, die das Investiturrecht des Kaisers 
zu sichern versuchten, nämlich die falschen Investiturprivi-
legien. In ihnen wird behauptet, dass Papst Leo III. Karl dem 
Großen das Recht auf Investitur verliehen habe.16 

Ab 1100 nahm dann das Interesse an der Investitur 
sprunghaft zu. Dafür gab es eine Reihe von Gründen. Ur-
ban II. und Clemens (III.) starben 1099 bzw. 1100 und Ur-
bans Nachfolger Paschalis II. hatte trotz einiger Versuche in 
der Stadt Rom keine ernsthaften, vom Kaiser gestützten Ri-
valen. Ihm bot sich nun die Gelegenheit das Problem grund-
sätzlich anzugehen. Zudem gab es bald einen neuen König, 
denn Heinrich V. stürzte im Jahr 1105 seinen Vater, der im 
Folgejahr verstarb. Heinrich suchte den Ausgleich mit dem 
Papst, wollte aber nicht auf die Investitur verzichten, wes-
halb das Thema immer wichtiger wurde. Lösungen fand 
man zunächst jedoch anderswo.

Lösungsansätze – Saint-Denis und London 1107

Die Fragen, die im Investiturstreit im römisch-deutschen 
Reich verhandelt wurden, betrafen nicht nur das Kaiser-
reich, sondern waren für den gesamten Bereich der lateini-
schen Christenheit akut. Und auch in den beiden anderen 
großen alten Königreichen dieses Raumes, England und 
Frankreich, gab es Auseinandersetzungen, die nicht die Hef-
tigkeit des Investiturstreits im römisch-deutschen Reich er-
reichten, aber dennoch nach einer verbindlichen Lösung 
verlangten. Dies geschah sowohl in England als auch in 
Frankeich im Jahr 1107.

Das Verhältnis zwischen den normannischen Königen 
von England und den Päpsten war ambivalent.17 Einerseits 
hatten die Päpste Alexander II. und Gregor VII. die Erobe-
rung Englands durch Wilhelm den Eroberer gebilligt und 
zeigten sich ihm und seinen Nachfolgern gegenüber über-
wiegend nachsichtig, andererseits hielten die englischen 
Könige die Päpste auf Distanz: Päpstliche Legaten durften 

14 Dazu im Detail Stefan Beulertz, Das Verbot der Laieninvestitur im In-
vestiturstreit (MGH Studien und Texte 2), Hannover 1991.

15 Hg. v. Ernst Dümmler (MGH Libelli de lite 1), Hannover 1891,  
S. 532–567.

16 Die falschen Investiturprivilegien, hg. v. Claudia Märtl (MGH Fontes 
iuris Germanici antiqui 13), Hannover 1986.

17 Stefanie Schild, Der Investiturstreit in England (Historische Studien 
504), Husum 2015.

zumeist nicht in den anglonormannischen Herrschaftsraum 
einreisen. Erst unter Wilhelms jüngstem Sohn Heinrich I., 
der 1100 auf den Thron kam und dessen Stellung anfangs 
prekär war, kam das Thema auf der Insel an. 1101 zerstritten 
sich König Heinrich I. und Erzbischof Anselm von Canter-
bury über die Frage der Laieninvestitur und das Homagium, 
den Lehnseid der Bischöfe gegenüber dem König. 1107 kam 
es im Konkordat von London 
bzw. Westminster zu einem 
Kompromiss. Die hier ge-
troffene Vereinbarung bein-
haltete im Kern den Verzicht 
des Königs auf die Investi-
tur der Bischöfe seines Rei-
ches, dafür durfte er ihnen 
nach wie vor das Homagium 
abnehmen.18

Auch in Frankreich kam 
es im späten 11. Jahrhundert 
wiederholt zu Konflikten um 
die Auswahl und Einsetzung 
von Bischöfen, Papst Leo IX. 
hielt 1049 nicht zufällig sein 
erstes großes Reformkon-
zil in Reims ab.19 Gregor VII. 
und andere Päpste sowie ihre 
Legaten intervenierten hier 
häufig, um den König oder ei-
nen Fürsten von der simonis-
tischen Einsetzung von Bischöfen abzubringen oder um sie 
zu Anerkennung eines in römischer Perspektive rechtmäßig 
gewählten Prätendenten auf den Bischofsstuhl zu zwingen. 
In den meisten Fällen gaben die Fürsten und König Philipp I. 
(1060–1108) zumeist nach, zu einem ernsthaften Bruch mit 
den Päpsten kam es daher zunächst nicht.

Der Bruch zwischen König Philipp und den Päpsten 
kam aus einem ganz anderen Grund: Im Jahr 1092 verstieß 
König Philipp seine Ehefrau Bertha – laut dem englischen 
Chronisten William von Malmesbury war sie ihm zu dick 
geworden – und nahm sich eine neue Frau; Bertrada von 
Montfort. Zwar waren Ehen prinzipiell unauflöslich, doch 
gab es genug Ausnahmen, die eine Trennung rechtfertigen. 
Das Problem ergab sich in diesem Fall allerdings daraus, 
dass Bertrada ebenfalls verheiratet war, und zwar mit dem 
mächtigen Grafen Fulko von Anjou. Mehr-Ehen waren je-
doch selbstverständlich verboten.

Phillip und Bertrada versprachen sich zu trennen, set-
zen dieses Versprechen jedoch zunächst jedoch nicht in die 
Realität um, was zu einer Exkommunikation führte, wel-
che wieder aufgehoben wurde, als sie sich schließlich doch 
trennten. Trotzdem bekamen sie drei Kinder, woraufhin sie 

18 Text und Übersetzung bei Laudage / Schrör, Quellen, Nr. 57, S. 198–200.
19 Siehe zu den Auseinandersetzungen in Frankreich allgemein noch im-

mer Augustin Fliche, La réforme grégorienne, Louvain 1924–1937, vgl. 
daneben Thomas Kohl, Streit, Erzählung und Epoche. Deutschland und 
Frankreich um 1100 (Monographien zur Geschichte des Mittelalters 
67), Stuttgart 2019, Rolf Große, Frankreichs neue Überlegenheit um 
1100, in: Salisches Kaisertum und neues Europa. Die Zeit Heinrichs 
IV. und Heinrichs V., hg. v. Bernd Schneidmüller / Stefan Weinfurter, 
Darmstadt 2007, S. 195–215.

Der Bruch zwischen König 
Philipp von Frankreich 
und den Päpsten kam 
aus einem ganz anderen 
Grund als dem Investitur-
streit: Im Jahr 1092 ver-
stieß König Philipp seine 
Ehefrau Bertha – laut dem 
englischen Chronisten 
William von Malmesbury 
war sie ihm zu dick gewor-
den – und nahm sich eine 
neue Frau.
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erneut exkommuniziert wurden, 1104 erklärten sie wiede-
rum ihre Trennung, welche nun wohl tatsächlich erfolgte, 
und wurden wieder in die Kirche aufgenommen. Seit diesem 
Zeitpunkt wurde Philipps ältester Sohn aus erster Ehe, der 
spätere König Ludwig VI. („der Dicke“) vollständig in die 
Herrschaft integriert und herrschte schon vor Philipps Tod 
1108 de facto für seinen zusehends alten und kranken Vater.

Deshalb fällt auch ein Treffen, das 1107 in Saint-Denis 
vor den Toren von Paris stattfand, und das rückblickend ei-
nen epochalen Charakter bekommen hat, vor allem in Lud-
wigs Verantwortung – das Treffen mit Papst Paschalis II., bei 
dem das Konkordat von Paris bzw. von 
Saint-Denis geschlossen wurde. Hier 
nahm die Annäherung der Päpste an 
die französischen Könige, die Europa 
für die nächsten Jahrhunderte prägen 
sollte, Ihren Ausgang. Über den Inhalt 
der Gespräche und die dort getroffenen 
Vereinbarungen haben wir nur andeu-
tungsweise Kenntnisse, denn dieses 
Treffen ist nur aus einer einzigen, recht 
spät entstandenen Quelle bekannt, der 
Lebensbeschreibung Ludwigs des Di-
cken, verfasst um das Jahr 1140 durch 
den bei dem Treffen anwesenden Abt 
Suger von Saint-Denis.20

Sugers Bericht über das Treffen zielt vor allem darauf, 
einen Kontrast zwischen Heinrich V., dem Verfolger der 
Kirche und seinem Protagonisten Ludwig, der dem Papst 
Gehorsam und Schutz gegen alle Feinde der Kirche ver-
spricht. Damit beginnt die Annäherung der französischen 
Könige an die Päpste, die die folgenden Jahrhunderte prä-
gen sollte. 

Spätestens mit diesem Treffen dürften die Könige von 
Frankreich auf die Investitur verzichtetet haben, jedoch ist 
unsicher, inwiefern sie in Frankreich zuvor überhaupt noch 
üblich gewesen war. Explizit erwähnt wird sie jedoch nicht.

20 Suger, Vie de Louis VI le Gros, ed. par Henri Waquet (Les Classiques de 
l’histoire de France au Moyen Age.11) 2. Aufl. Paris 1964.

Die Investitur im Investiturstreit – Fazit

Der Investiturstreit war über einen langen Zeitraum nicht in 
erster Linie ein Konflikt um die Investitur. Es steht nicht ein-
mal fest, ob die Investitur von Bischöfen und Äbten durch 
den König 1076/77 beim Ausbruch des Konflikts zwischen 
Gregor VII. und Heinrich IV. überhaupt schon verboten 
war. Auch nachdem dies erfolgte, ganz gleich, ob es 1075 
oder 1078 geschah, blieb die Laieninvestitur zunächst ein 
Randthema in den schweren Auseinandersetzungen zwi-
schen Heinrich IV. und Gregor VII. und um das Verhält-

nis zwischen geistlicher und weltlicher 
Sphäre überhaupt. Erst im Laufe der 
Zeit rückte das Thema Laieninvesti-
tur in den Vordergrund. Die Investi-
tur – eigentlich ein symbolischer Akt 
der Einsetzung in ein neues Amt oder 
ein neues Recht – wurde besonders ab 
1100 immer wichtiger. Hintergrund 
war das Ende des Papstschismas zwi-
schen Urban II. und Clemens (III.) so-
wie das Ende der Herrschaft Heinrichs 
IV. Erst seit dieser Zeit und vor allem 
nach dem Romzug Heinrichs V. im Jahr 
1111, die mit der Gefangennahme des 
Papstes endete, wurde der Investitur-

streit wirklich zu einem Konflikt um das Recht des Königs 
auf die Investitur der Bischöfe und Äbte.

Der Weg zu einer Lösung des konkreten Problems der 
Investituren wurde 1107 zunächst in England und Frank-
reich gefunden, wo die Könige auf das Recht zu Investitur 
ihrer Bischöfe und Äbte verzichteten, aber andere Möglich-
keiten des Einflusses auf den hohen Klerus ihrer Reiche si-
chern konnten.  

Es steht nicht einmal  
fest, ob die Investitur von 
Bischöfen und Äbten durch 
den König 1076/77 beim 
Ausbruch des Konflikts  
zwischen Gregor VII. und 
Heinrich IV. überhaupt 
schon verboten war.
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